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120. Sitzung 

Bonn, den 27. September 1974 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Frau Renger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, nach § 76 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung soll der 

Bericht der Bundesregierung betr. Umwelt-
radioaktivität 

— Drucksache 7/2510 — 

dem Innenausschuß — federführend —, dem Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit, dem 
Ausschuß für Forschung und Technologie und dem 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten — mitberatend — überwiesen werden. Ist das 
Haus damit einverstanden? — Ich höre keinen Wi-
derspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundesbaugesetzes 

— Drucksache 7/2496 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (feder-
führend) 
Innenausschuß 
Rechtsausschuß 
Finanzausschuß 
Ausschuß für Wirtschaft 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Das Wort zur Begründung hat der Herr Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau. 

Ravens, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Regierungserklä-
rungen vom 17. Mai 1974 und vom 18. Januar 1973 
haben für die Reformpolitik dieser Legislaturperiode 
drei Vorhaben in den Mittelpunkt gestellt: die 
Steuer- und Kindergeldreform, das neue Mitbestim-
mungsgesetz und die Verbesserung des Bodenrechts 
durch die Novellierung des Bundesbaugesetzes. 
Nachdem die Steuer- und Kindergeldreform am  

1. Januar 1975 in Kraft tritt und das neue Mitbe-
stimmungsgesetz derzeit in den Ausschüssen des 
Bundesrates beraten wird, legt die Bundesregierung 
heute dem Deutschen Bundestag den Entwurf der 
Novelle des Bundesbaugesetzes vor. Die Bundes-
regierung ist also mit ihren wichtigen Reformvor-
haben dieser Legislaturperiode voll im Fahrplan. 
Die inneren Reformen, 1969 begonnen, werden kon-
sequent fortgeführt. Reformpolitik zur Sicherung 
und Verbesserung der Lebensqualität für die Bür-
ger unseres Landes war, ist und bleibt ein Hauptan-
liegen der sozialliberalen Koalition. 

Der Entwurf zur Novellierung des Bundesbauge-
setzes, meine Damen und Herren, ist weder ein 
theoretisch-abstraktes, noch ein ideologisches Mach-
werk. Er verarbeitet Erfahrungen; er hat seinen 
Vorläufer: das Städtebauförderungsgesetz von  1971. 
Auf seinen guten Erfahrungen wird aufgebaut. Der 
Entwurf zum Bundesbaugesetz steht also in der Kon-
tinuität, auch der Arbeit des Bundestages. Am 4. De-
zember 1968 hat der Deutsche Bundestag über den 
damaligen Entwurf eines Städtebauförderungsgeset-
zes der Großen Koalition beraten. Dieser Entwurf 
konnte damals nicht verabschiedet werden; er schei-
terte an den politischen Gegensätzen. Erst in der 
sozialliberalen Koalition konnte das Städtebauför-
derungsgesetz als ein erster Schritt zur Verbesse-
rung des Bodenrechts, des Planungsrechts der Ge-
meinden und des Mitwirkungsrechts der Bürger ver-
abschiedet werden. Bei der Verabschiedung dieses 
Gesetzes waren sich dann alle im Bundestag vertre-
tenen Parteien einig, daß diesem ersten Schritte die 
Ablösung des Bundesbaugesetzes von 1960 folgen 
müsse, um dieses neue planungs- und bodenrecht-
liche Instrumentarium in das allgemeine Baurecht zu 
übernehmen. Dieser Schritt wird mit der Novelle 
zum Bundesbaugesetz getan. 

Ich sagte, meine Damen und Herren, das Städte-
bauförderungsgesetz habe sich bewährt. Es hat maß-
geblich dazu beigetragen, daß der Entscheidungspro-
zeß auf gemeindlicher Ebene und beim Entwick-
lungsbereich auch auf übergemeindlicher Ebene für 
die städtebauliche Planung und Veränderung früh-
zeitig und unter breiter politischer Meinungsbildung 
in Gang kommt. Ich bin der Auffassung, daß heute 
und in Zukunft Stadtplanung ohne die bürgerschaft-
liche Mitwirkung nicht mehr möglich ist. 

Zweitens. Die im Gesetz vorgesehenen Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen haben in den 
betroffenen Gemeinden auf die Notwendigkeit der 
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Bundesminister Ravens 
frühzeitigen Koordination der Investitionen, und 
zwar der unterschiedlichen Fachbereiche, hingewirkt. 
Diese kurze und mittelfristige Bindung und Bünde-
lung der Haushaltsströme verschiedener Planungs-
ebenen werden mit Recht — neben der Bodenwert-
abschöpfung — als der bedeutendste Effekt des 
Städtebauförderungsgesetzes bezeichnet. Hier wird 
schon ein Stück konkreter Entwicklungsplanung 
praktiziert. 

Drittens. Hier möchte ich das Instrumentarium zur 
Verwirklichung von Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen nennen, die das Städtebauförderungs-
gesetz geschaffen hat. Es steht im Zusammenhang 
mit der Abschöpfung des Bodenwertzuwachses, 
der durch die Planung der Gemeinde entstanden ist. 
Dies alles hat eine aktive Städtebaupolitik ermög-
licht, allerdings nur für die Zeitdauer und für die Ge-
biete, in denen Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen durchgeführt werden. 

Es liegt auf der von dieser Bundesregierung von 
Anfang an verfolgten Linie, wenn die Novelle zum 
Bundesbaugesetz nunmehr die Grundgedanken des 
Städtebauförderungsgesetzes aufgreift und sie in das 
allgemeine Städtebaurecht übernimmt. Die Novelle 
verfolgt vor allem zwei Ziele: Zum einen will sie 
die leistungslosen Steigerungen und Anhäufungen 
von Vermögenswerten bei Grund und Boden be-
kämpfen. Nach geltendem Recht fließen Wertsteige-
rungen von Grund und Boden bei Änderung der 
Nutzung ohne jede Anstrengung und ohne jedes 
Risiko den Eigentümern zu. Das verstößt gegen das 
Leistungsprinzip; denn diese Wertsteigerungen be-
ruhen auf Planungsentscheidungen der Gemeinden 
und auf Investitionsleistungen der Gemeinschaft. 
Sie werden von allen Steuerzahlern bezahlt. Es ent-
spricht dem Gebot der Gerechtigkeit, wenigstens 
einen Teil dieser Wertsteigerungen für die Gemein-
schaft wieder heranzuziehen. 

Das ist der eine Ansatzpunkt der Novelle. Zum 
anderen ist die Klage über die Fehlentwicklung in 
vielen unserer Städte und Gemeinden nicht mehr zu 
überhören. Das geltende Bundesbaugesetz gibt un-
seren Gemeinden im wesentlichen nur die Möglich-
keit, im Bebauungsplan die zulässige Nutzung der 
Grundstücke durch Bestimmung des Gebietscharak-
ters festzusetzen. Wir kennen aber alle aus eigener 
Anschauung die Resultate dieses Mechanismus: der 
Versicherungspalast verdrängt im Zweifel die Gast-
wirtschaft, der Supermarkt das Wohnhaus, das 
Appartment-Gebäude die Freifläche, und die öffent-
liche Hand zieht dabei fast immer den kürzeren, 
z. B. bei Grundstücken für Schulen, für Kindergärten, 
für Krankenhäuser, für Straßen. Vernünftig aber ist 
es, daß die Apotheke dort gebaut wird, wo sie der 
Bürger erreichen kann, der Kindergarten nicht dort 
steht, wo die Gemeinde noch gerade ein Grund-
stück erwerben konnte, sondern dort, wo die Kinder 
ihn gefahrlos und auf kurzem Wege erreichen kön-
nen. 

Stadtentwicklung, meine Damen und Herren, darf 
nicht von mächtigen Einzelinteressen bestimmt sein. 
Ziel der Stadtentwicklung muß es vielmehr sein, 
daß wir, die Bürger selbst, als Gemeinschaft über die 

Gestaltung und Entwicklung in den Gemeinden be-
stimmen und unsere Städte und Gemeinden dadurch 
menschlicher machen. 

Daher verbessert die Novelle das Planungsrecht 
der Gemeinden und stärkt die Beteiligung der Bür-
ger an dieser Planung. Stadtplanung, so meinen wir, 
soll nicht länger über die Köpfe der Bürger hinweg

-

geschehen. Die Gemeinden werden deshalb ver-
pflichtet, die Bürger über die Grundlagen der Pla-
nung, über die Ziele, Zwecke und Auswirkungen 
frühzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Der 
Bürger wird damit in die Lage versetzt, sich zur 
Planung zu äußern, Bedenken vorzutragen und An-
regungen zu geben. Er kann sich also aktiver an der 
Gestaltung seiner Gemeinde beteiligen. 

Die Gemeinden sollen die Möglichkeit erhalten, 
die Nutzung der Grundstücke im Interesse einer ge-
ordneten, städtebaulichen Entwicklung konkreter als 
bisher festzulegen. Sie sollen bestimmen können, wo 
Flächen für Wohnungen des sozialen Wohnungs-
baus freigehalten werden, sicherstellen können, daß 
alte Mitbürger mit ihren Wohnungen nicht an den 
Rand der Siedlungen und der Städte gedrängt wer-
den; sie sollen dafür Sorge tragen, daß kinder-
reiche Familien Platz für ihr Familienheim finden, 
und sie sollen das Recht bekommen, drohenden 
Umweltschäden vorzubeugen. 

Aber wir wissen auch, meine Damen und Herren, 
daß die beste Planung, daß der beste Plan häufig 
nur Papier bleibt. Deshalb sollen die Gemeinden in 
Zukunft auch durchsetzen können, was sie plane-
risch beabsichtigen und beschlossen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Plan und Wirklichkeit sollen nicht wieder ausein-
anderklaffen. Um das zu verhindern, werden die 
Gemeinden Bau-, Nutzungs- und Modernisierungs-
gebote erlassen können und mit Hilfe von Abbruch-
genehmigungen und deren Versagung erhaltens-
werte Bausubstanz in unseren Städten und Gemein-
den sichern können. 

Wie im Städtebauförderungsgesetz wird das Ent-
eignungsverfahren beschleunigt und vom Entschädi-
gungsverfahren getrennt. Sozialplan und Härteaus-
gleich sollen nachteilige Auswirkungen für die Be-
troffenen bei Umstrukturierungen als Folge eines 
Bebauungsplanes vermeiden oder mildern. Das ge-
meindliche Vorkaufsrecht wird erweitert. Mit den 
Instrumenten des neuen Bundesbaugesetzes erwor-
bene Grundstücke sind von der Gemeinde wieder zu 
veräußern, soweit sie nicht für unabweisbare Zwecke 
der Gemeinschaft benötigt werden. Dies trägt zur 
Eigentumsbildung breiter Schichten der Bevölkerung 
bei. 

Neu geregelt — und dies sage ich mit dem Blick 
auf die Landwirtschaft — wird das Bauen im Außen-
bereich. Nun soll auch derjenige, der inzwischen aus 
der Landwirtschaft ausgeschieden ist, sein Gebäude 
weiterhin nutzen können, anders nutzen können und 
dann, wenn es notwendig ist, auch erneuern können. 

Ein Kernpunkt der Novelle, meine Damen und 
Herren, betrifft die Behandlung von Wertsteigerun-
gen, die durch Nutzungsänderungen auf Grund 
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neuer gemeindlicher Planungen entstanden sind. 
Hier wird ein Grundsatzproblem angesprochen, näm-
lich das Problem der Bodenpreisbildung. Die Lösung 
dieses Problems ist ein entscheidender Bestandteil 
einer Neuordnung des Bodenrechts. Ich bin froh, 
heute anders als noch vor wenigen Jahren sagen zu 
können: hier stimmen alle politisch und fachlich in-
teressierten Kreise überein. Wertsteigerungen des 
Grund und Bodens, zu denen der Eigentümer weder 
durch Kapitaleinsatz noch durch Eigenleistung bei-
getragen hat, die also durch Investitionsleistungen 
der Gemeinde ausgelöst werden, müssen der Ge-
meinde wenigstens zum Teil wieder zugeführt wer-
den. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage noch einmal, das ist einfach ein Gebot der 
Gerechtigkeit, und ich bin sicher, daß damit auch 
eine preisdämpfende Wirkung ausgelöst wird. Für 
Wertsteigerungen des Grund und Bodens bei Nut-
zungsänderungen schlägt die Novelle vor, 50 % als 
Ausgleichsbetrag der Gemeinde zufließen zu lassen. 
Der Ausgleichsbetrag trägt damit zur Finanzierung 
der von den Gemeinden zu schaffenden Gemein-
schaftseinrichtungen bei. Entsprechend werden bei 
Enteignungsentschädigungen und beim preislimi-
tierenden Vorkaufsrecht nur 50 % der planbeding-
ten Wertsteigerungen berücksichtigt. Mit dieser Lö-
sung, meine Damen und Herren, wird das Gleich-
gewicht im Recht wiederhergestellt. Planungsver-
luste wurden im alten Bundesbaugesetz dem Eigen-
tümer entschädigt, Planungsgewinne wurden im al-
ten Gesetz dem Eigentümer belassen. Wir wollen 
dieses Ungleichgewicht nunmehr ausräumen. 

Am 26. Juni dieses Jahres hat sich der Bundesrat 
mit der Novelle zum Bundesbaugesetz befaßt. Er 
hat dabei den Zielen der Novelle weitgehend zuge-
stimmt. Er hat darüber hinaus eine große Anzahl 
von Anregungen und Empfehlungen gegeben. Wie 
Sie der Vorlage entnehmen, ist die Bundesregie-
rung überall dort, wo sie glaubte, es mit der Ziel-
richtung des Gesetzentwurfes vereinbaren zu kön-
nen, diesen Vorschlägen gefolgt. In einigen grund-
sätzlichen Punkten sind abweichende Meinungen 
bestehengeblieben. 

Ich erwähne zunächst den Sozialplan. Hier ist die 
Bundesregierung im Gegensatz zum Bundesrat der 
Auffassung, daß auch im Städtebaurecht gelten muß, 
was in anderen Fällen einer tiefgreifenden Umstruk-
turierung schon selbstverständlich geworden ist. Ich 
erinnere an die Sozialpläne in der Wirtschaft, z. B. 
im Bergbau bei Zechenstillegungen, und ich erinnere 
an  die Maßnahmen der Bundesregierung in der 
Agrarsozialpolitik, z. B. die Landabgaberente. 

Was im beruflichen Bereich für Wirtschaft und 
Landwirtschaft selbstverständlich ist, das können 
wir bei ähnlich schwerwiegenden Veränderungen im 
wohnlichen Bereich nicht einfach unterlassen. Die 
Gemeinde muß nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten 
dort individuelle Hilfen geben, wo Veränderungen 
im Wohnungsbereich die Möglichkeiten des einzel-
nen zur Selbsthilfe übersteigen. Der Sozialplan muß 
deshalb Bestandteil jedes umfassenden Bebauungs-
planverfahrens sein. 

Der Bundesrat wendet sich weiter gegen die vor-
gesehene Ausdehnung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts. Ich will hier nicht auf die Einzelheiten dieser 
komplizierten Materie eingehen. Aber wir sind der 
Auffassung, die Gemeinde muß die Möglichkeit 
haben, ausreichend Grundstücke zu erwerben, um 
Eigentümern, deren Grundstücke im Rahmen städte-
baulicher Maßnahmen in Anspruch genommen wer-
den, Austausch- oder Ersatzland anbieten zu können. 

Auf der anderen Seite muß dann die Gemeinde 
aber auch verpflichtet werden, hierfür oder für öf-
fentliche Zwecke nicht mehr benötigtes Land wieder-
um dem einzelnen Bürger zu Eigentum zurückzuge-
ben, und dies, um auch so zu einer breiten Streuung 
des Eigentums an Grund und Boden beizutragen. 

Der Bundesrat stellt schließlich auch die vorge-
sehene Regelung über Ausgleichsbeträge, die Be-
messung von Enteignungsentschädigungen und das 
festzulegende Entgelt bei Ausübung des limitieren-
den Vorkaufsrechts wegen angeblich fehlender Prak-
tikabilität in Frage. Dieser Einwand wäre ernst zu 
nehmen. Ich halte ihn aber nicht für begründet. Wir 
haben bereits in der Praxis bewährte Vorbilder, 
7. B. aus dem Umlegungsverfahren. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, daß die Bewertung hier ohne große 
Schwierigkeiten möglich ist. Die Gutachteraus-
schüsse haben auf dem Gebiet der Bewertung gute 
Arbeit geleistet, und sie sollen deshalb auch die 
Planungswertabschöpfungen nach dem neuen Gesetz 
errechnen. Die Bundesregierung ist aber durchaus 
bereit, im weiteren Gesetzgebungsverfahren ernst-
haft zu prüfen, ob die vorgeschlagene Lösung noch 
praktikabler gestaltet werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole: der 
Planungswertausgleich ist ein Kernstück des neuen 
Bundesbaugesetzes. Aber er ist nicht das einzige 
Kernstück. Er darf vor allen Dingen nicht isoliert, 
für sich allein gesehen werden. Denn er steht in 
einem unmittelbaren, in einem nicht auflösbaren Zu-
sammenhang mit dem erweiterten Planungsinstru-
mentarium der Gemeinden, etwa dem Baugebot, 
dem Modernisierungsgebot, der Abbruchgenehmi-
gung. Er steht aber ebenso wie das Planungsinstru-
mentarium in unmittelbarem und nicht auflösbarem 
Zusammenhang mit den Bestimmungen, die eine 
stärkere Beteiligung des Bürgers am Planungsver-
fahren regeln. Wer dem Bürger die frühzeitige Pla-
nungsbeteiligung ermöglichen will, muß sicher-
stellen, daß Bodenwertspekulationen, die auf eine 
frühzeitige Bekanntgabe gemeindlicher Interessen 
zurückgehen, ein Riegel vorgeschoben wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Dem dient der Planungswertausgleich. Wenn es 
den Planungswertausgleich gibt, dann kann man 
ohne Gefahr der Bodenspekulation die Gemeinden 
in die Lage versetzen, mit einem verbesserten In-
strumentarium gründlicher zu planen und diese Pla-
nung auch zu verwirklichen. Dem dienen etwa 
Modernisierungsgebot, Baugebot, Abbruchgenehmi-
gung. 

Wenn aber die gemeindliche Planungskompetenz 
auf der anderen Seite so erweitert wird, muß es als 
Gegengewicht eine verstärkte Einschaltung des Bür- 
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gers und der Öffentlichkeit zur Kontrolle geben. 
Hinzu kommen müssen dann Sozialplan und Härte-
ausgleich. So gesehen, sind dies die drei tragenden 
Grundgedanken und damit die Pfeiler im Aufbau 
der Novelle. Einen Pfeiler hier einzureißen, hieße 
das gesamte Gebäude der Novelle zum Einsturz zu 
bringen. 

In dieser Frage bin ich auf die Haltung der 
Opposition gespannt. Erst vor wenigen Tagen hat 
sich die CSU auf ihrem kommunalpolitischen Kon-
greß voll zum Planungswertausgleich bekannt. Sie 
liegt damit auf der Linie der Bundesregierung. Ich 
begrüße das. Ich bin allerdings gespannt, wie sich 
diese Haltung mit den von der CDU vertretenen 
Auffassungen vereinbaren läßt, die sich gegen den 
Planungswertausgleich ausspricht. 

Lassen Sie mich abschließend noch einige grund-
sätzliche Bemerkungen machen. Einige werfen der 
Bundesregierung immer wieder vor, zu wenig für 
die Städte und Gemeinden zu tun. Die Novelle des 
Bundesbaugesetzes bringt, so denke ich, den Gegen-
beweis. Sie setzt die Städte und Gemeinden in die 
Lage, ihre heutigen Aufgaben, die sie vor schwie-
rige strukturelle Probleme stellt, besser als bisher 
lösen zu können. 

Andere behaupten, dieses neue Gesetz nehme 
dem kleinen Mann sein Eigentum, vertreibe den 
Bauern von seinem Acker. Genau das Gegenteil ist 
wahr: Wir wollen niemand vertreiben. Das Eigen-
heim bleibt, wird vom Planungswertausgleich über-
haupt nicht berührt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Der Bauer soll weiter auf seinem Hof bleiben, selbst 
dann, wenn er aus der Landwirtschaft ausscheidet. 

Lassen Sie mich fragen, meine Damen und Her-
ren: Muß man bei solchen Unterstellungen nach 
bekannter Art nicht den Verdacht haben, daß damit 
die Ängste der Kleinen mobilisiert werden sollen, 
damit ungerechtfertigte Privilegien einiger weniger 
erhalten bleiben können? 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wahr ist doch, daß die Bundesregierung einen 
Schritt auf das Ziel zugeht, die Schere zwischen ge-
schriebener Verfassung und Verfassungswirklich-
keit zu schließen. Sie tut das in Übereinstimmung 
mit einer breiten öffentlichen Meinung, wie sie 
etwa in der Denkschrift der beiden Kirchen zur 
Bodenreform in einer Weise formuliert ist, der ich 
nichts hinzufügen kann. Es heißt dort: 

Keine erdachte oder realisierte Bodenordnung 
kann ohne kritische Prüfung Anspruch auf prin-
zipielle Gültigkeit haben. Mit jeder verbindet 
sich Macht von Menschen über Menschen. Jede 
muß sich von den Kriterien der Distanz, der 
Relativität und der Teilhabe in Frage stellen 
lassen. 

Ich bitte Sie daher, meine Damen und Herren, um 
eine sachbezogene, sorgfältige, aber auch zügige Be-
ratung in den Ausschüssen dieses Hohen Hauses;  

denn die Lösung der schwierigen Probleme unserer 
Städte und Gemeinden vertragen keinen weiteren 
Aufschub. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Frau Renger: Ich danke dem Herrn 
Bundesminister. 

Das Wort in der Aussprache hat Herr Abgeordne-
ter Dr. Schneider. 

Dr. Schneider (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Im 
Bau- und Bodenrecht findet unsere freiheitliche und 
demokratische Eigentumsordnung ihren unmittel-
barsten Ausdruck. Schon die Reichsverfassung der 
Paulskirche, vor 125 Jahren verabschiedet, nahm 
zum erstenmal die Eigentumsfreiheit in einen 
Grundrechtskatalog des deutschen Volkes auf. Un-
ser Grundgesetz und damit unser Bodenrecht stehen 
somit in der Tradition der ersten demokratischen 
Verfassung unseres Volkes. 

In der Tat, das Bodenrecht ist in hohem Maße po-
litisches Recht; es ist für unsere Gesellschaftsord-
nung von grundlegender und prägender Bedeutung. 
Seine geschichtliche Entwicklung ist untrennbar mit 
der Verfassungsgeschichte unseres Volkes ver-
knüpft. Der Novelle zum Bundesbaugesetz kommt 
daher ein hoher gesellschaftlicher Rang zu. Das neue 
Bundesbaugesetz wird sich in dem Maße als sozialer 
und politischer Fortschritt bewähren, als sein Inhalt 
unsere Eigentumsordnung nach Art. 14 des Grund-
gesetzes und der dazu ergangenen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts sachgerecht ausfüllt. 

Meine Freunde und ich bleiben bei der Auffas-
sung, zu der sich auch die Bundesregierung noch im 
6. Deutschen Bundestag bekannt hat, daß es zur 
Lösung der bodenpolitischen Probleme keineswegs 
einer Änderung der gegenwärtigen Eigentumsord-
nung bedarf. Vielmehr muß es darum gehen, den 
verfassungsrechtlichen Gestaltungsrahmen des 
Art. 14 des Grundgesetzes voll auszuschöpfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Innerhalb dieser Grenzen ist der Gesetzgeber auf-
gerufen, den sozialstaatlichen Ausgleich zwischen 
Privatwohl und Gemeinwohl herbeizuführen. Das 
gemeinsame Bau-Boden-Memorandum der evangeli-
schen und der katholischen Kirche in Deutschland 
vertritt gleichermaßen die Auffassung, daß die Be-
strebungen, den Baubodenmarkt zu reformieren, mit 
der verfassungsrechtlich garantierten Eigentumsord-
nung und dem Instrumentarium unserer Wirtschafts-
verfassung in Einklang zu bringen sind. 

Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung 
zwingt dazu, die Interessen der Allgemeinheit am 
Boden in weit stärkerem Maße zur Geltung zu brin-
gen als bei anderen Vermögensgütern. Der Grund 
und Boden ist weder volkswirtschaftlich noch in sei-
ner sozialen Bedeutung mit anderen Vermögenswer-
ten ohne weiteres gleichzustellen. Meine Freunde 
und ich bekennen uns zu diesen Wertungen des 
Bundesverfassungsgerichts und sind entschlossen, 
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bei den anstehenden Ausschußberatungen alle Ge-
setzesnormen mit diesem Maßstab zu messen und 
nach diesen Grundsätzen zu beurteilen. Wir sind uns 
durchaus bewußt, daß das Grundgesetz dem Gesetz-
geber für die Bestimmung des Eigentumsinhalts in 
Art. 14 Abs. 2 des Grundgesetzes einen verhältnis-
mäßig weiten Gestaltungsbereich eingeräumt hat. 
Wir werden aber ebensosehr darauf beharren, daß 
— wie es ebenfalls das Bundesverfassungsgericht 
zum Ausdruck gebracht hat — die gesetzlichen 
Eigentumsbindungen von dem geregelten Sachbe-
reich her geboten sein müssen. Sie dürfen nicht wei-
ter gehen, als der Schutzzweck reicht, dem die Rege-
lung dient. Diese Grenze wäre nach Ansicht des Bun-
desverfassungsgerichts dann überschritten, wenn 
der Erwerb von Grund und Boden deshalb schlecht-
hin verboten wäre, weil es sich für den Erwerber 
am eine Kapitalanlage handelt. 

Ich hebe diesen Gesichtspunkt eines Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts deshalb besonders her-
vor, weil in dem Entwurf eines kommunalpolitischen 
Grundsatzprogramms der SPD, am 8. Juli zugestellt 
von Herrn Kollegen B ö r n e r , der Satz zu finden 
ist: 

Die Anforderungen an ein neues Bodenrecht 
bestehen für die Kommunen insbesondere dar-
in, einen Bodenmarkt herzustellen, der Anreize 
für die städtebaulich erwünschte Nutzung der 
Grundstücke bietet, 

— dem ist zuzustimmen — 

dagegen den Erwerb von Grundstücken nur zum 
Zweck der Vermögensanlage ausschließt. 

Dieser Satz ist mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht in Einklang zu bringen. Die In-
haltsbestimmung des Eigentums muß nach dem 
Grundgesetz die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
beachten. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, Inhalt 
und Schranken des Eigentums im Zusammenhang mit 
der Entwicklung des deutschen Bau- und Boden-
rechts zu bestimmen. Dabei hat er sich im Span-
nungsverhältnis zwischen den Interessen des einzel-
nen und den Belangen der Allgemeinheit für das 
Wohl der Allgemeinheit zu entscheiden. 

Der Gesetzgeber unterliegt freilich — und das 
wird sich an mehreren Stellen des vorliegenden Ge-
setzentwurfs zeigen — dem rechtsstaatlichen Gebot 
der Verhältnismäßigkeit. Auf das grundrechtlich 
geschützte Eigentum darf im Wege der Enteignung 
nur zurückgegriffen werden, wenn das Vorhaben 
dem Wohl der Allgemeinheit dient. Die Enteignung 
muß ultima ratio bleiben. 

Meine Damen und Herren, mit dieser ersten Be-
ratung eröffnen wir die parlamentarische Diskus-
sion über die Fortentwicklung des Bau- und Boden-
rechts. Dabei halten wir es für unverzichtbar, zu 
prüfen, ob sich das Bundesbaugesetz aus dem Jahre 
1960 bewährt hat. Unsere Frage lautet dazu: Inwie-
weit wird das Bundesbaugesetz den Anforderungen 
nicht mehr gerecht, die die tiefgreifenden Änderun-
gen in Wirtschaft und Gesellschaft an die baulichen 
Strukturen der städtischen und ländlichen Gemein-
den stellen? Läßt das geltende Recht eine zeitge-
mäße Stadt- und Gemeindeentwicklung zu und ent-

hält es ausreichende Handhaben, die es unseren 
Städten und Gemeinden ermöglichen, in dem gebo-
tenen Maß auf die Verwirklichung eines Bebau-
ungsplans Einfluß zu nehmen? Der Bundesgesetz-
geber wollte vor 14 Jahren neben der Sichtung, Zu-
sammenfassung und Vereinfachung des Baurechts 
ein Rechtsinstrument schaffen, das den Zielsetzun-
gen neuzeitlichen Städtebaus gerecht wird. Den Ge-
meinden wurde die Planungshoheit übertragen. In-
halt und Schranken des Eigentums wurden nach Art. 
14 und 20 GG in baurechtlicher Hinsicht festgelegt. 
Das Bundesbaugesetz beseitigte den Preisstopp für 
unbebaute Grundstücke und überführte den Grund-
stückmarkt in die soziale Marktwirtschaft. 

Heute haben wir zu fragen, ob sich die damals 
gehegten baulandpolitischen Hoffnungen erfüllt ha-
ben. Eine zutreffende Antwort kann nur gefunden 
werden, wenn wir die seither eingetretenen gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschafts-
politischen Veränderungen mit in Betracht ziehen. 

Das Bundesbaugesetz ist primär Ordnungsrecht. 
Es darf nicht als preispolitisches Instrumentarium 
mißverstanden werden. Bodenrechtliche Bestimmun-
gen können politische Entscheidungen nach dem 
Stabilitätsgesetz nicht ersetzen. Deshalb wäre es 
auch verfehlt, mit dem nunmehr vorgesehenen neu-
en bodenrechtlichen Instrumentarium die Erwartung 
zu verknüpfen, damit könnten der Bodenmarkt mit 
seinen vielfältigen Strukturen und marktwirtschaft-
lichen Abhängigkeiten beruhigt und der Preisauf-
trieb zum Stillstand gebracht werden. 

Aus heutiger Sicht und Beurteilung darf festge-
stellt werden, daß sich das Bundesbaugesetz insge-
samt bewährt hat. Die Anwendung des Bau- und 
Bodenrechts, die konkrete Gestaltung unserer be-
bauten Umwelt, ist in das fachliche Können und die 
politische Verantwortlichkeit der Architekten und 
Stadtplaner und nicht zuletzt der Kommunalpoliti-
ker gelegt. 

Die Bundesregierung ist für ihre apodiktische Be-
hauptung, das Bundesbaugesetz lasse in seiner 
gegenwärtigen Fassung eine zeitgemäße Stadt- und 
Gemeindeentwicklung nicht zu, den Beweis schuldig 
geblieben. 

CDU und CSU treten für die Fortentwicklung un-
seres Baubodenrechts auf der Grundlage folgender 
Ordnungsziele ein: Sicherung der planungsgerechten 
Nutzung des Bodens; Vermehrung und Mobilisie-
rung des Baulandangebots und damit Senkung des 
Bodenpreisniveaus; Beseitigung von Anreizen, die 
zu einer überhöhten Bodennachfrage oder zur Zu-
rückhaltung von Boden führen; Inanspruchnahme 
der durch öffentliche Planungsmaßnahmen hervor-
gerufenen Wertsteigerungen; Abbau der bestehen-
den Steuerprivilegien für Grund und Boden; Ver-
besserung der Qualität und mehr Kontinuität der 
gemeindlichen Planungs- und Entwicklungspolitik. 

Unserem sozialen Bodenrecht sind nicht nur bau-
rechtliche Aufgaben gestellt, soll es seine soziale 
und wirtschaftliche Funktion erfüllen. Das Boden-
recht soll den Bodenmarkt ordnen, die Bodenpreise 
und die Bodenspekulation dämpfen, bessere ge-
meindliche Planungen für eine humane städtebau- 
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liche Entwicklung ermöglichen und ihre Durchfüh-
rung erleichtern. 

Gesellschaftspolitisches Ziel sind dabei der Zu-
gang breiter Bevölkerungsschichten zu Grund und 
Boden, die angemessene Versorgung mit Wohnraum 
und die zweckentsprechende Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben. 

Den anstehenden parlamentarischen Beratungen 
sind jahrelange theoretische Diskussionen, Unter-
suchungen, Expertisen und kritische Betrachtungen 
vorausgegangen. Alle Parteien haben bodenpoliti-
sche Beschlüsse gefaßt, Modelle entworfen und der 
öffentlichen Diskussion zugeführt. Die Parteitags-
beschlüsse der CDU vom November 1973 und der 
CSU vom September 1973 haben in der Offentlich-
keit eine breite und nachhaltige Resonanz gefunden. 
Sie bilden für die CDU/CSU-Fraktion die Grundlage 
bei den weiteren Beratungen der Baugesetznovelle. 

Es gibt kaum einen Verband von gesellschaft-
licher Bedeutung, der sich zu unserem heutigen 
Thema nicht geäußert hat. Das vom federführenden 
Ausschuß vorgesehene Planspiel wird den Bera-
tungsstoff zusätzlich erweitern und neue Erkennt-
nisse zu Tage fördern. Nicht zuletzt erwarten wir 
von dem geplanten Hearing zu diesem Gesetzent-
wurf wertvolle Entscheidungshilfen. 

Ich würde es sehr begrüßen, wenn der federfüh-
rende Ausschuß die in den Jahren 1958 bis 1960 bei 
der Beratung des Bundesbaugesetzes geübte Praxis 
wieder aufnehmen könnte, Sachverständige der Län-
der und Gemeinden hinzuzuziehen. Damals fanden 
sogar gemeinsame Sitzungen des federführenden 
Ausschusses und des korrespondierenden Bundes-
ratsausschusses statt. Durch diese Arbeitsmethode 
— das geht aus dem damaligen schriftlichen Aus-
schußbericht hervor — sind die Beratungsergebnisse 
in gleicher Weise gefördert worden wie durch die 
Sachverständigen der kommunalen Spitzenverbände. 

Die bodenpolitischen Zielsetzungen der Unions-
parteien sind in den Grundzügen im Regierungsent-
wurf berücksichtigt. Wir halten ihn mit Ausnahme 
des abgaberechtlichen Teils für eine brauchbare Dis-
kussionsgrundlage. Es muß zugestanden werden, 
daß im Laufe einer langen leid- und wechselvollen 
Entstehungsgeschiche aus dem Regierungsentwurf 
zahlreiche Bestimmungen entfernt worden sind, die 
wegen ihres sozialistischen Inhalts im Widerspruch 
zu unserer privatrechtlichen Eigentumsordnung ge-
standen hätten. 

(Zurufe von der SPD) 

— Ich will gleich den Beweis für diese Behauptung 
antreten. Dies gilt vor allem für die Streichung der 
eigentumsrechtlich bedenklichen Vorschriften in den 
früheren Referentenentwürfen; ich meine den dama-
ligen § 29 Abs. 1 und den § 89 Abs. 4. Diese Be-
stimmungen hätten den Grundsatz der Baufreiheit 
beseitigt bzw. die Veräußerungspflicht der Gemein-
den unter bestimmten Voraussetzungen in ein Ver-
äußerungsverbot umgewandelt. Daß der jetzige Ent-
wurf diese Bestimmungen nicht mehr enthält, ist 
nach unserer Auffassung ein Fortschritt in Richtung 
des besseren Weges. 

Meine Damen und Herren, überhaupt zeigt der 
Vergleich des Regierungsentwurfs mit den früheren 
Referentenentwürfen, daß an zahlreichen Stellen er-
hebliche Veränderungen vorgenommen worden sind. 
Dies gilt z. B. für die Teilabschöpfung beim Pla-
nungswertausgleich in Höhe von 50 v. H. an Stelle 
einer ursprünglich diskutierten und dann in Höhe 
von 80 %  geplanten Abschöpfung. Dies gilt für die 
ursprünglich nicht vorgesehene Plangewährlei-
stungsfrist im Planungsschadenrecht — § 44 Abs. 1 
Nr. 2 —, und dies gilt für eine ganze Reihe anderer 
Vorschriften. 

Meine Damen und Herren, die Regierungsvorlage 
klammert die Probleme des Erschließungsrechts aus 
und ist insofern unvollständig. Sie wissen, daß ge-
rade die kommunalen Spitzenverbände darauf drän-
gen, den Umfang des Erschließungsaufwands klarer 
festzulegen. Sie drängen auch auf eine Erweiterung 
der Erschließungstatbestände. Auf diese brennende, 
aktuelle, kommunalpolitisch hochwichtige Frage 
geht der Regierungsentwurf überhaupt nicht ein. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion sind die 
Erschließungstatbestände zeitnah zu erfassen und 
die Erschließungsbeiträge so zu verbessern. Offen-
sichtlich hält die Bundesregierung eine Vollnovel-
lierung des Bundesbaugesetzes in dieser Legislatur-
periode nicht mehr für durchsetzbar und greift des-
halb zunächst nur bodenpolitisch besonders dring-
liche und voraussichtlich zu bewältigende Probleme 
auf. Der Gesetzentwurf ist also auch insoweit eine 
Lex imperfecta. 

In diesem Zusammenhang muß noch auf einen 
weiteren wesentlichen Mangel hingewiesen werden. 
Der Regierungsentwurf enthält keine Regelung über 
die Zulässigkeit, die Wirksamkeit und den Inhalt 
der sogenannten Folgekostenverträge. Diese Unter-
lassung ist um so bedauerlicher, als das Bundesver-
waltungsgericht in seinem Urteil vom 6. Juli 1973 
mit beachtenswerten Gründen zur Gesamtproblema-
tik einer möglichen Abhängigkeit, also der Kopp-
lung von Planung und Übernahme der Folgekosten 
durch Bauträger, Stellung genommen hat. Bei den 
Folgekosten geht es, was immer an weiter eingren-
zenden Merkmalen hinzukommen mag, um Aufwen-
dungen, die den Gemeinden jenseits der beitrags-
fähigen Erschließung als Folge neuer Ansiedlungen 
für Anlagen und Einrichtungen des sozialen und kul-
turellen Gemeinbedarfs entstehen. Vorausgesetzt ist 
damit stets, daß es sich hier um Aufwendungen han-
delt, die an sich die Gemeinden aus dem allgemei-
nen Steueraufkommen zu tragen hätten. 

Wenn das Bundesverwaltungsgericht dabei nicht 
prinzipiell den Vorwurf gegen derartige Verträge, 
es bestünde insoweit die Gefahr eines Verkaufs von 
Hoheitsakten, zurückweist, so wird gleichwohl aus 
dem gesamten Inhalt dieser Entscheidung das Un-
behagen des Gerichts hinsichtlich derartiger Ver-
träge erkennbar; denn das Gericht räumt ein, daß 
die zunehmende Praxis der Kommunen, ihre Auf-
gabe zur Bereitstellung des sozialen und kulturel-
len Gemeinbedarfs auf Bauträger abzuwälzen, so-
wohl planungs- wie abgabenrechtlich bedenklich ist, 
da wegen der Gefahr eines Verstoßes gegen das 
Verkoppelungsverbot oder der Ausnutzung einer 
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besonderen Machtstellung die Grenze zu einem Miß-
brauch des Planungsermessens leicht überschritten 
wird. 

Die Praxis der Gemeinden, bisher Folgekostenver-
träge abzuschließen, mag zwar wegen der besonde-
ren finanziellen Notlage der Kommunen verständ-
lich gewesen sein; bei den weiteren Ausschußbera-
tungen darf indessen die zukünftige Behandlung der-
artiger Verträge nicht ausgeklammert bleiben, nach-
dem Erhebung und Bemessung von Ausgleichsbeträ-
gen für planungsbedingte Bodenwertsteigerungen 
nach der Regierungsvorlage auf die Begriffe der 
Neugestaltung und Entwicklung eines Gebietes be-
zogen werden, das Institut der Ausgleichsbeträge 
nach allgemeinem Verständnis also auch die Folge-
maßnahmen mit einbezieht. 

Meine Damen und Herren, mangelhaft und un-
brauchbar ist die Regierungsvorlage im abgaben

-

rechtlichen Teil, dem Kernstück der Baugesetzno-
velle. Die Vorschriften über die Ausgleichsbeträge 
sind unausgegoren und unvollständig. Das für die 
vorgesehene Ausgleichsabgabe zentrale Problem der 
Wertermittlung ist nicht gelöst. Die vorgeschlagene 
Abgabe ist unpraktikabel und genügt weder den 
Anforderungen der Rechtssicherheit noch entspricht 
sie, was die Ausgestaltung der ihr zugrunde geleg-
ten Bemessungsgrundlage anbetrifft, rechtsstaatli-
chen Erfordernissen. Die vorgesehene Regelung er-
möglicht keine einwandfreie Trennung zwischen pla-
nungsbedingten Wertsteigerungen und den übrigen 
Wertsteigerungen. 

Die für die Wertermittlung vorgesehenen Gut-
achterausschüsse sind nach Ausstattung und Orga-
nisation einer solchen Mehrarbeit nicht gewachsen. 
Sie haben vielmehr nur einen unvertretbaren Ver-
waltungsaufwand mit entsprechenden Mehrkosten 
zur Folge. Die Wertermittlung durch die Gutachter-
ausschüsse muß bei den Kreisen und Gemeinden 
zwangsläufig zu Kollisionen mit den Bewertungs-
stellen der Finanzbehörden führen. Dabei kann das 
Eingeständnis mangelnder Praktikabilität durch die 
Bundesregierung selbst darin erblickt werden, daß 
die zentralen Bewertungsfragen durch Verordnun-
gen — in Art. 3 des Gesetzentwurfs sind Ermächti-
gungen vorgesehen — geregelt werden sollen, ohne 
daß konkrete Vorstellungen über die Ausgestaltung 
der Verordnungen bekannt wären. Bundesminister 
Dr. Vogel hat deshalb Pressemeldungen zufolge be-
reits im April in diesem Zusammenhang unter Um-
ständen eine Prozeßflut befürchtet. 

In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Par-
teigremien von CDU und CSU ist die Teilabschöp-
fung von planungsbedingten Bodenwertsteigerun-
gen im Grundsatz zu bejahen. Die Ausgestaltung des 
Wertausgleichs im Regierungsentwurf entspricht 
aber aus den dargelegten Gründen weder den 
Grundsätzen des Bewertungsrechts noch bietet sie 
eine Handhabe für einen reibungslosen, also prak-
tikablen Verwaltungsvollzug. Es kann insbesondere 
nicht hingenommen werden, daß ein und dasselbe 
Grundstück hinsichtlich der einheitswertabhängigen 
Steuern durch die Finanzämter, bezüglich des Wert-
ausgleichs aber durch eigene kommunale Stellen 
bewertet wird. Aus der Antwort der Bundesregie-

rung auf die Einlassung des Bundesrates geht her-
vor, daß sich die Bundesregierung offensichtlich die-
ser Mängel in ihrem Gesetzentwurf durchaus be-
wußt ist. Ich deute auch die eben gemachte Berner-
kung von Minister Ravens in dieser Richtung. Die 
CDU/CSU-Fraktion bietet ihre konstruktive Mit-
arbeit zur Lösung dieser Probleme an. 

Im Regierungsentwurf ist die Anrechnung der Er-
schließungskostenbeiträge auf den Wertausgleich 
vorgesehen. Dies begrüßen wir. Die Unionsparteien 
treten diesem Vorschlag deshalb bei. Sie sind aber 
der Auffassung, daß im Interesse einer sozial ge-
rechten und wirtschaftlich vernünftigen sowie ver-
fahrenstechnisch sinnvollen Abwicklung dieser Ver-
fahren Freigrenzen vorgesehen werden müssen. Auf 
diese Weise können geringe Wertsteigerungen, die 
den Verwaltungsaufwand nicht lohnen, von der 
Ausgleichsabgabe von vornherein freigestellt wer-
den. 

Des weiteren treten wir dafür ein, eine Regelung 
zu finden, nach der Grundstücke von der Aus-
gleichsabgabe ausgenommen werden, die nach den 
Kriterien des Zweiten Wohnungsbaugesetzes för

-derugswür dig sind. Ohne eine solche Regelung 
stünde der Wertausgleich einer breiten Streuung  

von Eigentum im Wohnungswesen entgegen.  

Die Novelle zum Bundesbaugesetz bringt ent-
gegen den Erwartungen keinesfalls die lange und  
von der Bundesregierung immer wieder verspro-
chene Neuordnung des Bodenmarkts; denn die Bau-
gesetznovelle regelt nicht die zur Erreichung dieses  

Zieles notwendigen Fragen des Bodensteuerrechts.  

Insbesondere wird die seit langem diskutierte Ver-
längerung der Spekulationsfrist bei der Einkom-
mensteuer nicht geregelt. Dies wäre ein Thema bei  

der Steuerreform gewesen, natürlich nicht ein  

Thema bei der Baugesetznovelle. Aber ich spreche  

hier von einer komplementären Gesetzgebung, um  

das bodenpolitische Ziel, Mobilisierung des Boden-
markts, zu erreichen.  

Die Novelle regelt auch nicht die Aufhebung der  

Grunderwerbsteuer. Sie wissen, daß die Grund-
erwerbsteuer in vielfacher Hinsicht, gerade was den  
Wohnungsmarkt anlangt, von großer Bedeutung ist.  
Sie regelt nicht ein zeitgemäßes Bewertungsrecht.  
Wir bedauern außerordentlich, daß der jetzige Bun-
deskanzler noch als Bundesfinanzminister die Ar-
beiten an dem neuen Bewertungsgesetz hat einstel-
len lassen. Und durch dieses Gesetz ist auch das  

Problem einer zeitnahen Grundsteuer nicht zu lösen.  

Erst wenn diese vier Regelungsbereiche den Zeit-
erfordernissen angepaßt sind, kann das Bau- und 
Bodenrecht seine bodenpolitische, städtebauliche 
und wohnungspolitische Funktion erfüllen. Ohne 
diese komplementäre Gesetzgebung muß die Fort-
entwicklung des Bau- und Bodenrechts Bruchstück 
bleiben. 

Daß die Bodenwertzuwachssteuer, die nach frühe-
ren Koalitionserklärungen gleichzeitig mit der Eini-
gung über die Bundesbaugesetznovelle beschlossen 
werden sollte, nunmehr den 7. Deutschen Bundestag 
nicht mehr erreichen wird, halten wir gewiß nicht 
für einen Mangel. Die Unionsparteien sind sich dar- 
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in e in ig, daß die Bodenwertzuwachssteuer im Ge-
samtsystem unserer Wirtschafts- und Finanzord-
nung ein Fremdkörper, ein sozialistischer Parasit 
wäre. 

Die Bodenwertzuwachssteuer sollte nach dem Re-
formstufenplan der SPD als zweiter Schritt nach der 
Novellierung des Bundesbaugesetzes verwirklicht 
werden. Als dritte Stufe war die Aufspaltung des 
Eigentums in ein Verfügungs- und Nutzungseigen-
tum vorgesehen. Aus dem eben bereits zitierten 
Papier „Entwurf Kommunalpolitisches Grundsatz-
programm der SPD" — es steht zur Beratung und 
Verabschiedung in meiner schönen Heimatstadt 
Nürnberg vom 11. bis 13. Oktober an — steht der 
Satz, der mir aus dem bodenpolitischen Grundsatz-
papier der SPD vom 20. Juli 1972 so vertraut 
klingt. Ich darf diesen Satz zitieren; er verdient be-
stimmt die Aufmerksamkeit dieses Hohen Hauses 
und der deutschen Offentlichkeit: Die Anforderun-
gen an ein neues Bodenrecht bestehen für die Kom

-

munen insbesondere darin — und der Gesetzgeber 
wird daraufhin angesprochen —: „Jede Gemeinde 
muß die Entscheidung über die Nutzung ihres ge-
samten Bodens erhalten. Ob dieses Ziel durch eine 
Aufspaltung des Eigentums an Boden in ein Ver-
fügungs- und Nutzungseigentum oder durch die 
Schaffung eines neuen, ausgeweiteten und flexible-
ren Erbbaurechts besser erreicht wird, ist eine Frage 
der Praktikabilität 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

und nicht zuletzt der politischen Durchsetzbarkeit. 

(Waltemathe [SPD]: So ist es!) 

— So ist es! Ausgezeichnet, Herr Kollege Walte-
mathe! Im Klartext heißt diese im Ton gelehrter 
Juristen abgefaßte Stelle: Wenn wir in diesem 
Hause die Mehrheit haben, werden wir unser Eigen

-

turn  in ein Verfügungs- und Nutzungseigentum auf-
spalten. Ich räume ein: Dieses Verfügungs- und Nut-
zungseigentum hat seiner Rechtsnatur nach mit dem 
Recht, mit dem sich diese Novelle des Bundesbau-
gesetzes befaßt, überhaupt nichts zu tun. Das ist ein 
Aliud. Wir bewegen uns innerhalb der Grenzen des 
Art. 14. Dieses Nutzungseigentum ist nur im Rah-
men des Art. 15 möglich. 

Der jetzige Justizminister, Herr Dr. Vogel, hat 
denn auch — an kompetenter Stelle — in der 
„Neuen Juristischen Wochenschrift" im Herbst 1972 
— ich kann auch die Seite nennen — festgestellt: 
Dieses Gesetz — daß Sie anstreben — wäre einzu-
führen im Wege eines einfachen Gesetzes auf der 
Grundlage des Artikels 15. 

Art. 15 sieht die Vergesellschaftung unter bestimm-
ten Voraussetzungen vor. Freilich sieht Art. 15 auch 
vor, daß der vergesellschaftete Eigentümer einen 
Rechtsanspruch auf eine Entschädigung nach Maß-
gabe des Eigentumsartikels 14 hat. 

Meine Damen und Herren, dies ist nicht die 
Stunde, über die weitreichenden bodenpolitischen 
Pläne der SPD zu reden. Ich muß allerdings sagen, 
was die Praktikabilität oder die politische Durch-
setzbarkeit betrifft, so muß man Roß und Reiter 
nennen. Hic Rhodos, hic salta! Hier heißt es, Farbe  

bekennen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn im 
Laufe dieser Debatte jemand hier heraufkäme und 
erklärte: Wir von den Sozialdemokraten halten das 
für ein Papier, das irgendwelche ideologische Him-
melsstürmer aufgestellt haben; wir distanzieren uns 
davon! 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Denn als die Debatte auf Ihrem Parteitag in Hanno-
ver heftig hin- und herging, ob es denn noch sinnvoll 
sei, das Bundesbaugesetz überhaupt zu novellieren 
oder eine Bodenwertzuwachssteuer einzuführen, er-
klärte Minister Vogel, als er in einiger Diskussions-
bedrängnis war, weil allzu stürmische Herren von 
ihm verlangten, man solle doch jetzt gleich das Ver-
fügungs- und Nutzungseigentum einführen: Genos-
sen, ihr wollt den dritten Schritt vor dem ersten tun! 

Ich bin der Meinung, daß wir uns im Rahmen der 
Beratungen über das vorliegende Gesetz mit dieser 
Materie nicht weiter zu befassen haben. Es war 
aber wichtig, den politischen Rahmen auszuleuchten, 
in den diese Diskussion hineingestellt ist. 

Am Beginn der parlamentarischen Beratungen der 
Baurechtsnovelle sollten sich alle Beteiligten bewußt 
sein, daß der Gesetzgeber nicht selbst plant und 
baut, daß die Vision der menschengerechten Stadt 
durch ihn nicht verwirklicht werden kann. Der Ge-
setzgeber ist aber dazu berufen und verpflichtet, 
rechtliche Instrumente zu schaffen, mit denen die 
Gemeindepolitiker in Stadt und Land besser als 
mit den bisherigen werden arbeiten können. 

Der Städtebau, das wurde längst erkannt, ist eine 
grundlegende und interdisziplinäre Aufgabe der 
Politik und Wissenschaft. An seiner Verwirklichung 
und Vollendung müssen alle mitwirken, die aus 
öffentlicher oder beruflicher oder privater Verant-
wortung dem Menschen seine Umwelt bauen. Wer 
eigentlich greift in unser Leben unmittelbarer und 
nachhaltiger ein als derjenige, der unsere Umwelt 
plant und baut! Dieser Frage nachzuspüren, sie tiefer 
und breiter auszuloten wird die Aufgabe der näch-
sten Monate sein. Die Rechts- und Sachmaterien des 
Bundesbaugesetzes berühren in der Tat letzte Fra-
gen der menschlichen Existenz; sie sind allen ge-
stellt, jedem Bürger in unserem Lande, jedem Haus-
besitzer und Mieter, jedem Grundeigentümer und 
Pächter. 

Das neue Bodenrecht — soweit der vorliegende 
Entwurf diesen anspruchsvollen Titel verdient — 
wird nur dann seine Bewährungsprobe bestehen 
können, wenn es folgende Aufgaben erfüllt: 

1. Es muß den Lebens-, Arbeits- und Erholungs-
raum der Menschen erweitern und seine Qualität 
verbessern. 

2. Es muß die Stadt als politischen Raum begrei-
fen und die gestaltende Mitwirkung der Bürger 
sicherstellen. 

3. Es muß einen sozial gerechten, wirtschaftlich ver-
nünftigen und gesellschaftspolitisch tragbaren 
Ausgleich zwischen den Interessen des einzelnen 
und dem Gemeinwohl gewährleisten. 

4. Es muß für Erhaltung, Modernisierung und Sa-
nierung unserer Städte verbesserte Instrumente 
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bringen und die Eigeninitiative der Bürger durch 
öffentliche Hilfen stärken. 

5. Es muß die gemeindliche Selbstverwaltung stär-
ken und gegen die Zerstörung geschichtlicher 
Stadtstrukturen einen rechtlichen Schutzwall auf-
bauen. 

6. Es muß so angelegt sein, daß die örtliche Bau-
leitplanung mit den regionalen und überregiona-
len Landes- und Raumordnungsplanungen har-
moniert. 

7. Die vorliegende Novelle bedarf der steuerrecht-
lichen Ergänzung und bewertungsrechtlichen 
Präzisierung. 

8. Langfristig ist anzustreben, den Bodenmarkt neu 
zu ordnen, damit er wieder nach den Grundsätzen 
der sozialen Marktwirtschaft funktioniert. 

9. Bei allen gesetzlichen Regelungen muß gewähr-
leistet werden, bestehendes Eigentum zu erhal-
ten und den Zugang zu neuem Eigentum breiten 
Bevölkerungsschichten zu eröffnen. 

CDU und CSU sind entschlossen, mit allen politi-
schen Kräften dieses Hauses in einen Weltstreit um 
ein sozialpflichtiges Bodenrecht einzutreten. Wir 
sind zu konstruktiven Beratungen und zur sach-
lichen Mitarbeit bereit. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Conradi. 

Conradi (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! „Wir leiden nach meiner tiefsten Über-
zeugung in der Hauptsache in unserem Volke an 
der falschen Bodenpolitik der vergangenen Jahr-
zehnte." So sagte Konrad Adenauer als Oberbür-
germeister der Stadt Köln 1920. 

(Beifall bei der SPD) 

„Rettet unsere Städte jetzt!" ruft uns der Städte-
tag 50 Jahre später zu. 

Die Fehlentwicklungen in unseren Städten sind 
unübersehbar. Die Menschen werden aus den In-
nenstädten verdrängt. Preisgünstige Altbauwoh-
nungen werden bei Kahlschlagsanierungen durch 
unverkäufliche Eigentumswohnungen ersetzt. Die 
Umweltbelastung nimmt zu. Das Klima verschlech-
tert sich, auch das Klima zwischen den Menschen. 
Bodenspekulation und Bodenwucher setzen sich un-
bekümmert um das Wohl der Allgemeinheit durch, 
und die Alten, die Kranken, die kinderreichen Fa-
milien, die ausländischen Mitbürger sind die Leid-
tragenden. In unseren Städten nehmen die Aggres-
sionen zu, die Menschlichkeit nimmt ab. Mit Recht 
hat Konrad Adenauer die Frage des Bodenrechts als 
eine „sittliche Frage" bezeichnet, so wie Adolf Da-
maschke wußte, daß „die Kraft eines staatsbürger-
lich gebildeten Volkes nur in sozialer Gerechtigkeit 
wurzeln kann". 

Es genügt deshalb nicht, wenn heute landauf, 
landab die Unwirtlichkeit und die Unmenschlichkeit 
unserer Städte beklagt werden, und wenn alle heute  

einstimmig eine liebenswerte, menschenfreundliche 
Stadt fordern. Die humane Stadt wollen wir alle; 
aber wir werden sie nur erreichen, wenn wir dazu 
die notwendigen Instrumente schaffen. An deren 
Spitze steht die Reform des Bodenrechts. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben gemerkt, wie stark die Gegner dieser 
Reform waren, beim Städtebauförderungsgesetz und 
bei den Steueränderungsgesetzen, und wir werden 
wieder sehen, wie stark die Interessenten sind. Wer 
die phantastischen Wertsteigerungen kennt, die 
jahrzehntelang durch Planung und öffentliche In-
vestition ohne eigene Leistung in die Taschen we-
niger geflossen sind, der versteht natürlich, daß 
diese Interessen jetzt schon einiges Geld locker-
machen können, wenn es darum geht, zu verteidi-
gen, was ihnen lieb und vor allem teuer ist. 

(Beifall bei der SPD) 

So hat ein Grundstückshändler in Stuttgart im 
Landtagswahlkampf 1972 eine einzige ganzseitige 
Anzeige für 30 000 DM für die CDU und gegen die 
SPD aufgegeben, und er wußte ja wohl warum. 

(Lachen bei der SPD) 

Auch bei der Novellierung des Bundesbaugeset-
zes wird wieder von der kalten Verstaatlichung, 
vom gefährdeten Eigentum des kleinen Mannes ge-
redet werden, und wie bei jedem Eingriff in die 
Rechte der Großen wird auch hier wieder die Ver-
fassung bemüht werden und zuletzt der Gang nach 
Karlsruhe angetreten. Da wird nicht an die Urteils-
kraft der Bürger appelliert, sondern an Vorurteile 
und Angst. 

Wir gehen optimistisch in diese Gesetzesbera-
tung; denn die Fehlentwicklungen der vergangenen 
Jahrzehnte sind so offenkundig, so unübersehbar, 
daß die Öffentlichkeit heute nachdrücklich wirkungs-
volle Schritte verlangt. Wir, SPD und FDP, haben 
diese Diskussion begonnen, und viele gesellschaft-
liche Gruppen haben sie aufgenommen: Die Kirchen, 
die Gewerkschaften haben Vorschläge gemacht. 

Auch die CDU/CSU hat sich dieser Diskussion 
schließlich nicht entziehen können. Herr Kollege Dr. 
Schneider hat im Mai dieses Jahres angekündigt, die 
Opposition werde bis zur Vorlage der Novelle des 
Bundesbaugesetzes eine einheitliche Konzeption 
finden, und es war auch von einem eigenen Ent-
wurf die Rede. Leider hat Herr Kollege Schneider 
nicht recht bekommen. Hier wie bei anderen Fragen 
hat die Opposition kein gemeinsames konkretes 
Konzept, hier wie bei anderen Fragen steht sie im 
mosernden Abseits". 

(Zuruf von der SPD: Typisch!) 

Das ist eben Ihr innerer Widerspruch: 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : Aber Herr Kandidat!) 

Sie haben zwar qualifizierte Fachleute, Sie haben 
Politiker, die wissen, wie dringend notwendig diese 
Reform ist, bespielsweise in den beiden Bodenrechts-
kommissionen der CDU und CSU, deren Vorstellun-
gen mit den unseren weithin identisch sind; aber 
wenn es dann zum Schwur kommt, wenn Sie hier ab-
stimmen müssen, dann bestimmen andere, wie Sie 
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zu entscheiden haben, dann entscheiden bei Ihnen 
nicht Sachverstand und soziale Verantwortung, son-
dern Einfluß und Geld, dann geben die „Fincken" 
den Ton an. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich sind wir optimistisch, weil diese sozial-
liberale Koalition in langen, manchmal harten, aber 
immer fairen Verhandlungen einen Kompromiß ge-
funden hat, der ihre Konsens- und Handlungsfähig-
keit erneut unter Beweis stellt. Dabei haben beide 
Partner von ihren Vorstellungen nachgeben müssen. 
Mein Bundesbaugesetz sähe sicher anders aus. Aber 
es gehört eben auch zum Lernprozeß einer Koalition, 
daß keiner mit dem Kopf durch die Wand kann, 
sondern daß wir das Realisierbare anpacken und 
das Wünschbare dabei im Auge behalten. 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Conradi (SPD) : Herr Dr. Schneider, gerne. 

Dr. Schneider (CDU/CSU) : Herr Kollege Con-
radi, ist Ihnen bei meiner Rede entgangen, daß ich 
für die Fraktion der CDU/CSU erklärt habe, daß wir 
bereit sind, einer Lösung zuzustimmen, die die Ab-
schöpfung planungsbedingter Bodenwertsteigerun-
gen vorsieht, und daß sich unsere Kritik gegen das 
jetzt vorgesehene technische Verfahren richtet? 

(Mick [CDU/CSU] : Er macht doch sein Ma

-

nuskript fertig!) 

Conradi (SPD) : Herr Dr. Schneider, Sie haben im 
Mai dieses Jahres eine geschlossene Konzeption 
Ihrer beiden Parteien angekündigt. Sie haben sich 
bisher nicht über den Planungswertausgleich ver-
ständigen können. Sie wissen ganz genau, daß Ba-
den-Württembergs und Hessens Christdemokraten 
entschieden gegen den Planungswertausgleich sind, 
d. h., Sie haben jetzt einen vordergründigen Kom-
promiß gefunden, wie Sie hier verfahren, 

(Beifall bei der SPD) 

aber die eigene Konzeption, die eigene Antwort der 
Unionsparteien auf diese Fragen haben Sie hier 
nicht gegeben, die können Sie nicht geben, weil in 
Ihrer Partei darüber keine Einigkeit besteht. 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Schmöle? 

Conradi (SPD) : Ja. 

Schmöle (CDU/CSU) : Herr Kollege Conradi, ist 
Ihnen bekannt, daß in der gesamten Fachwelt die 
jetzt vorliegende Konzeption des Planungswertaus-
gleiches als kaum praktikabel angesehen wird und 
daß in der Frage des Wie der Abschöpfung bis 
heute noch keine einzige Stelle eine ganz klare Lö-
sung hat vorschlagen können? 

Conradi (SPD) : Herr Kollege, über das Wie kön

-

nen wir streiten; aber Sie müssen sich doch erst ein-
mal untereinander über das Ob einigen; 

(Beifall bei der SPD und FDP — Wider

- spruch bei der CDU/CSU) 

denn Sie schieben doch hier wie bei anderen Fragen 
einfach das Wie vor, um sich um das Ob zu drücken. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Jenninger [CDU/CSU] : Guten Morgen, Herr 

Kollege!) 

Es ist doch ganz eindeutig, daß Ihre Kollegen aus 
Hessen, diese Gruppe Adel, Banken, Gewerbe und 
Medizin, und daß die baden-württembergischen 
Christdemokraten entschieden gegen jeden Pla-
nungswertausgleich sind. Lesen Sie doch, was die 
Herren publizieren! 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Aber die Mehr

-

heit entscheidet doch bei uns!) 

Sie müssen sich erst einmal in Ihrer Partei über das 
Ob einigen, und dann können wir sehr gerne über 
das Wie reden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Frau Renger: Gestatten Sie eine 
weitere Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? 

Conradi (SPD) : Ich wäre dankbar, Herr Kollege, 
wenn ich jetzt fortfahren dürfte. 

Die Reform des Planungs- und Bodenrechts ge-
schieht sicher nicht in einem Jahrhundertgesetz. Das 
haben wir bei der Steuerreform und bei der Straf-
rechtsreform gelernt: die Materie ist viel zu kom-
plex, und die Legislaturperiode ist zu kurz. Wir 
müssen hier wie dort die Reform in einzelne auf-
einander abgestimmte Teilschritte auflösen. Das 
Städtebauförderungsgesetz war der erste wichtige 
Durchbruch nach jahrelanger Stagnation. Sein bo-
denpolitischer Teil hat sich bewährt. In vielen 
Städten hat allein die Tatsache, daß der Rat vor-
bereitende Untersuchungen beschlossen hat, dämp-
fend auf die Preisentwicklung eingewirkt. Der vor-
liegende Entwurf baut auf den Erfahrungen des 
Städtebauförderungsgesetzes auf. Er ist der zweite 
notwendige und wichtige Schritt, nun  das 'besondere 
Recht der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete auf 
alle Baugebiete auszudehnen. 

Wir haben, Herr Dr. Schneider, bei der Reform 
der Grundsteuer, der Vermögen- und Erbschaftsteuer 
die steuerliche Behandlung des Bodens angepackt, 
und wir sind uns darin einig, daß der nächste not-
wendige Schritt eine Reform des Bewertungsrechts 
sein muß. Wir brauchen ihn steuerrechtlich, wir brau-
chen ihn auch planungsrechtlich, denn alle Fachleute 
wollen langfristig ein einheitliches Bewertungs-
system für Steuer und Planung. 

Die Bodenwertzuwachssteuer, die Sie hier als „so-
zialistischen Parasiten" bezeichnet haben, hat sich 
auch in die Göb-Kommission der CDU/CSU einge-
schlichen. Ich habe gerade noch einmal in einer Ver-
öffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung nach- 
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geschlagen; darin ist die Bodenwertzuwachssteuer 
enthalten. Der „Parasit" hat offenbar auch andern-
orts überzeugt. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Über die Bodenwertzuwachssteuer müssen wir si-
cher noch sehr ernsthaft diskutieren. Es wäre nicht 
sinnvoll, eine Bodenwertzuwachssteuer vor einer 
Neuordnung des Bewertungsrechts anzugreifen. 
Wenn man Wertzuwächse besteuern will, dann muß 
man erst einmal Wertzuwächse 'haben, nämlich in 
regelmäßigen Abständen Bewertungen vornehmen 
können. Deshalb hat die Bundesregierung schon 
bei der Regierungserklärung am 18. Januar 1973 er-
klärt, die Bodenwertzuwachssteuer werde nur vor-
bereitet, aber in dieser Legislaturperiode nicht ein-
geführt; konkret angekündigt hat  sie die Reform 
des Bewertungsrechts. 

Und schließlich werden wir in einigen Jahren vor 
der Aufgabe stehen, die ganze breite Materie des 
Boden- und Planungsrechts einschließlich des Boden-
steuerrechts zusammenzuschreiben. Was über Dut-
zende von Einzelgesetzen verteilt ist — in der Erb-
baurechtsverordnung, im BGB, im Flurbereinigungs-
recht, im Bundesfernstraßengesetz, im Wasserhaus-
haltsgesetz —, muß langfristig — ähnlich wie beim 
Sozialgesetzbuch — in einem überschaubaren Ge-
setzeswerk zur Stadt- und Landesplanung zusam-
mengeschrieben werden. 

Wo liegen nun die Schwerpunkte dieses Gesetz-
entwurfs und was bedeuten sie für unsere Städte? 
Die Bauleitplanung wird in den größeren Zusammen-
hang der Stadtentwicklungsplanung gestellt. Das 
Bundesbaugesetz von 1960 überließ die Stadtent-
wicklung weitgehend dem sogenannten „freien Spiel 
der Kräfte" und beschränkte die Stadtplanung dann 
darauf, das nachzuvollziehen, was private Inter-
essen und Initiativen eingeleitet hatten. Dabei haben 
sich dann natürlich meistens die finanziell Stärkeren 
— die Investoren und Spekulanten — oft reichlich 
hemdsärmelig gegen eine oft ohnmächtige Stadtver-
waltung durchgesetzt. 

(Orgaß [CDU/CSU] : Siehe Frankfurter West

-

end!) 

Daß das so ist, läßt sich rein optisch an unseren 
Städten erkennen. 

Der Regierungsentwurf macht den Gemeinden 
nunmehr eine umfassende 'Entwicklungsplanung zur 
Pflicht. Denn ob Arbeitsplätze oder Krankenhausbet-
ten, Grünzonen oder U-Bahnen, Schulen oder Dienst-
leistungszentren: dies alles muß von der Gemeinde 
langfristig geplant und mit der Landesplanunq und 
Raumordnung verzahnt werden. Die Bauleitplanung 
ist dann der physische Niederschlag dieser Entwick-
lungsplanung. Aber damit verschieben sich die Ge-
wichte: Stadtplanung wird zukünftig nicht mehr die 
Ziele bestimmter geld- und einflußreicher Inter-
essenten nachvollziehen, sondern sie wird die 
Entwicklungsziele im Interesse aller Bürger setzen 

(Beifall bei der SPD) 

und damit den Rahmen, in dem dann private Ini

-

tiativen und Interessen tätig werden können. Nicht 
mehr die Investitionen werden die Stadtplanung 

lenken, sondern — umgekehrt — die Stadtplanung 
wird die Investitionen lenken. 

Entscheidend für die Stadtplanung ist die Möglich-
keit zur Nutzungsbestimmung des Bodens. Über-
läßt man die Allokation der Bodennutzung, die 
Nutzungszuweisung allein dem Markt, dann setzt 
sich immer der potentere Bewerber durch, derjenige, 
der die größere Rendite erwirtschaften kann: die 

 Bank gegen das Wohnhaus, das Kaufhaus gegen das 
kleine Café, der Parkplatz gegen den Spielplatz; 
dann wird die Stadt zwangsläufig zur Profitopolis. 
Eine rein administrative Nutzungsbestimmung ohne 
Markt hingegen würde einmal zu einer phantasti-
schen Bürokratie führen und zum anderen eine 
unökonomische Nutzung des wertvollen Gutes Bo-
den nach sich ziehen. Deshalb müssen wir einen Mit-
telweg finden: die Stadtplaner und die politisch 
Verantwortlichen legen die Nutzungsart fest, und 
zwar detaillierter und genauer als bisher, und 
innerhalb einer festgelegten Nutzungsart sollen 
dann Marktmechanismen entscheiden, wer den Bo-
den nutzt. Dies wird dann ein sinnvoller Markt sein, 

 sinnvoll, weil nicht ungleiche Marktpartner kon-
kurrieren — nicht das Großkaufhaus gegen den 
Tante-Emma-Laden oder der Baulöwe von Luxus

-

Appartements gegen die Baugesellschaft für sozia-
len Wohnungsbau  , sondern weil dann gleiche 
Partner konkurrieren. Der Markt wird also nicht 
außer Kraft gesetzt, er wird nur bereinigt, und er 
wird durch die Vorgabe der Bauleitplanung so 
bestimmt, daß er sich nicht mehr zum Schaden der 
Allgemeinheit auswirken kann. 

Dazu gehört auch die Möglichkeit, vorhandenes, 
nicht ausgeübtes Baurecht nach einer Schutzfrist 
herunterzusetzen. In vielen Städten werden wir zu 
gesünderen Lebensbedingungen nur kommen, wenn 
wir altes Baurecht, das nicht ausgenützt ist, ohne 
Entschädigung auf ein Maß herabsetzen können, 
das den heutigen gesundheitlichen, sozialen und 
planerischen Erkenntnissen entspricht. Der Regie-
rungsentwurf gibt uns die Möglichkeit, in den Städ-
ten die Nutzungsmöglichkeiten, vor allem die Nut-
zung für den sozialen Wohnungsbau, differenzierter 
als bisher festzulegen. Er wird uns auch helfen, in 
den Städten mit den Geboten des Städtebauförde-
rungsgesetzes weiterzukommen, von denen die 
Praktiker wissen, daß sie kaum angewendet wer-
den. Ihre Stärke liegt nicht darin, daß sie angewen-
det werden, sondern ihre Stärke liegt darin, Herr 
Dr. Prassler, daß sie angewendet werden können. 
Und das Wissen um diese Möglichkeit der Stadt-
verwaltung beeinflußt natürlich das Verhalten der 
Eigentümer und der Bauherren. 

Die Forderung „Mehr Demokratie wagen" hat in 
unseren Städten ein breites Echo gefunden. Tau-
sende von Bürgerinitiativen beschäftigen sich mit 
der Stadtplanung. Manchmal ist das für die Ver-
waltung sehr lästig; Demokratie kostet Zeit und 
Kraft. Beide, Stadtverwaltung und Bürgerschaft, 
müssen mühsam lernen, wie man in der Planung 
sinnvoll zusammenarbeitet. Dabei wird auch deut-
lich, daß nicht jede Bürgerinitiative das Interesse 
der Allgemeinheit verfolgt, sondern daß manche 
Bürgerinitiativen ganz eindeutig Privilegien be- 
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stimmter Gruppen verfolgen. Aber das gehört mit 
dazu. Dann müssen eben Stadtväter und Stadtver-
waltung auch einmal hinstehen können und das 
Gesamtinteresse einer Stadt gegenüber dem Parti-
kularinteresse durchzusetzen. 

Lange Jahre ist die Stadtplanung von einfluß-
reichen Gruppen, von Grundbesitzern und Gewer-
besteuerzahlern beeinflußt worden. Wir wollen 
ein Gesetz, das die Beteiligung aller Bürger sichert 
durch frühzeitige Information, durch breite Erörte-
rung, vor allem auch durch die Vorlage von Alter-
nativen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bürger haben in den letzten Jahren gezeigt, 
daß ihnen ihre Stadt nicht gleichgültig ist. Sie ha-
ben in vielen Fällen Sachverstand bewiesen, und 
in einigen Fällen haben sie verhängnisvolle Fehl-
planungen gestoppt. Wir Sozialdemokraten glau-
ben weder an die Allwissenheit der Verwaltung, 
noch glauben wir an die soziale Verpflichtung pri-
vater Investitionen. Für uns ist Bürgerbeteiligung 
nicht wie für Herrn Goppel der Anfang eines Räte-
systems, sondern Ausdruck lebendiger und wir-
kungsvoller Demokratie. 

(Beifall bei der SPD) 

Hierzu gehört auch die Frage der rechtlichen 
Überprüfung von Bebauungsplänen im Normen-
kontrollverfahren. Wir brauchen Rechtssicherheit 
im doppelten Sinne. Einmal muß das Recht des Bür-
gers erhalten werden, im Normenkontrollverfahren 
einen Bebauungsplan anzugreifen. Es liegt aber 
auch im Interesse der Bürger, daß ein Bebauungs-
plan nicht zeitlich unbeschränkt anfechtbar ist, son-
dern nach einer Frist rechtsverbindlich und unan-
fechtbar wird. Ich habe den Eindruck, daß wir in 
den Ausschußberatungen darüber noch reden müs-
sen. Vielleicht finden wir dafür noch eine bessere 
Formulierung als der Regierungsentwurf. 

Bei den großen Neubauprojekten der vergange-
nen Jahrzehnte haben wir vor allem auf der grü-
nen Wiese geplant und gebaut, und die Betroffenen, 
die Verplanten, sind erst gekommen, wenn der Bau 
fertig war. Heute geht es um Sanierung, Erneuerung, 
Modernisierung der Stadt. Dort hat fast jede Pla-
nung soziale Auswirkungen, auf das Rentnerehe-
paar, auf die junge Familie, auf den Milchhändler, 
auf die kleine Druckerei. Oft werden diese von den 
Planierraupen der Investoren nur allzu schnell hin-
weggeschoben. Deshalb übernimmt der Regie-
rungsentwurf aus dem Städtebauförderungsgesetz 
nun das Instrument des Sozialplans. Mir ist dieser 
Sozialplan heute noch zu defensiv, noch viel zu 
oft „Rote-Kreuz-Station für die Planungsgeschä-
digten". Er muß zum aktiven Sozialplan werden, 
der von vornherein der Planung soziale Ziele setzt, 
statt hinterher nur soziale Schäden reparieren. Ich 
würde mich freuen, wenn es gelänge, bei der Aus-
schußberatung diesen Charakter eines aktiven So-
zialplans stärker herauszuarbeiten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Der Planungswertausgleich im Zusammenhang 
mit dem preislimitierenden Vorkaufsrecht und der 
herabgesetzten Entschädigung ist ein zusammen-

hängendes Konzept. Wir wollen endlich den uner-
träglichen Zustand beseitigen, bei dem Planungs-
schäden von der Gemeinschaft ersetzt werden und 
Planungsgewinne in die privaten Taschen gehen. 
Wir wollen die Kommunen an den Wertsteigerun-
gen beteiligen, die sie selber durch Planung, Auf-
schließung und Infrastruktur bewirken. In meiner 
Heimatstadt wendet die Kommune für einen Qua-
dratmeter Nettobauland über 100 DM aus öffent-
lichen Mitteln auf, von der Hauptaufschließung bis 
zum Klärwerk, von der U-Bahn bis zum Kinder-
garten, — Investitionen, durch die Ackerland über-
haupt erst bebaubares Land wird. Die Wertsteige-
rung aber, die beispielsweise der Stuttgarter Flä-
chennutzungsplan für bisher nichtbebaute Grund-
stücke in 15 Jahren nach sich zieht, beträgt für 
600 ha 1,2 Milliarden DM auf 6 000 Eigentümer. Da 
ist es nur gerecht, wenn wir alle Bürger der Stadt, 
die diese Wertsteigerungen mit ihren Steuermitteln 
bewirken, daran beteiligen und wenn wir den Städ-
ten damit neue Finanzierungsquellen für ihre Inve-
stitionen erschließen. 

(Beifall bei der SPD) 

In vielen Gemeinden ist es ja heute aus finanziellen 
Gründen gar nicht mehr möglich, neues Bauland zu 
erschließen. Wenn die Gemeinden an diesen Wert-
steigerungen beteiligt werden, dann werden sie 
mehr Bauland erschließen und damit das Bauland-
angebot erhöhen können. Das wird mit Sicherheit 
auch preisdämpfend wirken. 

Wir rechnen auch damit, daß der Bodenmarkt den 
Planungswertausgleich berücksichtigen wird. Der 
Käufer wird angesichts der späteren Ausgleichsbe-
träge nicht mehr jeden beliebigen Preis zahlen, son-
dern er wird gegebenenfalls auf andere Grund-
stücke mit geringeren Ausgleichsbeträgen auswei-
chen. Den Preisforderungen der Verkäufer werden 
Grenzen gesetzt. Dies wird preisdämpfend wirken. 

Der Planungswertausgleich ist unter Fachleuten 
keine grundsätzliche Frage mehr. Die Probleme lie-
gen in der Praktikabilität. Will man einen Ange-
botsdruck auf dem Bodenmarkt erzeugen, dann muß 
man an sich die Ausgleichsabgabe möglichst weit 
nach vorne nehmen, nämlich lange vor die Be-
bauung. Damit würden aber in vielen Fällen Ver-
drängungswirkungen hervorgerufen, es würden 
nicht bauwillige oder noch nicht baufähige Bau-
herren von ihrem Grundstück verdrängt. Wir haben 
uns entschieden, den Ausgleichsbetrag spät zu er-
heben, nämlich dann, wenn die neue Nutzung reali-
siert ist, und schaffen damit auch die Parallelität 
zum Planungsschaden, der ja auch erst entschädigt 
wird, wenn er eingetreten ist. Wir sind uns darüber 
im klaren, daß damit die angebotsfördernde Wir-
kung der Ausgleichsabgabe schwächer wird und 
ihre Überwälzbarkeit größer. Dennoch erscheint uns 
dies als das kleinere Übel. verglichen mit der mög-
lichen Verdrängungswirkung gerade auf kleine 
Eigentümer bei einer frühen Erhebung der Aus-
gleichsabgabe. 

In der Bewertung sehen wir kein Problem. Die 
Gutachterausschüsse haben sich bewährt bei der 
Umlegung, auch beim Planungsschaden. Sie werden 
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auch die neue Aufgabe bewältigen. Die Zahl der 
Bebauungspläne wird sowieso in den kommenden 
Jahren geringer sein als in der Vergangenheit. 

Langfristig wollen wir — das habe ich gesagt — 
ein einheitliches Verfahren für die steuer- und pla-
nungsrechtliche Bewertung. Aber dies, Herr Dr. 
Schneider, ist nicht Aufgabe des Bundesbaugesetzes, 
sondern Aufgabe eines neuen Bewertungsrechts. 

Die 50 %ige Abschöpfung ist von der reinen Theo-
rie her sicher ein schwerwiegender Mangel. Sie wird 
auch Probleme bei der Bewertung aufwerfen. Aber 
wir sind hier kein Bodenrechtsseminar, sondern wir 
müssen das politisch jetzt Realisierbare tun. Eine 
hohe Abschöpfung, etwa eine 100 %ige, würde — 
wie das englische Beispiel zeigt — erhebliche 
Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen und die Bau-
fähigkeit manchen kleinen Eigentümers einschrän-
ken. Die SPD-Fraktion bejaht deshalb das vorge-
schlagene Verfahren der Ausgleichsabgaben als 
einen im Grundsatz richtigen Schritt. 

Das Vorkaufsrecht schließlich machen wir prakti-
kabel. Es wird auch in Zukunft davon abhängen, daß 
ein öffen tliches  In tere sse vorli egt. Aber wir werden 
die Abwendungsmöglichkeiten sowohl für den Ver-
käufer als auch für den Käufer stärken. Wir werden 
das Vorkaufsrecht im Interesse einer langfristigen 
Bodenvorratspolitik der Gemeinde auf zukünftige 
Baugebiete ausdehnen. Sie muß ja in vielen Fällen 
Ersatzland stellen können. Wir halten es für scho-
nender, in eine vorhandene Verkaufsabsicht einzu-
greifen, als einen Grundeigentümer zu enteignen, 
der gar nicht verkaufen will. 

Damit habe ich die Schwerpunkte dieses Reform-
vorhabens abgesteckt. Wir werden in den Aus-
schüssen noch über manches Detail streiten. Ich wün-
sche mir, daß sich die Opposition, wenn sie schon 
kein eigenes Konzept hat, dann wenigstens der Mit-
arbeit an dieser Aufgabe nicht entzieht und uns 
hilft, dieses Gesetz noch praktikabler und wirkungs-
voller zu machen. Es geht hier nicht um Ideologie. 
Es geht darum, unseren Beitrag dafür zu leisten, daß 
unsere Städte lebenswert bleiben. 

Dabei zeigt sich aber auch die enge Verflechtung 
von Bund und Gemeinden. Es wird sehr deutlich, 
daß Kommunalpolitik eben nicht eine Sache von 
unpolitischen Fachleuten ist — sozusagen über dem 
Zank und Hader der Parteien —, 

(Niegel [CDU/CSU] : Jetzt kommt der Stutt

-

garter Wahlkampf!) 

sondern daß wir im Deutschen Bundestag Politik 
für Kommunen machen; nicht um sie zu gängeln, 
nicht um ihnen die Selbstverwaltung zu nehmen, 
sondern gerade um ihnen die Werkzeuge zu geben, 
mit denen sie vernünftig arbeiten können. 

Damit wird auch die Grenze unseres Tuns hier 
deutlich: Wir schaffen Werkzeuge; ob sie angewen-
det werden, wie sie angewendet werden, wird in 
der Gemeinde entschieden. Die Reform des Boden-
rechts -- da machen wir uns nichts vor — schafft 
nicht automatisch eine humane Stadt, 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

so wie ein besseres Werkzeug in der Hand eines 
Bauarbeiters ja auch nicht automatisch zu einem bes-
seren Haus führt. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Auf die Archi

-
tekten kommt es an!) 

Deshalb wird entscheidend sein, ob und wie die 
Kommunalpolitiker dieses Gesetz anwenden. 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : Sie wollten sich wohl 
empfehlen?!) 

In ihrer Hand wird es schließlich liegen, ob unsere 
Städte wieder wohnlich werden, ob unsere Kinder 
dort gut und gerne leben, ob das Wort von der 
„menschlichen Stadt" eine leere Phrase bleibt oder 
ob es Wirklichkeit wird. Lassen Sie uns  alles dazu 
tun, den Gemeinden diese Möglichkeit zu geben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Ritz [CDU/CSU] : Jetzt müßte eigentlich der 

Rommel reden!) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Böger. 

Dr. Böger (FDP) : Frau Präsidentin! Sehr ver-
ehrte Damen, meine Herren! Nachdem meine Herren 
Vorredner über die Historie des Entwurfs das Nötige 
— wenn auch verständlicherweise aus differen-
zierter Sicht — gesagt haben, möchte ich darlegen, 
weshalb eine Überarbeitung des Bundesbaugesetzes 
aus der Sicht der Freien Demokraten notwendig ist. 
Es sind vor allem drei Gründe. 

Erstens. Das derzeitige Bundesbaugesetz kann die  
Anforderungen nicht mehr erfüllen, die die tiefgrei-
fenden Änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
an die baulichen Strukturen der städtischen und auch 
der ländlichen Gemeinden stellen. Die Zusammen-
ballung von Menschen in unseren Stadtregionen mit 
dem dadurch notwendigen Zwang, nicht nur zu pla-
nen, sondern auch die Planung durchführen zu müs-
sen, die Zersiedlung der Landschaft, die hohe An-
sprüche an die Infrastruktur stellt, die technische 
Entwicklung, die Ansprüche des  einzelnen und die 
Erfordernisse der Allgemeinheit verlangen ,eine An-
passung des Bodenrechts. 

Ich glaube, Herr Dr. Schneider, die Erfahrungen 
beweisen, daß das Bundesbaugesetz aus dem Jahre 
1960 in seinem bodenrechtlichen Teil nicht mehr den 
heutigen Anforderungen genügt. 

(Zuruf von der SPD: Sehr wahr!) 

Die Bauleitpläne sollen eine sozial gerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Die Bedürfnisse in unseren 
Städten und Gemeinden nach Kindergärten ;  Alten-
heimen, Straßen und Krankenhäusern — um nur 
einiges zu nennen — sollen befriedigt werden. 
Ebenso sollen die Bauleitpläne — dafür haben wir 
uns sehr eingesetzt — auch der Eigentumsbildung im 
Wohnungswesen dienen. Eine zeitgemäße Stadt-
bzw. Gemeindeentwicklung, die zu einer ausreichen-
den und den Ansprüchen — und die sind nicht ge-
ring, wie wir alle wissen — genügenden Infrastruk-
tur führen soll, ist notwendig. 

Nutzbarer Boden für alle gewünschten und er-
wünschten Zwecke ist aber knapp und teuer. Die 
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Handhaben der Gemeinden, in dem erforderlichen 
Maße auf die Verwirklichung ,der aufgestellten Be-
bauungspläne Einfluß zu nehmen, sind nach unserer 
Auffassung in dem bisherigen Gesetz zu gering und 
müssen deshalb verstärkt werden. 

Zweiter Grund: Der Verstärkung der Rechte der 
Gemeinden muß eine verstärkte Beteiligung der 
Bürger an der Aufstellung der Bauleitplanung ge-
genüberstehen, da  die jetzigen Mitwirkungsmög-
lichkeiten unserem heutigen Demokratieverständnis 
nicht mehr gerecht werden. 

Drittens. Als besonders schwerwiegender Mangel 
wird allseits empfunden, daß solche Wertsteigerun-
gen von Grund und Boden, ;die auf städtebaulichen 
Maßnahmen beruhen, wenigen einzelnen zugute 
kommen, obwohl die Allgemeinheit diese Wert-
steigerung einzelner Grundstücke durch ihre Steuer-
zahlungen überhaupt erst bewirkt hat. Es kommt 
hinzu, daß demgegenüber — das klang schon an  — 
die  auf Grund notwendiger Planänderungen der 
Gemeinden eintretenden Nachteilsausgleichsrege-
lungen in bezug auf einzelne Eigentümer immer der 
Allgemeinheit aufgebürdet werden. Zwar hat das 
Städtebauförderungsgesetz einige Unzulänglichkei-
ten des Bundesbaugesetzes in seinem Geltungs-
bereich beseitigt oder wenigstens entschärft; aber 
eben nur — um es einmal allgemein zu sagen — 
für Sanierungsgebiete und außerdem nur zeitlich be-
grenzt. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen vor 
allem Grundsätze des Städtebauförderungsgesetzes 
in das allgemeine Städtebaurecht übertragen, die 
bodenpolitische Situation der Gemeinden verbessert 
und die von allen Seiten beanstandeten Boden-
spekulationsgewinne abgeschöpft werden. Der Teil 
der Steigerungen im Wert der Grundstücke, die 
durch Planungen und Investitionen der öffentlichen 
Hand, d. h. auf Kosten der Allgemeinheit, zuwach-
sen, soll nicht dem zufälligen Eigentümer allein zu-
gute kommen, sondern der Allgemeinheit insofern, 
als diese Wertsteigerungen zur Finanzierung städte-
baulicher Maßnahmen herangezogen werden. 

Lassen Sie mich zu einigen Schwerpunkten der 
vorgesehenen Neuregelung Stellung nehmen. 

Planung und Möglichkeiten der Durchsetzung der 
Planung: Nach unserer Auffassung ist jede Reform 
des Bodenrechts zum Scheitern verurteilt, wenn den 
Gemeinden nicht die erforderlichen rechtlichen Vor-
aussetzungen an die Hand gegeben werden, sachlich 
notwendige und von der Allgemeinheit gewünschte 
Maßnahmen zu planen, das heißt Bebauungspläne 
aufzustellen, vor allem aber die vom Rat beschlos-
senen Bebauungspläne auszuführen bzw. durchzu-
setzen. Daran mangelt es bisher, und diesem Bedürf-
nis trägt die  Novelle Rechnung. 

Bauleitpläne einer Gemeinde, die ja nur einen 
kleinen Bezirk der Gemeinde betreffen, haben sich 
künftig in die städtebauliche Entwicklungsplanung 
der gesamten Gemeinde einzufügen. Diese Entwick-
lungsplanung bedeutet nicht eine Konzentration 
aller das Gemeindegebiet umfassenden Planungen 
einschließlich der Fachplanungen bei den Gemein-
den. Die Gemeinde setzt aber einen Planungsrah-

men. Das heißt, der räumlich kleine Bebauungsplan 
eines Gemeindebezirks darf nicht für sich allein be-
trachtet werden, sondern es muß auf die Entwick-
lung der ganzen Gemeinde Rücksicht genommen 
werden. Beispiel: Vorgesehene Straßenbaumaßnah-
men können nicht nur für einen Teilbebauungsplan 
aufgestellt werden. Gemeindebedarfsflächen müssen 
im Hinblick auf die Interessen der gesamten Ge-
meinde ausgewiesen werden: wo ein Krankenhaus 
hinkommen muß, wo eine Schule, wo ein Kinder-
garten. 

Im Bebauungsplan selber soll die Gemeinde das 
Recht erhalten, die Art und Weise der Nutzung der 
Grundstücke konkreter, detaillierter und differen-
zierter auszuweisen, als es bisher möglich ist. Ohne 
dieses Recht läßt sich nach unserer Auffassung eine 
planvolle Verbesserung der Lebensverhältnisse in 
der Gemeinde und eine Weiterentwicklung der 
Infrastruktur nicht durchführen. 

Stärkeren Befugnissen der Gemeinde müssen aber 
nach Auffassung der FDP stärkere Einwirkungsmög-
lichkeiten und Kontrollmöglichkeiten der Bürger 
gegenüberstehen. Im Gesetz ist deshalb Vorsorge 
getroffen, daß der einzelne Bürger über die Planun-
gen früher als bisher informiert wird und daß er 
stärker als bisher mitwirken kann. Die Gemeinden 
müssen — darauf haben wir in der Formulierung 
Wert gelegt — nach dem neuen Gesetz ihre Pla-
nungsabsichten frühzeitig und in geeigneter Weise 
öffentlich zur Diskussion stellen, und sie müssen 
auch, wo immer möglich, Alternativen vorlegen. 
Das Ergebnis der Planungen muß auch für Laien 
verständlich sein. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
machen diese Forderung besonders deutlich. Daher 
sind diese Planungsergebnisse in einem jedem Bür-
ger zugänglichen Bericht darzustellen. 

Ein Bebauungsplan darf aber nicht nur auf dem 
Papier stehen. Er muß auch den Gemeinden die 
Möglichkeit geben, den Plan in die Tat umzusetzen. 
Denn das erwarten die Bürger ja schließlich. Um 
die Planung durchzusetzen und zu sichern, werden 
die Gemeinden nunmehr mit dem vom Städtebau-
förderungsgesetz her bekannten Instrumentarium 
ausgestattet. Dazu gehören das Baugebot, das Mo-
dernisierungsgebot, das Erhaltungsgebot, das Ab-
bruchgebot. 

Es können auch Gebiete festgelegt werden, in 
denen der Abbruch von Gebäuden der Genehmi-
gung bedarf. Grund: Sicherung erhaltenswerter 
Bausubstanz, vor allem in der Innenstadt, sozial ge-
rechte Steuerung von Umstrukturierung, Moderni-
sierung in den älteren Vierteln der Stadt, Vermei-
dung von Stadtkahlschlag. 

Dabei legen wir Wert darauf, daß die Eigentums-
rechte des einzelnen nicht über Gebühr einge-
schränkt werden. Die Anwendung der verschiede-
nen Gebotsregelungen soll außerdem nicht eine 
breite Eigentumsstreuung verhindern. Deshalb ha-
ben wir uns dafür eingesetzt, daß die Gebote, die 
die Gemeinde auferlegen kann, insbesondere das 
Baugebot und das Nutzungsgebot, nur dann ausge-
sprochen werden dürfen, wenn in jedem Einzelfall 
die alsbaldige Bebauung und die alsbaldige bauliche 
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Anpassung im öffentlichen Interesse erforderlich 
sind. 

Zum Planungswertausgleich: Es ist schon ver-
schiedentlich hier ausgeführt worden, daß er ein 
Kernstück des Gesetzes ist. Der bebaubare Boden 
ist insbesondere in den Verdichtungsgebieten knapp 
und teuer. Ein marktgerechtes Verhältnis von An-
gebot und Nachfrage besteht nun mal nicht — je-
denfalls in sehr vielen Orten nicht. Das Angebot ist 
knapp. Und warum ist es knapp? Weil es sich lohnt, 
in Erwartung von Wertsteigerungen sein Geld in 
Grundstücken anzulegen. Aus demselben Grund ist 
die Nachfrage stark. Ergebnis: Laufende und erheb-
liche Preissteigerungen bei Grundstücken vor allem 
in der Innenstadt, die dann leicht ein Objekt der 
Spekulation werden. 

Die Steigerungen des Wertes der Grundstücke 
beruhen nun zu einem Teil unmittelbar oder mittel-
bar auf Maßnahmen der öffentlichen Hand, die da-
für — das dürfen wir nicht verkennen — ja allge-
meine Steuermittel einsetzt. Die Allgemeinheit ist 
daher nach unserer Auffassung auch berechtigt, 
einen Teil der Wertsteigerung der Grundstücke zur 
Finanzierung des Gemeindebedarfs in Anspruch zu 
nehmen. 

Die FDP hatte ursprünglich die Absicht, die auf 
Neugestaltung und Entwicklung des Gemeindege-
biets beruhenden Wertsteigerungen — die pla-
nungsbedingten Wertsteigerungen — auf steuer-
lichem Weg abzuschöpfen. Dies konnten wir beim 
Koalitionspartner nicht durchsetzen. 

Wir haben uns dann in der Koalition zusammen-
gerauft und uns auf den Planungswertausgleich ge-
einigt, und zwar auf unseren Wunsch hin mit der 
Maßgabe, daß die Hälfte dieser Wertsteigerung dem 
Grundstückseigentümer verbleibt. Wir wollten da-
durch unter anderem erreichen, daß der kleine 
Hausbesitzer nicht zu stark belastet wird und da-
durch die Gefahr vermieden wird, daß er aus sei-
nem Eigentum verdrängt wird. Wir halten eine 
Abschöpfung von nur 50 °/o der Wertsteigerung auch 
deshalb für angemessen, weil die Neugestaltung 
und Entwicklung des Gemeindegebiets und damit 
auch die Wertsteigerung der Grundstücke zu einem 
erheblichen Teil auf der privaten Initiative und den 
privaten Investitionen der Bürger — hier der 
Grundstückseigentümer — beruhen und weil durch 
die privaten Investitionen die Entwicklung unserer 
Städte und Gemeinden wesentlich mitgetragen wird. 

Der Grundsatz des Planungswertausgleichs soll 
in dreifacher Weise verwirklicht werden: bei der 
Enteignung durch einen um den halben Betrag der 
planungsbedingten Werterhöhung reduzierte Ent-
eignungsentschädigung; bei Ausübung des Vor-
kaufsrechts von seiten der Gemeinde durch eine 
dem Entschädigungswert entsprechende Preislimi-
tierung; in den übrigen Fällen durch Erhebung einer 
Ausgleichsabgabe in Höhe der Hälfte des Wertes 
der planungsbedingten Wertsteigerung. 

Zur Zahlung des Ausgleichsbetrags ist — dafür 
haben wir uns mit Erfolg eingesetzt — der Eigen-
tümer aber nur und erst dann verpflichtet, wenn er 
die dem Bebauungsplan entsprechende Nutzung  

verwirklicht hat. Ausgleichspflichtig ist demnach, 
um ein Beispiel zu nennen, nicht der Eigentümer 
eines Einfamilienhauses, der nach Änderung des Be-
bauungsplanes ein mehrstöckiges Haus errichten 
dürfte, von diesem Recht aber keinen Gebrauch 
macht. Außerdem — und das darf man nicht ver-
gessen — sind auf den Planungswertausgleich die 
vom Eigentümer zu zahlenden Erschließungsbei -
träge mindernd anzurechnen. 

Zu der Ausgestaltung des Planungswertausgleichs 
hat — Herr Minister Ravens hat es bereits ausge-
führt — der Bundesrat Bedenken angemeldet. In 
ihrer Gegenäußerung hat die Bundesregierung dem 
zwar widersprochen, jedoch eine Überprüfung die-
ses Regelungsbereichs in Aussicht gestellt. Dazu 
gehört auch, Herr Dr. Schneider, die zugegeben 
schwierige Frage der Wertermittlung. Es soll nach 
Möglichkeiten gesucht werden, wie die Vorschrif-
ten noch praktikabler gestaltet werden können. Wir 
hoffen dabei auf konkrete Vorschläge von seiten 
der Opposition, 

(Dr. Schneider [Nürnberg] [CDU/CSU] : Ja, 
die zu bringen, sind wir bereit!) 

und wir sind der Auffassung — das ist für uns be-
sonders bedeutungsvoll —, daß dem gesellschafts-
politisch erwünschten Ziel einer möglichst unbehin-
derten Mobilität von Grund und Boden noch besser 
entsprochen werden kann. 

Ein Wort zur Enteignung. Ich darf vorweg sagen, 
Herr Dr. Schneider: Daß mit dem harten Instrument 
der Enteignung vorsichtig umgegangen werden muß, 
ist auch unsere Auffassung. Ich habe aber den Ein-
druck, daß in der Novelle auch nichts Gegenteiliges 
enthalten ist. Aber die Kompliziertheit und die 
lange Dauer von Enteignungsverfahren verzögern 
häufig dringende öffentliche Vorhaben in untrag-
barer Weise. Anlagen, die unter hohem Aufwand 
weitgehend hergestellt wurden, können oft nicht 
vollendet werden, weil einzelne Eigentümer durch 
juristische Mittel die Enteignung verzögern. Die 
Furcht vor langwierigen und langfristigen Enteig-
nungsverfahren verleitet die Stadtverwaltungen da-
zu, für einzelne Grundstücke überhöhte Preise zu 
zahlen und so zur Überhitzung des Bodenmarktes 
beizutragen. Deshalb mußte das Enteignungsver-
fahren verbessert werden. 

(Dr. Schneider [Nürnberg] [CDU/CSU] : Sehr 
richtig!) 

Über die Notwendigkeit der Vereinfachung und 
Beschleunigung des Enteignungsverfahrens — ins-
besondere dessen Trennung in ein Verfahren über 
den Enteignungsgrund und ein Verfahren über die 
Entschädigungshöhe — besteht wohl innerhalb die-
ses Hauses Einigkeit. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Hierdurch soll sichergestellt werden, daß der not-
wendige Fortschritt des gemeindlichen Planungs-
prozesses nicht unnötig gehemmt wird, wie das in 
der Vergangenheit oft der Fall war. Auf der ande-
ren Seite sollen die Rechte des Grundstückseigen-
tümers aus seinem Entschädigungsanspruch nicht 
geschmälert werden. 
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Im übrigen darf ich darauf verweisen, daß die Ar-

ten der Entschädigung erweitert werden. Mit Ein-
verständnis der Betroffenen kann die Entschädigung 
auch etwa in Miteigentum an einem Grundstück 
oder in Immobilienfonds-Anteilen erfolgen. Für die 
Entschädigungshöhe gilt die bereits erwähnte soge-
nannte 50 %-Klausel. 

Damit komme ich zum Vorkaufsrecht. Die FDP ist 
der Ansicht, daß das Vorkaufsrecht in seiner gelten-
den Form nicht ausreicht, um den bodenpolitischen 
Bedürfnissen der Gemeinde in ausreichendem Maße 
Rechnung zu tragen. Bei seiner Erweiterung muß 
jedoch berücksichtigt werden, daß eine notwendige 
sachliche, räumliche und zeitliche Ausdehnung des 
Vorkaufsrechts nicht zu mobilitätshemmend wirken 
darf und daß die Gemeinden nicht im Übermaß Bo-
deneigentümer werden sollen. Zeitlich darf der 
Schwebezustand für den Eigentümer nicht zu lange 
dauern. Auf der anderen Seite muß die Gemeinde 
Zeit haben zur Prüfung der Frage, ob sie das Vor-
kaufsrecht auch tatsächlich ausüben will. Die jetzt 
vorgesehene Frist von zwei Monaten, auf die wir 
uns geeinigt haben, dürfte in diesem Zusammenhang 
wohl angemessen sein. Die Rechtsstellung des Ver-
käufers, in dessen Vertrag die Gemeinde beim Vor-
kaufsrecht eintritt, darf nicht über Gebühr einge-
schränkt werden. 

Wir sind der Meinung, daß die vorgesehene Aus-
dehnung des Vorkaufsrechts den Gemeinden eine 
bessere — allerdings auch absolut notwendige — 
Grundlage für eine vorausschauende Bodenvorrats-
politik gibt. Künftig hat die Gemeinde für alle be-
bauten und unbebauten Grundstücke dort das Vor-
kaufsrecht, wo ein Bebauungsplan besteht oder seine 
Aufstellung rechtswirksam beschlossen worden ist. 
Die Gemeinden haben auch ein Vorkaufsrecht für 
Grundstücke in baulichen Entwicklungsgebieten, die 
durch Satzung festgelegt sind, die sie als Austausch-
land oder als Entschädigung benötigen. Die Ge-
meinde hat das Vorkaufsrecht nach dem Entwurf 
aber dann nicht — und das scheint mir ein sehr 
wesentliches Moment zu sein —, wenn der Käufer 
sich verpflichtet, das Grundstück entsprechend den 
rechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu 
nutzen, d. h. die zulässige Nutzung selbst zu ver-
wirklichen. Daß der Verkäufer das Recht hat, vom 
Kaufvertrag zurückzutreten, möchte ich nur am 
Rande erwähnen. Eine Ausnahme gibt es nur dann, 
wenn das Grundstück auch enteignet werden könnte 
oder wenn es für eine Umlegung benötigt wird. 

Bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes hat die 
Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen die 
Befugnis, den im Vertrag zwischen Eigentümer und 
Kaufinteressenten vereinbarten Preis auf den Ent-
schädigungswert herabzusetzen. Dies ist das vielbe-
sprochene preislimitierende Vorkaufsrecht. Unsere 
Absicht ist, das preislimitierende Vorkaufsrecht an 
die Enteignungsvoraussetzungen zu knüpfen. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Sehr gut!) 

Die bereits erwähnte, von der Bundesregierung 
angekündigte Überprüfung der Auswirkungen des 
Planungswertausgleichsystems wird in den weite-
ren Beratungen ergeben, ob und wie vermieden 
werden kann, daß durch das preislimitierende Vor-

kaufsrecht die allerseits gewünschte Mobilität von 
Grund und Boden zu stark beschränkt wird. Das 
für November vorgesehene Planspiel wird uns 
sicher Anschauungsmaterial dazu liefern. Die Aus-
übung des Vorkaufsrechtes ist an die spezielle Vor-
aussetzung gebunden, daß das Wohl der Allgemein-
heit diesen Kauf rechtfertigt. Dadurch soll einer 
mißbräuchlichen Ausübung des Vorkaufsrechtes 
durch die Gemeinde zur Hortung von Grundstücken 
begegnet werden. 

Auf derselben Linie liegt die von uns erreichte 
Regelung, daß auch in innerstädtischen Zentren die 
Reprivatisierung bzw. Privatisierung unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung weiter Kreise der Bevöl-
kerung durchgeführt werden soll, es sei denn, die 
Grundstücke werden für öffentliche Zwecke oder 
als Austauschland benötigt. 

Eine Vorschrift, aus der man hätte schließen kön-
nen, daß das Eigentumsrecht nicht mehr das Recht 
zur baulichen Nutzung umfasse, wurde aus dem 
Gesetzentwurf gestrichen. Es muß nach unserer 
Auffassung auch jeder Anschein vermieden werden, 
der die Annahme hätte aufkommen lassen können, 
mit dem Bundesbaugesetz solle der Eigentumsbegriff 
in ein Verfügungseigentum und ein Nutzungseigen

-

tum  aufgespalten werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Das Anliegen der FDP ist es, die privaten und die 
öffentlichen Interessen in ein ausgewogenes Ver-
hältnis zueinander zu bringen. In dieser Beziehung 
sind wir uns mit Ihnen, Herr Dr. Schneider, und 
Ihren Freunden völlig einig. Dieser Ausgleich ist 
für die Freien Demokraten deshalb so besonders 
wichtig, weil der einzelne einerseits ein Teil der 
Allgemeinheit ist und er als Glied dieser Allgemein-
heit bekanntlich Wert darauf legt, daß die Inter-
essen der Allgemeinheit in erforderlichem Maße 
berücksichtigt werden. Das heißt, er will, daß ge-
nügend Straßen, Krankenhäuser, Kindergärten usw. 
zur Verfügung stehen. Andererseits reagiert der 
gleiche Bürger dann mit Recht empfindlich, wenn 
er befürchtet, daß von oben her über Gebühr in 
die Rechte an seinem Grundstück eingegriffen wird, 
denn das Grundeigentum, sein Haus, das er oft 
unter Konsumverzicht erworben hat, sieht der Bür-
ger als das Eigentum schlechthin an, das ihm und 
seiner Familie mehr als schnell verbrauchte Kon-
sumgüter langfristige Sicherheit gibt. Wir glauben, 
daß der vorliegende Entwurf diesem Ziel des Aus-
gleichs recht nahekommt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Prassler. 

Dr. Prassler (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich be-
daure, daß Kollege Conradi, der hier vorhin für 
seine Fraktion grundsätzliche Ausführungen zu die-
ser Gesetzesnovelle gemacht hat, uns bereits ver-
lassen hat. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Er ist auf zum 
Wahlkampf nach Stuttgart!) 
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Offenbar sind seine Wahlkampfverpflichtungen als 
Kandidat für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 
wichtiger, obwohl er hier als Ihr erster Sprecher 
aufgetreten ist. 

(Orgaß [CDU/CSU]: Das war ein Teil sei-
ner Stuttgarter Wahlkampagne!) 

Ich muß einige seiner Bemerkungen hier aufgreifen. 
Er sprach von der Unmenschlichkeit der Städte und 
bezog sich gleichermaßen auf Äußerungen Konrad 
Adenauers wie seinerzeitige Überlegungen Da-
maschkes und anderer. Wer von der Unmenschlich-
keit der Städte spricht, der kann nicht außer acht 
lassen, wer in diesen Städten in diesen ganzen Jah-
ren Verantwortung getragen hat, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und zwar unterschiedslos nach den Mehrheiten der 
politischen Parteien. Ich spreche hier alle an. Man 
kann dies nicht außer acht lassen. Und ich sage dazu, 
daß in deren Zuständigkeit schon nach bisher gelten-
dem Recht die Frage nach der Gestaltung von Flä-
chennutzungsplänen, die Frage nach der Aufstellung 
von Bebauungsplänen, nach qualifizierten Bebau-
ungsplänen, gelegen hat und damit die Frage der 
Mitwirkungsgestaltung der Bürger bisher schon 
möglich war, ohne daß es dazu solcher gesetzlicher 
Einzelbestimmungen bedurft hätte. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In weiten Bereichen wurde dies überspielt durch so-
genannte Schubladenpläne, deren sich nur diejeni-
gen bedienten, über deren Wissen dies dann nur 
in bestimmte Kreise dringen konnte, wodurch Boden-
spekulationen spezieller Art möglich war, was viel-
leicht gar nicht erforderlich gewesen wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Auch dies muß einmal an dieser Stelle gesagt wer-
den. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bremen!) 

-- Ich möchte keine Einzelbeispiele nennen. Aber 
unser Ausschuß hat anläßlich einer Ausschußberei-
sung letztes Jahr in München die Frage der Ent-
wicklung eines neuen Stadtteils an Ort und Stelle 
demonstriert bekommen, und dort ist klar ausge-
führt worden, daß das Problem des Grunderwerbs, 
also der Bodenvorratspolitik, nach geltendem Recht 
nur deshalb so schwierig war, weil die ersten Grund-
erwerbsverhandlungen für die dort tätige Entwick-
lungsgesellschaft — ich nenne auch hier keinen Na-
men — mit etwa 40 DM pro Quadratmeter, mit 
35 DM pro Quadratmeter begonnen, aber nach 
rund zwei Jahren dieser Grunderwerbstätigkeit bei 
240 DM geendet hätten. Hier stellte sich doch 
zwangsläufig die Frage, ob die Stadt nicht gut be-
raten gewesen wäre, dieser Gesellschaft mindestens 
ein kurzfristiges Darlehen zum Grunderwerb freizu-
machen, um zu vertretbaren Preisen größere Flächen 
aufkaufen zu können und nicht warten zu müssen, 
bis am Ende die Preise davongelaufen waren. Auch 
dies wäre nach geltendem Recht und bei sinnvoller 
Planung durchaus schon möglich gewesen. Insofern 
glaube ich also sehr wohl, daß Kollege Schneider 
recht gehabt hat, wenn er hier generaliter sagte, 

es hätte durchaus mit dem bisherigen Bundesbau

-

gesetz erfolgreiche Arbeit geleistet werden können. 

Herr Kollege Conradi, ich freue mich, daß Sie wie-
der da sind. Ich nehme einen versteckten Vorwurf, 
Sie seien schon zum Wahlkampf nach Stuttgart ab-
gereist, wieder zurück. Sie haben ja uns angespro-
chen, und deshalb sehe ich mich auch veranlaßt, Sie 
wieder anzusprechen. Sie haben insbesondere aus 
der Sicht Baden-Württembergs natürlich die baden

-

württembergische CDU hier angesprochen, sie habe 
kein Alternativkonzept. Da ich selbst damals der 
Hauptverfasser des Entwurfs und der Veranlasser 
unserer beiden Parteitagsbeschlüsse war, sage ich 
Ihnen klipp und klar, daß Sie dies hier falsch aus-
sagen, wir hätten kein Konzept oder keine Alter-
native. Wir haben nur ein anderes Konzept und eine 
andere Alternative dagegengestellt, und es ist bis-
her von niemandem bestritten worden, daß es meh-
rere Wege zur Erreichung der Ziele geben kann, 
und bisher ist noch niemand, auch bei Ihnen nicht, 
konsequent überzeugt, daß das, was Sie vorschla-
gen, der allein mögliche Weg wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hier werden vielmehr, wie Sie selbst ausgeführt ha-
ben, sehr wohl Mängel in Kauf genommen, und wir 
müssen uns noch sehr gründlich darüber unter-
halten, wo denn die größeren Mängel liegen oder 
wo vielleicht doch die wirksameren Möglichkeiten 
mit etwas weniger Mängeln zum Ziele führen 
könnten. 

Präsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? — Bitte! 

Conradi (SPD) : Herr Kollege Dr. Prassler, die 
Oppositionssprecher haben vorhin gesagt, es ginge 
beim Planungswertausgleich nur um die Frage des 
„Wie". Wollen Sie bestreiten, daß Baden-Württem-
bergs CDU zusammen mit Hessens CDU ganz ent-
schieden beim „Ob" nein gesagt hat? 

Dr. Prassler (CDU/CSU) : Nein, Herr Kollege 
Conradi, dieses eben nicht. Ich hätte ohnedies diesen 
Satz jetzt sofort ausgeführt; hier steht nämlich die 
Frage „Ob und Wie", wie Sie sie angesprochen ha-
ben. Es ist nicht die Frage des Ob, wie ich eben 
schon auszuführen versuchte. Die Frage des Ob ist 
für uns völlig klar entschieden. Nur die Frage des 
Wie nicht. Und hier kann man sehr wohl verschie-
dener Meinung sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Kollege Conradi, es gibt zweifellos auch 
andere Wege, und ich muß hier insofern ausdrück-
lich auch darauf verweisen — was Kollege Schneider 
schon in seinen grundsätzlichen Ausführungen ge-
sagt hat —, daß eben mit einer Novellierung des 
Bundesbaugesetzes die Kardinalfrage des Boden-
rechts nicht so umfassend gelöst werden kann, son-
dern nur das Gebiet, das mit dem Instrumentarium 
Planungsrecht, planakzessorische Instrumente, Vor-
kaufsrecht, Enteignungsentschädigung und allem, 
was dieses Gesetz umfassen kann, lösbar ist. 
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Die Frage des Verhaltens an unserem Grund und 

Boden — und dies ist doch auch Ihr Anliegen in 
Ihren Überlegungen, die politisch in eine ganz an-
dere Lösungsrichtung zielen — ist eine permanente 
Frage und kann nach unserer Auffassung nicht mit 
einem einmaligen Einzelinstrument zu einem einzi-
gen Zeitpunkt gelöst werden, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

sondern hier bedarf es begleitender Instrumente, die 
die gesamte Zeitdauer auch im Baubodenrecht in-
soweit in den Griff nehmen, daß hier ein gemein-
sames Interesse aller an diesem Verhalten am Bau-
boden generell entstehen und auch durchgehalten 
werden kann. Insoweit sind wir der Meinung, daß 
die Frage der Bewertung nicht nur eine Sachfrage 
als Voraussetzung zur Lösung eines bestimmten 
steuerlichen Problems, wie Sie es ansehen, ist, etwa 
mit der Einführung einer Bodenwertzuwachssteuer 
als Ergänzung zu einem Planungswertausgleich nach 
Ihrem Parteikonzept, an dem Sie ja selbst maßgeb-
lich mitgewirkt haben, sondern daß es eine Grund-
satzfrage ist, wie der Grund und Boden entspre-
chend seiner Entwicklung ständig bewertet und da-
nach auch steuerlich veranlagt und in Ergänzung da-
zu bei Veräußerungsfällen oder bei Erwerbsfällen 
steuerlich behandelt oder mit Begünstigungen ver-
sehen wird. 

Nur in dieses Gesamtpaket kann man die Frage 
der Wertveränderungen des Grund und Bodens 
überhaupt einbauen und dann noch nach Teillösun-
gen Ausschau halten, die sich ergänzend auswirken 
können. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Kollege Conradi, Sie haben in diesem Zu-
sammenhang auch die neuen Finanzierungsquellen 
auf diesem Weg für die Gemeinden angesprochen. 
Wir sind nicht der Meinung, daß dies neue Finan-
zierungsquellen für die Gemeinden ergibt. Ich bin 
hier gespannt auf unser angestrebtes Anhörungsver-
fahren im Ausschuß, wenn wir die kommunalen Spit-
zenverbände dazu hören. Ich kenne schon ganz an-
dere Aussagen zu diesem Problem. 

(Sehr richtig bei der CDU/CSU) 

Auch im Vorblatt des Gesetzentwurfs wird auf 
diese Wertsteigerungsabgabe an drei Stellen hin-
gewiesen. Diese Mittel sollen nämlich zur Finanzie-
rung herangezogen werden; an anderer Stelle heißt 
es, sie sollen zur Finanzierung der Infrastruktur 
herangezogen werden. Es ist doch immerhin merk-
würdig, daß die Bundesregierung selbst die Finan-
zierung der Infrastruktur im Vorblatt des Gesetz-
entwurfs anführt, so daß also etwaige Vorwürfe 
gegen Überlegungen, die bei uns angestellt wur-
den im Hinblick auf eine Lösung für einen Infra-
strukturbeitrag, sicherlich nicht mehr in dieser 
Form aufrechterhalten werden können. Denn die 
Zielrichtung scheint doch offensichtlich von allen 
Seiten ähnlich zu sein. 

Nur frage ich mich, und darauf ist ja heute mehr-
fach hingewiesen worden, daß es nicht die Absicht 
sei, denjenigen, der Eigentumswohnungen oder Ein-
familienhäuser oder vielleicht auch soziale Miet-

wohnungen errichtet, mit diesen Abgaben zu bela-
sten —: Was bleibt denn dann zur Finanzierung 
von Infrastruktur übrig? Hier muß ich wiederum 
aus dem Lande Baden-Württemberg eben doch ein 
kleines Beispiel zitieren. Nach den jüngsten Stati-
stiken über die Kaufpreise bei Baulandveräußerun-
gen im Lande Baden-Württemberg — mir stehen 
nur diese neuesten Zahlen aus dem Jahre 1973 zur 
Verfügung; die anderen sind noch nicht alle ver-
öffentlicht — beziehen sich über 50 Prozent dieser 
Grundstückskäufe oder -Verkäufe auf baureife 
Grundstücke zu Preisen unter 30 DM pro Quadrat-
meter. Über 50 Prozent, und zwar in einer Zahl von 
rund 10 000 Fällen — damit auch diese Zahl in der 
Offentlichkeit bekannt wird. Unter diesen Umstän-
den können wir durchaus über den Rest von eini-
gen hundert Fällen, die dann zwischen hundert und 
fünfhundert DM gelegen haben, reden. Aber wenn 
Sie mit uns das Ziel des Eigentumserhalts, der 
neuen Eigentumsgründung verfolgen, dann können 
wir nicht mehr von den dann aufkommenden Ab-
schöpfungsmitteln aus einem Planungswertausgleich 
oder einer anderen Abgabe reden, mit denen nicht 
diese vielen Fälle getroffen werden können, weil 
Sie ja auch nach Ihrem Gesetzentwurf den Beitrag 
zu den Erschließungskosten darauf anrechnen wol-
len. Bei solchen Kaufpreisen geht das also mit 
Sicherheit unter dem Strich mit Null aus, und dann 
bleiben nur noch wenige Fälle übrig. Dann sollten 
wir uns ehrlicher- und gerechterweise darüber un-
terhalten, ob es dazu einer Lösung bedarf, die vor-
aussetzt, daß zunächst alle bewertet und berechnet 
werden müßten, um am Ende die wenigen greifen 
zu können. Diese Frage darf ich doch wohl in die-
sem Zusammenhang stellen. Wir wollen dies durch-
aus sachgerecht tun und daran mitwirken. 

(Conradi [SPD] : Die wenigen wollen Sie 
schützen?!) 

Wenn Sie aber z. B. im Vorblatt des Gesetzent-
wurfs der Regierung noch lesen, daß die Mehr-
kosten der Gemeinden durch erhöhten Verwal-
tungsaufwand durch zusätzliche Einnahmen, die dem 
gegenüberstünden, gedeckt werden könnten, stelle 
ich das zumindest wegen des soeben Gesagten etwas 
in Frage. Ich glaube, auch darüber sollte noch näher 
nachgedacht werden. 

Herr Minister Ravens hat in seinen Darlegungen 
heute auf den anstehenden Gesetzentwurf sehr 
sachlich und nüchtern Bezug genommen. Herr Bun-
desminister, ich muß Ihnen allerdings ergänzend 
auch folgende Frage stellen. Ihr Vorgänger im Amt 
hat uns als den Mitgliedern des zuständigen Fach-
ausschusses ein Programm für diese Wahlperiode 
vorgelegt, in dem der vom Kollegen Schneider poli-
tisch angesprochene Stufenplan des Gesamtkonzepts 
der Sozialdemokratischen Partei nach ihren Be-
schlüssen insofern nicht unerheblich seinen Nie-
derschlag gefunden hat, als uns auch dort amtlich 
— das ist das Protokoll Nr. 1 unserer ersten Aus-
schußsitzung — von Ihrem Hause mitgeteilt wurde, 
die Gesamtabsicht sei, diese Novelle als ersten 
Schritt auf alle Fälle in dieser Wahlperiode durch-
zuführen und in einer zweiten Stufe daneben die 
Voraussetzungen für die Einführung einer Boden- 
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wertzuwachssteuer dadurch zu schaffen, daß ein 
neues Bewertungsrecht in Angriff genommen werde. 
So sagte Herr Minister Vogel als Vorgänger in Ihrem 
Amte. Am Ende sollte dann — voraussichtlich in 
der nächsten Wahlperiode oder später — überlegt 
werden, wie das Ganze durch die Einführung neuer 
Eigentumsformen abgerundet werden sollte, über 
die wir uns inzwischen auch im Ausschuß an Hand 
anderer Gesetzgebungsvorhaben schon konkret 
unterhalten konnten. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns in Ergän-
zung dessen sagen würden, ob Sie diese Arbeits-
programmatik insgesamt von Ihrem Vorgänger un-
verändert übernommen haben und weiterführen 
wollen, ob es also bei Ihrer Gesamtüberlegung des 
Konzepts geblieben ist, so daß wir uns nach wie vor 
auch über die Stufen 2 und 3 unterhalten müssen, 
wenn wir über Stufe 1 konkrete Entscheidungen zu 
fällen haben; denn das Ganze kann nur im Zusam-
menhang gesehen werden. Ich glaube, es ist nicht 
nur das Recht, sondern die außerordentliche 
Pflicht der derzeitigen Oppositions-Fraktion CDU/ 
CSU, auf diese Zusammenhänge in allen Teilen und 
auch in vielen einzelnen Teilen des Gesetzes hin

-

zuweisen, 
(Beifall bei der CDU/CSU) 

so z. B. auch in dem Schwerpunkt, der heute so 
herausgestellt wird, einer Inanspruchnahme pla-
nungsbedingter Wertsteigerungen, die also nicht 
durch eigenes Zutun entstanden sind für die Finan-
zierung öffentlicher Infrastruktur- oder Allgemein-
wohleinrichtungen. Ich glaube, dies ist unsere Auf-
gabe, und ich sage dazu noch einmal ausdrücklich: 
Die CDU/CSU ist nicht nur bereit, sondern sie legt 
Wert darauf, an einer solchen Gesetzgebung in 
dem von uns konzipierten Sinn aktiv mitzuwirken, 
und wartet deshalb zunächst gespannt auf die Mög-
lichkeit der Anhörung weiterer Sachverständiger 
zum Gesamtkomplex sowie auf die Möglichkeit, im 
Planspiel alle diese Fragen daraufhin zu untersu-
chen, wie sie sich überhaupt praktikabel gestalten 
lassen. Daraus werden wir unsere weiteren 
Schlüsse ziehen und unsere entsprechenden Ände-
rungsanträge im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident 'Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Waltemathe. 

Waltemathe (SPD) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Gebot sozialgerechter Nutzung ist nicht 
nur eine Anweisung für das konkrete Verhal-
ten des Eigentümers, sondern in erster Linie 
eine Richtschnur für den Gesetzgeber, bei der 
Regelung des Eigentumsinhalts das Wohl der 
Allgemeinheit zu beachten. Es liegt hierin die 
Absage an eine Eigentumsordnung, in der das 
Individualinteresse den unbedingten Vorrang 
vor den Interessen der Gemeinschaft hat. 

Dieses bekannte Zitat aus dem Urteil des Bundes

-

verfassungsgerichts vom 12. Januar 1967 soll in 
Erinnerung rufen, um was heute die Debatte geht. 

Zu den in der Verfassung garantierten Grund-
rechten gehört das Recht auf Eigentum. Hierauf 
bauen die Konservativen unseres Landes ihre 
dogmatische Ideologie auf und betrachten fast jede 
einschränkende Inhaltsbestimmung als Angriff auf 
die geheiligten Güter der Nation. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Schneider 
[CDU/CSU] : Das stimmt nicht! Beweise!) 

So, wie die Kirchen in ihrer Denkschrift zum Bau

-

bodenrecht aber das Eigentum nicht als Letztwert 
bezeichnen, geht auch das Grundgesetz davon aus, 
daß, zumal beim Grund und Boden, die soziale 
Einbindung und die Interessen des Gemeinwohls 
eine ebenbürtige Rolle zu spielen haben. Dieses 
Spannungsverhältnis ist für konkrete Gestaltungen 
des Gesetzgebers der permanente dynamische Ver-
fassungsauftrag. 

Wir Sozialdemokraten denken deshalb darüber 
nach, wie der gemeinschaftsschädigende Mißbrauch 
von Eigentum abgebaut oder aufgehoben wer-
den kann. Wir nehmen also das verfassungsrecht-
liche gebotene Sozialstaatsprinzip ernst, welches 
in dem eben genannten Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts von 1967 auch schon dadurch zum 
Ausdruck kam, als ausgeführt wurde, daß beim 
Grund und Boden jedenfalls das freie Spiel der öko-
nomischen Kräfte mit Einschränkungen versehen 
werden müsse. 

Herr Kollege Dr. Schneider, es war natürlich zu 
erwarten, daß Sie wie schon im vorigen Jahr am 
4. Oktober 1973 in diesem Hause das Problem einer 
eigentumsrechtlichen Lösung der Bodenfrage hoch-
spielen würden, 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Hochspielen?) 

obwohl wir uns heute eigentlich über die Novelle 
zum Bundesbaugesetz unterhalten. Sehen Sie: Das 
deutsche Volk wurde und wird als Volk der Dich-
ter und Denker bezeichnet, und die parlamentarische 
Arbeitsteilung scheint mir nun darin zu bestehen, 
daß Sie uns das Denken und sich selbst das Dichten 
— besser gesagt, das Andichten — überlassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist nämlich immer wieder die gleiche Platte, 
 meine Damen und Herren: Der Sozialdemokratie soll 

angedichtet werden, daß sie „Omas klein Häus-
chen" enteignen will. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Der Dich

-

ter steht am Rednerpult! — Dr.  Schneider 
[CDU/CSU] : Sachrichtung „Lyrik" !) 

Dabei wird unterstellt, daß wir die verfassungsmä-
ßige Ordnung auf den Kopf stellen wollen. Das 
Gegenteil, Herr Kollege, ist aber der Fall. 

Bei unseren Überlegungen können wir darauf ver-
weisen, daß beispielsweise der Bundesverfassungs-
richter Professor Leibholz bereits vor einigen Jah-
ren die Trennung des Eigentums an Grund und Bo-
den und den darauf stehenden Gebäuden ganz gene-
rell als verfassungskonformes Denkmodell vor-
stellte. Wenn jetzt gerade der 50. Deutsche Ju-
ristentag zu Ende geht, so darf idh vielleicht daran 
erinnern, daß vor zwei Jahren der 49. Deutsche 
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Juristentag in Düsseldorf mit 83 zu 8 Stimmen — 
nur damit klar ist, wieviel „ideologische Himmels-
stürmer" es gibt; die deutschen Juristen, Herr Dr. 
Schneider, „ideologische Himmelsstürmer" ! — einen 
Beschluß angenommen hat, der darauf abzielt, eine 
Fortentwicklung des Eigentumsbegriffs zu prüfen. 
In diesem Zusammenhang solle auch untersucht wer-
den, ob die Nutzerposition durch ein besonderes 
Nutzungseigentum gesetzlich zu begründen sei. 

(V o r s i t z : Vizepräsident Frau Funcke) 

Meine Damen und Herren, zum einen geht es um 
das Problem der Gerechtigkeit und des Leistungs-
prinzips, das Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit 
und der einzelnen Bauwilligen ohne irgendeine Lei-
stung oder irgendein Risiko des zufälligen Boden-
eigentümers ausschließen sollte, zum anderen brau-
chen wir aber auch rechtliche Instrumentarien, um 
in unseren Städten Mehrfachnutzungen ein und des-
selben Grundstücks in verschiedenen Geschoß

-

ebenen und Höhenlagen in Griff zu bekommen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Schneider? 

Waltemathe (SPD) : Bitte sehr! 

Dr. Schneider (CDU/CSU) : Herr Kollege Walte-
mathe, da Sie meine gegenteilige Meinung zu den 
beabsichtigten Plänen der SPD, ein Verfügungs- und 
Nutzungseigentum einzuführen, mit einer konserva-
tiven, wenn nicht reaktionären Gesinnung in Ver-
bindung gebracht haben, frage ich Sie, ob auch der 
Bundesregierung Brandt /Scheel von 1969 bis 1972 
eine reaktionäre Gesinnung zu unterstellen ist, wenn 
sie im ersten Städtebaubericht 1970 behauptet, zur 
Lösung bodenpolitischer Probleme bedürfe es nur 
der Ausschöpfung des Gestaltungsraumes des 
Art. 14, keineswegs aber einer Änderung unserer 
bestehenden Eigentumsordnung. Das ist der Stand-
punkt, den wir, die CDU/CSU, heute nach wie vor 
einnehmen. 

Waltemathe (SPD) : Herr Kollege Dr. Schneider, 
wenn Sie Art. 14 des Grundgesetzes zitieren, so 
denken Sie offensichtlich immer nur an den ersten 
Absatz. 

(Beifall bei der SPD — Gegenruf Dr. 
Schneider [CDU/CSU]: Nein, an alle drei! 
— Schmöle [CDU/CSU] : Nein, nein, das ist 

zu billig!) 

Wir glauben — und Sie müssen Art. 15 dazuneh-
men, wenn Sie den verfassungsrechtlichen Rahmen 
sehen wollen —, daß wir die Verfassung tatsächlich 
ausschöpfen und daß wir uns im Rahmen der Ver-
fassung bewegen werden. 

(Beifall bei der SPD — Orgaß [CDU/CSU] : 
Warum haben Sie keine Antwort gegeben?) 

Es gibt, meine Damen und Herren, einen engen 
Zusammenhang zwischen der Eigentumsgarantie 
und dem Eigentumscharakter baulicher Nutzungs-

rechte. Wenn früher natürliche Beschaffenheit und 
Lage eines Grundstücks, beispielsweise die Lage in-
nerhalb der Stadtmauern, beispielsweise die Er-
reichbarkeit eines Grundstücks mit Pferd und Wa-
gen, praktisch die Bebaubarkeit eines Grundstücks 
bereits bestimmten, so ist in unserem heutigen 
Zeitalter doch theoretisch wie technisch jedes 
Grundstück bebaubar. 

Ob es aber tatsächlich bebaut werden darf, ist 
eine Frage der Dichte, der notwendigen Grün- und 
Erholungsflächen, des Klimas, der öffentlichen 
Infrastruktur. Bebauungsrechte erhalten damit sozu-
sagen den Charakter von Zuteilungsgutscheinen 
unter raumordnerischen und gesamtplanerischen 
Gesichtspunkten. Solche Zuteilungen oder ihre Ver-
sagung haben aber für den einzelnen zufälligen 
Eigentümer erhebliche positive oder negative finan-
zielle Folgen und widersprechen vom Prinzip her 
— wenn kein Ausgleich stattfindet — sowohl dem 
Verfassungsprinzip der Gleichbehandlung als auch 
dem der Verhältnismäßigkeit. 

Gleichzeitig ist es ein Problem unserer Zeit und 
der Zukunft, daß Bebauungsrechte dispositionsfähig 
bleiben müssen, um spätere Entwicklungen und Be-
dürfnisse nicht unabänderlich zu verbauen. Wer so-
ziale Gerechtigkeit und eine humane Stadt will, 
muß sich, meine Damen und Herren, damit ausein-
andersetzen, ob einmal verliehenes Baurecht ein 
ewiges Recht, ein starrer Bestandteil des Boden-
eigentums sein soll oder ob nicht sowohl die not-
wendige Veränderung als auch die notwendige 
Erhaltung städtischer Strukturen nach einem Bau-
recht verlangen, das von der Gemeinschaft zuge-
teilt, ausgestaltet, befristet und vom einzelnen, vom 
Privaten ausgenutzt und möglicherweise bezahlt 
wird. 

Nun geht der vorliegende Gesetzentwurf nicht 
den Schritt der befristeten Nutzung, aber er ist mit 
der entschädigungsfrei bleibenden Herabsetzung 
nicht ausgeübter Baurechte auf dem richtigen Weg, 
und auch diesen Weg hatte uns unter anderem der 
49. Deutsche Juristentag aufgezeigt. 

Für einen Bremer ist es im übrigen ein leichtes, 
darauf hinzuweisen, daß beispielsweise in unserem 
Hafenbereich der größte Teil des Grund und Bo-
dens der Stadtgemeinde gehört, während Speicher, 
Produktions- und Lagerstätten der hafengebundenen 
Wirtschaft in deren Eigentum stehen. Dies ist be-
reits seit der Jahrhundertwende der Fall und ein 
Beispiel dafür, daß die aufgeregte Polemik gegen 
eigentumsrechtliche Vorstellungen keinen Beitrag 
zu einer sachgerechten Bewältigung städtebaulicher 
Strukturprobleme darstellt. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen: Das Hochspielen der noch nicht ab-
geschlossenen Denkergebnisse innerhalb der sozial-
demokratischen Partei soll natürlich ein Ablen-
kungsmanöver von der Schwäche der Opposition 
sein, die zur Frage, um die es heute eigentlich geht, 
keine einheitlichen Vorstellungen hat 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Ich habe doch 
einheitliche Vorstellungen vorgetragen!) 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 120. Sitzung. Bonn, Freitag, den 27. September 1974 	8055 

Waltemathe 
und demgemäß — wie bei anderen wichtigen Re-
formprojekten auch — keine Alternativen aufzu-
zeigen in der Lage ist. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Jahn [Münster] 
[CDU/CSU] : Das hätten Sie wohl gern!) 

Es ist natürlich peinlich, Herr Kollege Dr. Jahn, 
wenn im September 1973 die CSU, die manchmal 
auch etwas Vernünftiges schreibt, 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Sind Sie nicht 
so ungnädig!) 

ausführt, durch den Kollegen Dr. Schneider aus-
führen läßt — vor heute genau 52 Wochen —, ihr 
Parteitag könne die  CSU-Reformvorschläge nur als 
Ganzes verabschieden, da es sich um eine in sich 
abgestimmte und schlüssige Einheit handele. In 
dieser schlüssigen Einheit stelle der Planungswert-
ausgleich den Kern der CSU-Reformthesen dar. Und 
ausdrücklich betont Herr Dr. Schneider: 

Ohne seine 

— nämlich des Planungswertausgleichs — 

Verankerung im neuen Bau- und Bodenrecht 
wären alle anderen Vorschläge zur Fortent-
wicklung 

 

 des Bodenrechts hinfällig. 

Die CDU dagegen hat knapp zwei Monate später 
auf ihrem 22. Bundesparteitag im Hamburg eben 
dieses Kernstück eines Vorschlagpakets ausdrück-
lich abgelehnt. 

Ich kann auch feststellen, daß die von Herrn Dr. 
Schneider in den Gesellschaftspolitischen Kommen-
taren vom 15. Dezember 1973 angekündigte selb-
ständige Gesetzesinitiative ausgeblieben ist. Beim 
tapferen Schneiderlein kamen sieben auf einen 
Streich; hier kommt noch nicht einmal eins auf 
einen Streich. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Diese Alternative ist also bis heute noch nicht auf 
den Tisch des Hauses gelegt worden. Es ist gut, 
daß die C-Parteien sich in der Opposition befinden, 
weil es verhängnisvoll wäre, wenn wir im Städte-
baurecht nicht ein gutes Reformstück weiterkämen. 

Wenden wir uns nun der in Erster Beratung an-
stehenden Novelle zum Bundesbaugesetz zu. Der 
in Zeiten absoluter CDU/CSU-Mehrheit hier im 
Hause zuständige Wohnungsbauminister Lücke 
nannte seinerzeit in der Dritten Beratung zum Bun-
desbaugesetz am 20. Mai 1960 vier Ziele, die mit 
dem Bundesbaugesetz verfolgt werden sollten: er-
stens rechtliche Handhabung für eine zukunftwei-
sende Wohnungsbau- und Städtebaupolitik ein-
schließlich der notwendigen Sanierung der Gemein-
den und Städte, zweitens die Zusammenfassung der 
zersplitterten baurechtlichen Bestimmungen in 
einem Bundesgesetz und Anpassung dieser Bestim-
mungen an die Grundsätze unseres Grundgesetzes, 
drittens Festlegung der Inhaltsbestimmungen des 
Eigentums im Sinne des Art. 14 des Grundgesetzes 
und viertens Beseitigung des Preisstopps für unbe-
baute Grundstücke und Überführung des Grund-
stückmarktes in die soziale Marktwirtschaft, gleich-
zeitig Einbau von Bestimmungen, die sicherstellen 
sollten, daß dem Bodenwucher wirksam entgegen-

getreten wird und ein Markt entsteht, der Bauland 
zu gerechten Preisen anbietet. 

Wir können heute längst feststellen, meine Da-
men und Herren, daß von diesen Verheißungen 
— mit Ausnahme der Rechtsvereinheitlichung — in 
der Praxis nicht viel übriggeblieben ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Ungerechtigkeit der Sozialisierung von Wert-
verlusten und der privaten Aneignung von Wert-
steigerungsgewinnen ist zunehmend von der Be-
völkerung empfunden worden und schreit nach 
einer Korrektur. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Wie lange sind 
Sie in der Regierung?) 

— Wir sind seit 1969 in der Regierung. Wir haben 
1971 das Städtebauförderungsgesetz gemacht und 
machen jetzt das Bundesbaugesetz, Herr Kollege. 

(Niegel [CDU/CSU] : Was macht ihr danach?) 

— Herr Niegel, hören Sie schön zu! 

Nach 1960 hat sich das Baulandangebot nicht 
vermehrt, sondern vermindert. Nach einer Unter-
suchung des Deutschen Städtetages sind die Preise 
der Baugrundstücke seit 1960 trotz des Inkrafttre-
tens des Bundesbaugesetzes um ein Vielfaches stär-
ker gestiegen als die Kosten für Lebenshaltung, die 
Baupreise und das Einkommen. Von 1960 bis 1969, 
in einem Zeitraum von zehn Jahren, sind die Preise 
für baureifes Land auf das Vierfache gestiegen, seit 
1950 sogar auf das Zwölffache, und wenn man auch 
noch die Wertsteigerungsgewinne durch Planung 
einschließt, sogar auf das 27fache. Der Deutsche 
Städtetag hat errechnet, meine Damen und Herren, 
daß allein in den ersten zehn Jahren seit Inkrafttre-
ten des Bundesbaugesetzes durch Umwidmung von 
Ackerland in Bauland nicht durch Leistungen des 
Eigentümers bedingte Wertzuwächse von rund 
50 Milliarden DM entstanden sind und daß diese 
privat vereinnahmten Wertsteigerungsgewinne hö-
her waren als die von Bund, Ländern und Gemein-
den gewährten öffentlichen Mittel für den Woh-
nungsbau. 

Diese und ähnliche Punkte haben gleichzeitig ver-
hindert, den mündigen Bürger in die Planungspro-
zesse als Mitwirkenden einzubeziehen, weil jedes 
Bekanntwerden von Planungsabsichten das Spekula-
tionskarussel in Bewegung setzte. Die Novellierung 
des Bundesbaugesetzes verfolgt das Ziel, erstens in 
Zusammenhang mit der Kappung von Spekulations-
gewinnen mehr Demokratie und mehr Transparenz 
bei der Planung unserer bebauten und bebauungs-
freien Umweh einzuführen, zweitens mehr Mög-
lichkeiten für die Gemeinden zu schaffen, Planungs-
absichten differenziert und detailliert zu offenbaren, 
möglicherweise auch in Alternativen zu offenbaren, 
drittens ein Stück mehr Gerechtigkeit bei der Fest-
setzung von Entschädigungen und bei der Heranzie-
hung von Planungswertgewinnen zur Finanzierung 
öffentlicher Investitionen zu üben und viertens 
durch das Zusammenspiel eines Gebotskatalogs, 
durch verbesserte Vorkaufs- und Enteignungsmög-
lichkeiten — bei Wahrung eines vollen Rechts-
schutzes für den betroffenen Bürger — eine zügigere 
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Durchführung beschlossener Planungen zu bewir-
ken. 

Zum Abschluß ein Zitat: 

Man könnte zum Beispiel durch eine Ausge-
staltung des Enteignungsrechts Sorge tragen da-
für, daß der Grund und Boden zu einem an-
nehmbaren Preise erworben wird. Heute sind 
wir an der ganzen Peripherie der Stadt blockiert 
von Grundstücksspekulanten, die den Grund 
und Boden sehr teuer bezahlt haben wollen und 
denen es gar nicht einfällt, ihn zu einem billigen 
Preis abzugeben. Wenn wir aber das Enteig-
nungsgesetz weiter ausbauen, so könnten diese 
Leute enteignet werden im Interesse der All-
gemeinheit, und dann bekommen wir den 
Grund und Boden zu einem annehmbaren 
Preise. 

Diese Worte sprach ein Abgeordneter der Bremi-
schen Bürgerschaft in einer Debatte am 5. November 
1902, zu einer Zeit also, als wir noch das Achtklas-
senwahlrecht hatten, also als man sich für Eigentum 
auch noch Stimmrechte kaufen konnte. Dieser zi-
tierte Abgeordnete wurde erster Reichspräsident der 
Weimarer Republik und hieß Friedrich Ebert. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit der Bundesbaugesetz-Novelle, 72 Jahre spä-
ter nach dieser Rede, soll zwar nicht ausschließlich 
oder auch nur vorwiegend die Enteignung geregelt 
werden. Aber die Probleme von damals sind zum 
großen Teil auch heute noch aktuell. Es geht darum, 
Voraussetzungen zu schaffen für menschlichere 
Stadtplanung, für größere Verfügbarkeit von Grund 
und Boden und für gerechtere Preisgestaltung. 

In den Ausschußberatungen werden wir zweifel-
los die Probleme der Praktikabilität im Auge behal-
ten. In erster Linie aber wird es darauf ankommen, 
was wir politisch wollen. Dabei wird die Opposi-
tion allerdings Farbe bekennen müssen. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Haben wir doch 
getan!) 

Ich hoffe, daß das nicht die Trauerfarbe Schwarz sein 
wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Engelhard. 

Engelhard (FDP) : Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist richtig, daß der vorliegende Ent-
wurf nicht alle Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit der Bodenrechtsreform stellen, beantwortet. Er 
kann diese Fragen auch gar nicht alle beantworten, 
weil hier die steuerliche Problematik nicht ihren 
richtigen Platz hätte. Wir werden uns sicherlich in 
der Zukunft mit einer Verlängerung der Spekula-
tionsfrist befassen müssen. Auch wir sind dezidiert 
der Meinung, daß in einem neuen System des Bo-
denrechts die Grunderwerbsteuer keinen Platz mehr 
hat. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Wir müssen uns aber wohl in dieser Stunde dar-
auf beschränken, jetzt das Notwendige, aber gleich-
zeitig Mögliche zu tun. Das wiederum wird um so 
besser möglich sein, wenn wir die Zeit nicht darauf 
verschwenden, immer erneut, Herr Kollege Dr. 
Schneider, diese Bundesregierung mit irgendwelchen 
Parteitagsbeschlüssen eines Koalitionspartners zu 
befassen. 

Wir haben uns damals an dieser Stelle — und 
auch wir persönlich — anläßlich der Aussprache zur 
Großen Anfrage Ihrer Fraktion zum Städtebau sehr 
eingehend mit der Frage des Verfügungs- und des 

' Nutzungseigentums auseinandergesetzt. Von dieser 
Stelle aus ist die klare Antwort der Bundesregierung 
durch den zuständigen Ressortminister erteilt wor-
den, daß ein derartiges System nicht zur Program-
matik und nicht zu den Absichten dieser Bundesre-
gierung gehöre. Was seitens der Freien Demokra-
ten von mir hier zu diesem Thema gesagt wurde, 
war wohl auch klar genug. Warum halten wir uns 
also mit Parteitagsbeschlüssen auf, die ein sehr in-
teressanter Diskussionsbeitrag sein mögen, 

(Schmöle [CDU/CSU] : Das ist gerade wie

-

der gebracht worden! — Gegenruf des Abg. 
Immer) 

die aber, wie Sie genau wissen, zumindest in einem 
System der Koalitionsregierung unter unserer Be

-

teiligung jedenfalls nie durchsetzbar sein werden! 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Mir erscheint es — und das ganz ernstlich — 
jetzt wichtiger, bei den Beratungen eine Antwort der 
Union auf die gestellten Fragen zu erhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie müssen den Versuch machen, in diesem Lande 
endlich mit einer Zunge zu sprechen. Denn das ist 
ja genau der Zwiespalt, meine Damen und Herren 
von der Opposition: während Sie, Herr Kollege Dr. 
Schneider, von dieser Stelle aus vorhin dem Sy-
stem der Abschöpfung derjenigen Wertsteigerungen, 
die allein planungsbedingt sind in einer modifi-
zierten Form das Wort geredet haben 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Das ist die Mei

-

nung der Fraktion!) 

— hier meinetwegen die Meinung der Fraktion vor-
getragen haben —, hat mir ein Kollege Ihrer Lan-
desgruppe zugeflüstert, man berate hier etwas, was 
völlig überflüssig sei; das ganze Gesetz habe keinen 
Sinn und in unserer Zeit keinen Platz. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Wer war das? 
— Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Nennen Sie 
den Namen, wenn Sie das schon behaup

-

ten!) 

— Mir fällt der Name im Moment nicht ein, Herr 
Kollege. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Ach, das ist ja 
schäbig!) 

— Ja, Ihr Passauer Kollege, der Kollege Fuchs war 
es. 

Aber mir geht es gar nicht darum, hier jemanden 
zu denunzieren. Ich werde gleich einen weiteren Na- 
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men eines Kollegen nennen, der jetzt leider weg-
gegangen ist; denn es ist bis heute, Herr Kollege 
Dr. Schneider, ja undementiert, daß Sie sich mit 
Ihrer Auffassung auf dem Münchener Parteitag der 
CSU den Zwischenruf des Kollegen Niegel einge-
handelt haben, der Sie bei dieser Gelegenheit als 
Sozialisten bezeichnet haben soll, ganz einfach des-
wegen, weil Sie — jedenfalls im Ansatz — einer 
Reform unseres Bodenrechts das Wort geredet ha-
ben. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : So demokra

-

tisch ist die CSU!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Schmöle? 

Engelhard (FDP) : Bitte schön. 

Schmöle (CDU/CSU) : Herr Kollege, sind Sie be-
reit, mir zuzustimmen, daß dann, wenn eindeutige 
Parteitagsbeschlüsse und auch ein Beschluß der 
Frakti on vorliegen, daß planungsbedingte Wertstei-
gerungen abgeschöpft werden sollen, das auch als 
verbindliche Meinung der CDU/CSU zu akzeptie-
ren ist, 

(Zuruf von der SPD: Dann machen Sie doch 
einmal einen Gesetzentwurf! — Abg. Con-
radi [SPD] : Das ist doch in Hamburg nicht 
beschlossen worden! — Gegenruf des Abg. 
Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Ich zeige Ihnen 

einmal den Hamburger Beschluß dazu!) 

und sind Sie bereit, darüber hinaus zuzugestehen, 
daß der Weg zur Abschöpfung dieser planungsbe-
dingten Wertsteigerungen in der gesamten Fachdis-
kussion umstritten ist und es dazu eine Reihe von 
Möglichkeiten gibt? 

Engelhard (FDP) : Herr Kollege, ich habe soeben 
meinen Beitrag sehr abgewogen formuliert und des-
wegen das Verfahren beiseite gelassen. Weichen Sie 
nicht bereits wieder auf das Verfahren aus. Wenn 
Sie  Fraktionsbeschlüsse haben und das die Beratun-
gen fördern wird, begrüßen wir das. 

(Abg. Schmöle [CDU/CSU] meidet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

Ich muß mit aller Deutlichkeit — Herr Kollege, 
lassen Sie mich bitte aussprechen — sagen, daß 
diese Doppelzüngigkeit zur Stunde noch Ihr Problem 
ist; denn während Sie hier — meinetwegen als 
Fraktion und nicht in Einzelbeiträgen 

(Schmöle [CDU/CSU] : Auch als Partei!) 

und als Partei — Ihre Bereitschaft vortragen, laufen 
draußen Ihre Parteifreunde im ländlichen Raum 
— auch Kollegen aus diesem Hause — herum, von 
Versammlung zu Versammlung, von Stammtisch zu 
Stammtisch, um den Bauern, für die dieses Problem 
nach der vorgesehenen Gesetzgebung nie aktuell 
werden wird, einzureden und weismachen zu wol-
len, jetzt sei die Stunde gekommen — der zweite 
Schritt ist ja sowieso die angebliche totale Enteig-
nung —, wo als erster Schritt jeder Verkauf von 

Bauland künftig von der öffentlichen Hand in einer 
Weise herangezogen würde, daß unter dem Strich 
kein Pfennig bliebe. 

Ich glaube, das muß deutlich gemacht werden. Das 
ist Ihr Problem, und damit müssen Sie fertig werden. 
Wir wollen nicht von Einzelfällen ausgehen; aber 
wenn sich das in der Breite zeigt, dann ist hier ganz 
deutlich, daß Sie mit diesen Problemen parteiintern 
— und möglicherweise fraktionsintern — einfach 
noch nicht fertig geworden sind. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich möchte nun zu einigen Fragen, die bereits 
angesprochen worden sind, die wir als Freie De-
mokraten aber für besonders wichtig halten und 
für deren Bewältigung wir uns auch im Vorfeld der 
Entstehung des Entwurfs bereits nachdrücklich ein-
gesetzt haben, einige Bemerkungen machen. Es ist 
ganz sicherlich ein Kernübel des geltenden Rechts, 
daß das zulässige, aber noch nicht verwirklichte 
Baurecht einen nahezu absoluten Schutz genießt. 
Das ist von den Auswirkungen her für unseren 
Städtebau verheerend. Hier werden Planungen von 
heute ganz einfach blockiert von den Vorstellungen 
voll vorgestern, ohne daß bei knapper Finanzmasse 
und der Notwendigkeit, ja alles und jedes zu ent-
schädigen, planerisch eine Ausweichmöglichkeit 
besteht. 

Umgekehrt wird man aber — und darauf haben 
wir aus mehreren Gründen großen Wert gelegt — 
dafür sorgen müssen, daß einmal getroffene Pla-
nungsentscheidungen einen gewissen Bestandschutz 
genießen. Deshalb haben wir mit Nachdruck für die 
Hereinnahme einer vierjährigen Vertrauensschutz-
frist in den § 44 gesorgt, und dies aus zwei Gründen: 
Zum einen muß der Eigentümer zumindest über 
einen bestimmten Zeitraum disponieren können 
und in den Bestand einer einmal getroffenen Ent-
scheidung sein Vertrauen setzen können. Zum an-
deren muß die einzelne Gemeinde auch mit finan-
ziellen Mitteln gezwungen werden, sorgfältig zu 
planen und nicht heute diese und morgen, weil man 
etwas übersehen hat und es jetzt anders besser ge-
fällt, jene Entscheidung zu treffen. Hier muß auch 
auf die Gemeinde ein gewisser Druck ausgeübt wer-
den. 

Für den ländlichen Bereich und die Landwirtschaft 
sind einige Bestimmungen des Entwurfs vor sehr 
großer Bedeutung. Ich beschränke mich hier darauf, 
nochmals auf § 35 in seiner neuen Fassung zu ver-
weisen, wo dem Strukturwandel im ländlichen Raum 
und den damit verbundenen veränderten Belangen 
innerhalb der Landwirtschaft in einer meines Erach-
tens ausgezeichneten Weise Rechnung getragen 
wurde. Ich glaube, an dieser Stelle sollte es gesagt 
werden, daß hier dem Bundeslandwirtschaftsmini-
ster der besondere Dank dafür gebührt, daß er 
schon während der Vorberatungen und nicht erst 
in den Ressortabstimmugen besonders nachdrücklich 
tätig war und dafür gesorgt hat, daß hier eine Lö-
sung gefunden wurde, die der veränderten Situation 
innerhalb der Landwirtschaft angemessen ist. 

Zur Frage der Ausgleichsbeträge will ich hier 
nichts über das Verfahren und auch nichts über die 
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Problematik sagen, ob eine steuerrechtliche oder 
beitragsähnliche Lösung gewählt werden soll; damit 
werden wir uns noch im einzelnen auseinanderzu-
setzen haben. Aber ich will etwas zur Höhe des Ab-
schöpfungssatzes sagen. In der Öffentlichkeit ist 
manchmal der Eindruck entstanden, die Frage lasse 
sich mit dem Satz beantworten: 50 % sind eben die 
Hälfte von 100 %. Rechnerisch ist das richtig. Was 
stand hinter dem Satz? Es stand hinter ihm die Ver-
mutung, daß man zwar an leistungslose Gewinne 
herangehen wolle, aber eben nur ein bißchen. Die 
einen hätten 100 % verlangt und die anderen etwas 
weniger, und dann habe man sich ganz einfach jen-
seits der Sache schließlich auf 50 % geeinigt. Ich 
glaube, eine derartige Annahme wäre grundfalsch. 
Insofern, Herr Kollege Conradi, wird man auch nicht 
von dem politisch Durchsetzbaren sprechen können, 
sondern ich glaube, mit dem Abschöpfungsprozent-
satz von 50 ist auch die fachlich und in der Sache 
richtige Entscheidung getroffen worden. 

Ich will hier nur zwei Gründe erwähnen. Dort, wo 
erstmals durch Bebauungspläne Grünfläche zu Bau-
land wird, haben wir es doch mit dem Problem zu 
tun, daß sich bei einem Abschöpfungsprozentsatz 
von 100 nach einiger Zeit Erwartungswerte nicht 
mehr bilden würden. Das wäre eine Benachteiligung 
der betroffenen Bauern; sie könnten durch den Ver-
kauf nicht mehr den Wert erlösen, der sie instand

-

setzen würde, an anderer Stelle neue landwirt-
schaftliche Grundstücke zu erwerben. 

Zum anderen wird natürlich durch einen reduzier-
ten Abschöpfungssatz das ganze Problem auch vom 
Verfahren her etwas praktikabler gemacht. Die Viel-
zahl der zu erwartenden Prozesse wird reduziert, 
und es wird vor allem verhindert, daß sich ein Kar-
tell aller Eigentümer gegen die Planer bildet, weil 
bei einer Abschöpfung von 100 % der gesamte Wert 
bis zum letzten Pfennig herangezogen würde und 
hier seitens der Eigentümer eine wirtschaftlich 
durchaus verständliche Obstruktion zu erwarten 
wäre. Bei bebauten Grundstücken würde sich die 
Frage stellen, ob bei einer Heranziehung zu einem 
sehr hohen Prozentsatz die planerischen Zielsetzun-
gen überhaupt noch realisiert werden könnten. Ganz 
einfach deswegen: Wo für den Eigentümer kein An-
reiz bestände, von der erhöhten Nutzungsmöglich-
keit Gebrauch zu machen, so daß er lediglich mit 
den Schwierigkeiten und auch dem Risiko eines 
größeren Neubaus belastet wäre, gäbe es wenig 
Anlaß für ihn, dein Signal der Planer zu folgen und 
entsprechend den Festsetzungen von der Möglich-
keit, höher und größer zu bauen, tatsächlich Ge-
brauch zu machen. 

Eine ganz zentrale Frage im Zusammenhang die-
ses Entwurfs ist für uns die der Bürgerbeteiligung. 
Diese Novelle bringt, wie immer wir sie konstruie-
ren, einen ganz wesentlichen Kompetenzzuwachs für 
die Gemeinden. Nun stellt sich die Frage, wie die-
ser Machtzuwachs einer entsprechenden Kontrolle 
unterworfen werden soll. Wir haben heute überall 
Mitwirkungsrechte: am Arbeitsplatz, im staatsbür-
gerlichen Bereich, im Bereich der Schule. Was läge 
näher, als auch innerhalb des Entwurfs dieser No-
velle dafür zu sorgen, daß der Bürger in seinem ur-

eigensten Wohnbereich, im Bereich seiner eigenen 
Gemeinde, künftig ein notwendiges und gewichti-
ges Wort mitzureden hat? 

Zunächst einmal muß am Anfang eine umfassende 
Information stehen. Uns wäre zum Thema der Bür-
gerbeteiligung eine etwas konkretere Fassung 
sicher lieber gewesen. Wir können aber nicht über-
sehen — das ist in der Begründung zutreffend aus-
geführt —, daß wir uns hier noch in einem gewissen 
Experimentierstadium befinden und daß das Ver-
fahren ins Kommunalrecht eingreift und wir als 
Bundesgesetzgeber uns deshalb einige Zurückhal-
tung auferlegen müssen. 

Nach unserer Meinung muß die Bürgerbeteiligung 
aber zwingend festgelegt werden. Hier darf nicht 
mit Sollvorschriften gearbeitet werden. Wenn der 
Bundesrat darauf verweist, daß eine Sollvorschrift 
im Fall einer gerichtlichen Nachprüfung eine gerin-
gere Gefahr der Aufhebung eines Bebauungsplans 
beinhaltet, dann müssen wir dazu sagen: Genau 
dies ist beabsichtigt! Denn spätestens durch die Ent-
scheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
zum Bebauungsplan des Europäischen Patentamts 
in München ist deutlich geworden, daß die beste-
henden Vorschriften nicht einmal von Großgemein-
den gesetzmäßig gehandhabt worden sind. Damit 
muß Schluß gemacht werden. Die Gemeinden müs-
sen angehalten werden, hier der Bürgerbeteiligung 
Tür und Tor zu öffnen und Gelegenheit zu entspre-
chender Mitwirkung zu geben. 

Damit müssen wir auch deutlich machen, daß die 
öffentliche Hand ja nicht immer nur die Rolle des 
Freundes und Helfers des Bürgers gespielt hat. 
Nicht allein private Spekulation, sondern auch die 
Mitwirkung der öffentlichen Hand hat eine Stadt 
wie Frankfurt ruiniert. Das muß mit aller Deutlich-
keit gesagt werden. Deswegen müssen wir dem 
Kompetenzzuwachs der Gemeinden ein Modell ent-
gegenstellen, das den Bürger befähigt, in wirksa-
mer Weise ein gewichtiges Wort mitzureden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mick. 

Mick (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich bin lange genug 
in diesem Hohen Hause, um zu wissen, was man 
diesem Hohen Hause an einem Freitag zumuten 
kann. Ich bin aber auch lange genug in diesem 
Hohen Hause, um zu wissen, was man meinen 
Freunden und mir zumuten kann. Ich spreche hier 
konkret den Kollegen Waltemathe an, der hier un-
seren früheren Kollegen Minister Lücke in einer 
Weise angegriffen hat, die ich für unsachlich halte. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich stelle hier ausdrücklich fest, daß unter Minister 
Lücke eine gewaltige Aufbauleistung in unserem 
Lande vollzogen worden ist, 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

auf die nicht nur wir stolz sind, 
(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 
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sondern auch sozialdemokratische Oberbürgermei-
ster, 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

sozialdemokratische Ministerpräsidenten — alle De-
mokraten. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Es muß also an dieser Politik etwas dran gewesen 
sein! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist mir ein Bedürfnis, unserem Freund Paul 
Lücke für seine Leistung ausdrücklich unseren herz-
lichen Dank und unsere Anerkennung auszuspre-
chen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Henke. 

Henke (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Auch ich will es  in  der gebotenen Kürze 
machen. 

Ich glaube, daß die gestrige Fraktionsentscheidung 
innerhalb der CDU /CSU für den Planungswertaus-

gleich zu begrüßen ist. Ich beglückwünsche aus-
drücklich den Kollegen Schneider, der das sicherlich 
mit der ihm eigenen Sachkenntnis und Überzeu-
gungskraft hat durchsetzen können. 

Dennoch, Herr Kollege Schneider, werden Sie na-
türlich den sozialdemokratischen Rednern zugeste-
hen müssen, daß sie diese schwere Geburt, diesen 
langen Werdegang, diese überaus vielfältige Dis-
kussion in Ihren Reihen hier noch einmal angespro-
chen haben, so wie wir es Ihnen nicht verdenken 
können, wenn Sie immer wieder glauben, im Pro-
blembereich „Verfügungs- und Nutzungseigentum" 
herumbohren zu müssen. Das gehört zur politischen 
Diskussion und muß so sein. 

Sie haben das Bewertungssystem angesprochen, 
Herr Kollege Schneider. Wir stimmen Ihnen darin 
zu, daß die jetzt im Entwurf stehende Lösung sicher-
lich noch einer gründlichen Durcharbeitung bedarf, 
und ich hoffe sehr darauf, daß uns die parlamenta-
rischen Beratungen hier vielleicht ein praktikableres 
Instrumentarium an die Hand geben werden. 

Ihre Bemerkungen zur Bodenwertzuwachssteuer, 
Herr Kollege Schneider — mein Kollege Conradi 
hat das ebenfalls erwähnt; Sie haben in dem Zusam-
menhang von „sozialistischen Parasiten" gespro-
chen —, kann man nicht unwidersprochen stehen-
lassen. Jeder, der sich mit der Materie beschäftigt 
hat, Herr Kollege Schneider, weiß, daß es Wertzu-
wächse an Grund und Boden nicht nur durch Pla-
nungsentscheidungen der Kommunen gibt — das 
wollen wir ja über die Ausgleichsbeträge regeln , 
sondern insbesondere auch durch Investitionen der 
Kommunen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Wenn eine Fußgängerzone eingerichtet ist, wenn 
eine neue, günstigere Verkehrsanbindung auf Ko-
sten der Gemeinschaft, auf Kosten der Kommune 
geschaffen wird, dann führt das in aller Regel zu 
sehr wesentlichen Preissprüngen bei den so begün

-

stigten Gebieten, und es ist schlechthin nicht einzu-
sehen, daß die Gemeinde daran keinen Anteil haben 
soll. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Und zu höheren 
Grundsteuern!) 

— Auch das unter Umständen, aber die Grundsteuer 
langt natürlich nicht, um diese Wertzuwächse abzu-
schöpfen. Und von daher, Herr Kollege Schneider, 
finde ich es völlig in der Ordnung, daß wir uns auch 
Gedanken darüber machen, wie Wertzuwächse an 
Grund und Boden, die durch Investitionen der öf-
fentlichen Hand entstanden sind, künftig besser in 
den Griff bekommen werden können. 

Auf meinem Platz liegt das Buch der Konrad-
Adenauer-Stiftung, der sogenannten Göb-Kommis-
sion, und ich habe eben hineingeschaut, nachdem Sie 
sich so kritisch mit der Bodenwertzuwachssteuer be-
schäftigt haben. Da steht drin, daß aus diesen Grün-
den die Bodenwertzuwachssteuer durchdacht und 
eingeführt werden muß. Daß damit eine Menge von 
Problemen zusammenhängen, die zum Teil noch 
nicht völlig ausdiskutiert sind, darüber besteht Ein-
mütigkeit. Aber wir werden uns sicherlich in der 
nächsten Legislaturperiode sehr intensiv auch die-
sem Bereich zuwenden müssen. 

Der Herr Kollege Prassler ist auf meinen Kollegen 
Conradi eingegangen und hat die Frage gestellt: 
Wer hat denn in den Städten die Verantwortung 
für diese Entwicklung zur unmenschlichen Stadt hin 
getragen? Ich stimme Ihnen zu, Herr Kollege Prass-
ler, daß — wenn man etwa das Frankfurter Beispiel 
nimmt; das ist ja auch vom Kollegen Engelhard kurz 
angesprochen worden — hier natürlich das geltende 
Bodenrecht nicht in vollem Umfange ausgeschöpft 
worden ist, und viele Fehlentwicklungen, die wir im 
Frankfurter Westend beklagen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Vor allem die 
Ausnahmegenehmigungen!) 

hätten durchaus auch mit dem Bundesbaugesetz von 
1960 verhindert werden können. Dies ist unstrittig. 
Aber sie werden doch generell nicht bestreiten kön-
nen, daß das geltende Bodenrecht, daß die finan-
ziellen Möglichkeiten der Kommunen für die Ge-
meinden einfach unzulänglich waren und schlimme 
Fehlentwicklungen nicht verhindern konnten. Das 
derzeitige Instrumentarium — sonst brauchten wir 
diese Diskussion doch nicht seit Jahren zu führen — 
ist doch unzulänglich. Das ist doch, wie ich glaube, 
in diesem ganzen Hause und in allen Parteien, die 
hier vertreten sind, ein unstrittiger Tatbestand. 

(Dr. Prassler [CDU/CSU] : Die rechtzeitige 
Bürgerbeteiligung war jedenfalls im Gesetz 

nicht verboten!) 

— Natürlich nicht! Auch anderes war nicht verboten. 
Ich habe es ja gesagt. Aber das bisherige Instrumen-
tarium war unzulänglich, und viele der Fehlentwick-
lungen — ich glaube, der Kollege Conradi hat das 
sehr eindrucksvoll dargestellt — waren mit dem bis-
herigen Bodenrecht einfach nicht in den Griff zu be-
kommen. 

Wenn Sie meinten, hier noch einmal darstellen zu 
müssen, daß eben doch ein einheitliches Konzept der 
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CDU/CSU vorgelegen hat — seit gestern gibt es das 
vielleicht —, dann muß hier doch die strittige Dis-
kussion darüber erlaubt sein: Wie war das denn 
mit dem Infrastrukturkostenbeitrag, den Sie in Ham-
burg beschlossen haben? Wie war es mit dem 
Planungswertausgleich, den die CSU beschlossen 
hat, wenngleich sich natürlich die Hintergründe der 
CSU-Diskussion etwas anders darstellen als die 
Dinge, die der Kollege Schneider hier zum Ausdruck 
gebracht hat. Ich will das jetzt aber nicht vertiefen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Jahn? 

Henke (SPD) : Bitte schön! 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Henke, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß 
die Bundestagsfraktion der CDU/CSU sich gestern 
abend nicht für den Planungswertausgleich ausge-
sprochen hat, sondern den Grundsatzbeschluß gefaßt 
hat, daß planungsbedingte Wertsteigerungen abge-
schöpft werden sollen und daß das Wie zurückge-
stellt werden soll, bis uns von Experten in einem 
Hearing gesagt worden ist, wie man das am besten 
macht? 

Henke (SPD) : Herr Kollege Jahn, ich bin für 
diese Korrektur sehr dankbar. Diese Feststellung 
berechtigt aber natürlich noch mehr zu der Kritik, 
wie sie hier von den Kollegen Conradi und Walte-
mathe angebracht worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir hatten in der Tat geglaubt, Sie hätten den 
Graben gestern übersprungen. Der Streit ist nun 
aber nach wie vor da, und wir müssen uns zu Recht 
mit dieser Sache beschäftigen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Streit über 
das Wie, aber nicht über das Ob!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Schmöle? 

Henke (SPD) : Ja, bitte schön! 

Schmöle (CDU/CSU) : Herr Kollege Henke, sind 
Sie bereit, zuzustimmen, daß in der gesamten Fach-
diskussion über die Frage des Wie der Abschöpfung 
betont wird, daß die Inanspruchnahme durch einen 
Infrastrukturkostenbeitrag durchaus eine entspre-
chende Inanspruchnahme ist und daß eben pla-
nungsbedingte und durch Infrastrukturmaßnahmen 
hervorgerufene Wertsteigerungen nicht nur auf dem 
Wege über den Planungswertausgleich abgeschöpft 
werden können, sondern auch durch eine solche 
andere Maßnahme, wie ich sie gerade genannt habe? 

Henke (SPD) : Herr Kollege Schmöle, natürlich 
ist mir diese Diskussion bekannt. Mir ist aber auch 
bekannt, daß gerade in der Diskussion unter Fach-

leuten im Endergebnis festgestellt wurde, daß der 
Infrastrukturkostenbeitrag wegen der Schwierig-
keiten in der räumlichen, sachlichen und zeitlichen 
Abgrenzung völlig unpraktikabel ist. Daraus kann 
man natürlich auch weiter folgern: Wer für den In-
frastrukturkostenbeitrag ist, will in Wahrheit gar 
keine echte Reform, Herr Kollege Schmöle. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das stimmt 

nicht!) 

Eine letzte Bemerkung zum Herrn Kollegen Mick, 
der hier auf den Beitrag des Kollegen Waltemathe 
etwas erregt erwidern zu müssen meinte. Herr 
Kollege Mick, ich kenne Ihr persönliches Engage-
ment und Ihre persönliche Einstellung in dieser 
Frage. Ich verstehe, daß Sie sich hier persönlich 
betroffen fühlen. Ich meine aber, Sie müßten Ver-
ständnis dafür haben, daß wir uns hier mit der 
früheren Politik, die nun sehr stark durch den ehe-
maligen Minister Lücke personifiziert worden ist, 
kritisch auseinandersetzen. Im Gegensatz zu der 
Auffassung, die Sie hier vertreten haben, gibt es in 
unserer Partei sehr herbe Kritik an den politischen 
Vorstellungen des Herrn Lücke und an den politi-
schen Ergebnissen, die er zustande gebracht hat. 
Ich erinnere beispielsweise nur an das Mietrecht. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Mick? 

Henke (SPD) : Ja. 

Mick (CDU/CSU) : Herr Kollege Henke, sind Sie 
der Meinung, daß Sie dem eigenen Leistungsnach-
weis dadurch entgehen können, daß Sie nur die Ver-
gangenheit kritisieren? 

Henke (SPD): Ich muß ja den Raum kritisieren, 
Herr Kollege Mick, in dem Sie politisch Verantwor-
tung getragen haben. Das war die Vergangenheit. 
Heute tragen wir die Verantwortung. 

(Beifall bei der SPD — Schmöle [CDU/CSU] : 
Erinnern Sie sich daran, daß Sie seit 1966 

die Verantwortung tragen!) 

Ich darf zum Schluß kommen, meine verehrten 
Kolleginnen und Kollegen; Sie haben selbst auf den 
Freitag hingewiesen. 

Ich möchte Herrn Kollegen Schneider ausdrück-
lich dafür danken, daß er seine Bereitschaft zur 
konstruktiven Mitarbeit an diesem Gesetz hier for-
muliert hat. Ich bin sicher, daß wir alle das Not-
wendige tun werden, um eine zügige Beratung die-
ses Gesetzes zu gewährleisten, damit dieses längst 
überfällige Instrument endlich in die Hände der 
Kommunen kommt und Fehlentwicklungen am Bo-
denmarkt, die wir alle bedauern, künftig nicht mehr 
möglich sein werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
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Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister Ravens. 

Ravens, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Frau Präsidentin! Meine sehr  
geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir, daß  
ich am Schluß dieser Debatte ein paar Feststellun-
gen mache. Ich bin mir der Tatsache bewußt, daß  
es einem Bundesminister nicht ansteht, Zensuren zu  
erteilen. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn  
ich Dank sage für diese Debatte, die sich durch ein  
so hohes Maß an Sachlichkeit und an Sachbezogen-
heit ausgezeichnet hat. Ich hoffe, daß das, was wir  
heute hier miteinander bei diesem schwierigen Pro-
blem in so sachlicher Weise diskutiert haben, auch  
dann seinen Niederschlag findet, wenn wir draußen  
nicht unter Fachleuten über unser Problem zu reden  
haben. Denn auch dort sollten wir uns zurückhalten,  
mit Unterstellungen zu arbeiten. Diese Debatte hat  
geholfen zu zeigen, daß es in wesentlichen Berei-
chen Übereinstimmung über die Notwendigkeit,  
über den Umfang der Veränderungen in dieser No-
velle gegeben hat.  

Bei alien Unterschieden über das Wie einer Plan

-

wertabschöpfung, die auch heute hier wieder deut-
lich geworden sind, ist die Tatsache der Abschöp-
fungsnotwendigkeit nicht mehr umstritten.  

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU)  

Ich denke, daß wir dies als einen der wichtigen  
Punkte in der politischen Diskussion festhalten soll-
ten. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen,  
ich darf hinzufügen: Dann muß dies auch heißen,  
daß wir in der Debatte draußen im Lande uns nicht  
mehr gegenseitig unterstellen, daß Planwertabschöp-
fungen Schritte auf dem Wege zur kalten Sozialisie-
rung seien.  

(Beifall bei der SPD)  

Ich möchte erinnern an die so heftigen, an die  
so schwierigen Debatten in den Jahren 1968/69 in  
diesem Hause, die sich mit diesen Fragen beschäf-
tigt haben. Wir haben alle miteinander den Ein-
druck: in all diesen Jahren hat uns die Wirklichkeit  
in den Städten gelehrt, daß wir neue Wege gehen  
müssen, daß wir den Mut zu neuen Schritten haben  
müssen. Auch das ist Ausdruck der heutigen De-
batte gewesen.  

Die drei tragenden Grundpfeiler, die ich in der  
Debatte genannt habe, sind bestätigt worden: das  
Nicht-Auseinanderreißen von Bürgerbeteiligung im  
Planungsprozeß, Verhinderung von Bodenspekula-
tion und Verbesserung des Planungsinstrumenta-
riums unserer Gemeinden. Auch dies kann eine we-
sentliche Grundlage für die Arbeit in den Ausschüs-
sen sein.  

Hier ist die Frage des Bewertungsrechts noch ein-
mal diskutiert worden. Herr Kollege Schneider, ich  
sage ausdrücklich: Es wäre ein idealer Zustand,  
wenn wir es in kurzer Zeit leisten könnten, ein Be-
wertungsrecht für den Gesamtbereich des Grund  
und Bodens zu haben, das für alle Vorgänge im Ver-
kehr mit Grund und Boden und in der Besteuerung  

von Grund und Boden von einem durchgehenden  
Wert ausgehen könnte. Aber Sie wissen wie ich,  
welch mühsamen Prozeß, welch langen Weg das  
bedeutet. Wenn wir heute vorschlagen, daß um der  
Lösung der dringlichen Aufgaben willen die Gut-
achterausschüsse diese Aufgabe zu übernehmen ha-
ben, dann erstens, weil wir wissen, daß sie über  
ein hohes Maß an Erfahrung im Bewertungsverfah-
ren verfügen, und zweitens, weil wir auch wissen,  
daß wir nicht warten dürfen und daß wir dieses so  
umstrittene Prinzip des Abschöpfen-Müssens solcher  
Wertsteigerung, um zu besseren Ergebnissen im Be-
reich unseres Städtebaues zu kommen, nicht noch  
Jahre zurückstellen dürfen.  

(Beifall bei der SPD)  

Sie werden in mir immer einen aufgeschlossenen  
Gesprächspartner finden.  

Ich verkneife mir jetzt, auf ein paar Dinge im  
Zusammenhang mit der hier auch angeschnittenen  
Frage eines Infrastrukturkostenbeitrags näher ein-
zugehen. Nur eine Frage, die man vielleicht dis-
kutieren und über die man nachdenken sollte: Wie  
kann man e i gentlich einer geschlossenen Siedlung  
von Altenwohnungen den Kindergarten zurechnen?  

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)  

Ich weiß das nicht ganz genau; ich sage es hier nur  
am Rande und nicht als einen Einstieg in die Sache;  
so war es nicht gemeint. 

(Schmöle [CDU/CSU] : Wenn Sie Ihre Be

-

wertungsfrage auch gelöst haben, o. k.!) 

Der Herr Kollege Prassler hat mich gefragt, wie 
es mit dem Arbeitsprogramm unseres Hauses sei. 
Und Sie, Herr Kollege Schneider, haben darauf hin-
gewiesen, daß in die Novelle zum Bundesbaugesetz 
einige Bereiche — wie das Erschließungsrecht, das 
Umlegungsrecht, die Fragen der Bemessung von 
Entschädigungen bzw. von Heranziehungen zu Er-
schließungskosten — nicht aufgenommen worden 
sind. Die Bundesregierung hat sich hier in dieser Auf-
gabenstellung bewußt auf das beschränkt, was in 
dieser Legislaturperiode geleistet werden muß und 
geleistet werden kann. Ich denke, es ist gut, wenn 
wir Zeit behalten, miteinander nüchtern und ohne 
Zeitdruck weiter die so schwierigen Fragen des Er-
schließungsrechts, des Umlegungsrechts, aber auch 
des Bewertungsrechts miteinander zu diskutieren. 
Sie gehören als ein nächster Schritt zu unserer Auf-
gabenstellung. Hierzu gehört auch das Bewertungs-
recht. 

Ich bedauere es, Herr Kollege Prassler — dies ist 
nicht die Schuld des Ausschusses, aber auch nicht 
die Schuld des Ministers —, daß wir bisher aus der 
Geschäftslage des Ausschusses heraus noch nicht die 
Gelegenheit hatten, über die weiteren Vorstellun-
gen meines Hauses zu diskutieren. Wir haben nun-
mehr für die übernächste Sitzungswoche einen sol-
chen Termin vorgesehen. Wir werden dann aus-
reichend Zeit haben, über alle Fragen zu sprechen, 
wie es nach diesem Schritt weiterzugehen hat, 
welche Arbeiten unserem Hause vorliegen. Inson- 
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derheit auch, was die Fragen des Bewertungsrechts 
und die Diskussionen über Nutzungsrechte angeht. 
Denn das Städtebauförderungsgesetz schreibt uns 
hier einiges vor, worauf wir Antworten zu geben 
haben. Wir werden Gelegenheit haben, alle diese 
Fragen sorgfältig miteinander zu diskutieren. Ich 
stehe dem Ausschuß zur Verfügung. Ich denke, es 
ist gut, wenn wir viele der anstehenden Fragen auch 
auf der Ebene des Ausschusses gemeinsam klären 
können. Es tut mir leid, aber manchmal habe ich 
den Eindruck, am Freitagvormittag könnte man 
eigentlich eine Ausschußsitzung gleich hier begin-
nen. 

(Zustimmung) 

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß viele un-
serer Kollegen ihre Aufgaben auch heute zu erfül-
len haben. Der Stil dieser heutigen Debatte hat trotz 
der Besetzung des Hauses deutlich gemacht, wie 
wichtig die Aufgabe ist, die wir uns vorgenommen 
haben, nämlich unseren Städten und Gemeinden ein 
Instrumentarium an die Hand zu geben, mit dem sie 
besser als in der Vergangenheit die drängenden 

Fragen ihrer Bürger nach einer menschenwürdigen 
Stadt beantworten können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat empfiehlt Überweisung der Vor-
lage an den Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau — federführend —, und zur Mitbera-
tung an den Innenausschuß, den Rechtsausschuß, den 
Finanzausschuß, den Ausschuß für Wirtschaft und 
den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Wer zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Es ist 
so beschlossen. 

Wir sind damit am Ende unserer Tagesordnung. 

Ich berufe das Haus auf Mittwoch, den 9. Okto-
ber, 13.30 Uhr ein. Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß: 11.55 Uhr) 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Haack auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Geldner (FDP) 
(Drucksache 7/2550 Frage A 3) : 

Inwieweit ist durch das Bundesbaugesetz oder andere Ver-
ordnungen sichergestellt, daß vor allem bei größeren Baupla-
nungen auch Sachverständige der Klimatologie hinzugezogen 
werden müssen, damit künftig, mehr als bisher, auch diese Fra-
gen beim Städtebau berücksichtigt werden? 
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Klimatologische Fragen gehören zu den bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu beobachtenden 
Belangen. 

Der Entwurf der Novelle zum Bundesbaugesetz 
stellt dies ausdrücklich klar. Es heißt dazu bei den 
Grundsätzen, die bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen sind, „auf die Erhaltung und Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere der 
Landschaft als Erholungsraum, des Bodens ein-
schließlich mineralischer Rohstoffvorkommen, des 
Wassers, des Klimas und der Luft soll Rücksicht ge-
nommen werden". 

Die Gemeinde hat bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die zu beachtenden öffentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. Dies gilt auch für den Belang: 
„Klimatologie". 

Der Bebauungsplan ist nichtig, wenn er das Ab-
wägungsgebot verletzt. 

Es ist Sache der Gemeinden im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob ein Sachverständiger der Klimatologie 
bei der Aufstellung des Bebauungsplans hinzuge-
zogen wird. 

Es kann jedoch unmöglich gesetzlich verlangt 
werden, daß Sachverständige für alle Belange, die 
bei der Bauleitplanung zu beachten sind, herange-
zogen werden. Das Aufstellungsverfahren wäre da-
mit zeitlich und von den Kosten her übermäßig be-
lastet. 

Anlage 3 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/2550 Frage A 6) : 

Ist die Bundesregierung nicht der Auffassung, daß eine gene-
relle Sperre von 10 Prozent der Mittel für fortlaufende Sachaus-
gaben auf dem gesamten Forschungssektor nur sehr differenzielle 
Anwendung finden kann, da sonst Wissenschaft und Forschung 
zum Nachteil der Allgemeinheit erheblichen Schaden nehmen 
können? 

Es trifft zu, daß ein undifferenziertes Einsparen 
von 10 % der veranschlagten Ausgaben für laufende 
Zuschüsse im Bereich von Wissenschaft und For-
schung nicht gut wäre. 

Im Einvernehmen mit dem Finanzminister wird 
daher durch eine flexible Handhabung des Haus-
haltsvollzugs der insgesamt erforderliche Einspa-
rungsbetrag bei denjenigen Ansätzen erwirtschaftet 
werden, bei denen dies ohne Schaden für die betrof-
fenen Einrichtungen oder Projekte möglich ist. In-
wieweit Einrichtungen und Projekte des Epl. 30 von 
der Einsparung betroffen werden, kann und soll erst 
zum Ende des Haushaltsjahres endgültig entschie-
den werden. Dies hängt von der Entwicklung des 
unabweisbaren Kassenmittelbedarfs bei einer Viel-
zahl von Einzelprojekten ab. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Bäuerle (SPD) (Druck-
sache 7/2550 Fragen A 13 und 14) : 

Ist — und gegebenenfalls wann — mit einer Änderung des be-
stehenden Ausländerrechts zu rechnen? 

Ist — und gegebenenfalls wann — mit einer Änderung der 
bestehenden Einbürgerungsbestimmungen zu rechnen? 

Zu Frage A 13: 

Die Bundesregierung beabsichtigt, durch eine 
Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Ausländergesetz den aufenthaltsrechtlichen 
Status der ausländischen Arbeitnehmer zu verbes-
sern. 

Hiernach soll in Zukunft die Aufenthaltserlaubnis 
für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien im 
Regelfall nach einem Jahr zweimal um jeweils zwei 
Jahre verlängert und anschließend, also nach fünf 
Jahren, unbefristet erteilt werden. Nach einem 
achtjährigen Aufenthalt soll dieser Personenkreis 
im Regelfall eine Aufenthaltsberechtigung erhalten, 
die einen besonders gefestigten aufenthaltsrecht-
lichen Status gewährt. 

Diese Regelung in der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Ausländergesetz bindet alle Aus-
länderbehörden in gleicher Weise wie das Aus-
ländergesetz. Eine bundeseinheitliche Durchführung 
ist damit sichergestellt. 

Die Änderung der Verwaltungsvorschrift werde 
ich, nachdem sie bereits am 13./14. September 1974 
mit den Innenministern der Länder abschließend er-
örtert worden ist, noch in dieser Woche dem Bun-
deskabinett zur Beschlußfassung vorlegen und da-
nach gemäß Artikel 84 Abs. 2 GG dem Bundesrat 
zur Zustimmung zuleiten. 

Ich hoffe, daß die Neuregelung noch in diesem 
Jahre in Kraft treten kann. 

Zu Frage A 14: 

Die für Einbürgerungsangelegenheiten geltenden 
Rechtsvorschriften — die notwendigerweise den 
Verwaltungsbehörden einen Ermessensspielraum 
einräumen — werden von den Bundesländern in 
eigener Zuständigkeit ausgeführt. Der Bund ist beim 
Vollzug der Einbürgerung nur insoweit beteiligt, als 
seine Zustimmung zur Einbürgerung erforderlich 
ist; Weisungen im Einzelfall kann er nicht erteilen. 

Um die Einbürgerungspraxis im Bundesgebiet zu 
koordinieren, bestehen jedoch zwischen dem Bun-
desminister des Innern und den Innenministern 
(-senatoren) der Länder vereinbarte Grundsätze für 
die Einbürgerung im Ermessenswege. Sie sind zu-
letzt 1971 generell überarbeitet und neu gefaßt 
worden. Ziel dieser Grundsätze ist es, eine einheit-
liche Handhabung gleichgelagerter Fälle im Bundes-
gebiet zu sichern, ohne daß dadurch jeder durch 
die Vielgestaltigkeit des Lebens geprägte Tatbe- 
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stand eines Einzelfalls voll erfaßt wäre. Diesem 
Umstand wird im Einbürgerungsverfahren selbstver-
ständlich Rechnung getragen. Hierdurch kann in 
Härtefällen ohne zeitliche Verzögerungen weitge-
hend geholfen werden. 

Soweit in Einzelverfahren auftretende Unzuträg-
lichkeiten über den Einzelfall hinausgehende Bedeu-
tung haben, wird in Absprache mit den Ländern 
eine Lösung gefunden und die Einbürgerungsgrund-
sätze dieser Entwicklung angepaßt. Wegen dieser 
flexiblen Praxis ist eine grundlegende Änderung der 
Einbürgerungsgrundsätze nicht erforderlich. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Röhner (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/2550 Frage A 35) : 

Teilt die Bundesregierung die auf der Tagung der Gesellschaft 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vertretene A uffa ss ung 
die Strukturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland sei nach 
wie vor protektionistisch und strukturell konservierend und be-
einträchtigte die im Stabilitätsgesetz festgelegten Ziele der 
Wirtschaftspolitik des Bundes, und welche Schlußfolgerungen 
wird die Bundesregierung, sollte die Feststellung zutreffen, dar-
aus ziehen? 

Die Bundesregierung teilt nicht diese Auffassung. 

Hauptziel der Strukturpolitik ist vielmehr nach 
wie vor, den Strukturwandel zu erleichtern und zu 
fördern, auch wenn dies mit dem Ausscheiden auf 
Dauer unrentbaler Betriebe verbunden ist. Die staat-
liche Strukturpolitik hat allerdings darauf zu achten, 
daß damit verbundenen sozialen Härten rechtzeitig 
entgegengewirkt wird. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Schlei auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/2550 Frage A 79) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es über die 
vollständige Rücknahme der widerrechtlichen Erhöhung des 
Zwangsumtauschsatzes bei Reisen in den anderen Teil Deutsch-
lands weder Absprachen noch Gegenleistungen geben kann, da 
es allein Sache der „DDR" ist, das von ihr gesetzte Unrecht wie-
der zu beseitigen, und hat der Leiter der Ständigen Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin bei seinem Ge-
spräch mit dem SED-Chef diese Auffassung mit Nachdruck ver-
treten? 

Die Bundesregierung teilt Ihre Auffassung, daß 
eine Rücknahme der Verdoppelung des Mindestum-
tausches allein Sache der DDR ist und daß es dafür 
keine Gegenleistungen geben kann. 

Diese Auffassung vertreten die Beauftragten der 
Bundesregierung in allen Gesprächen über diese 
Frage. 

Anlage 7 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Häfele (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 1) : 

Hat Bundeskanzler Schmidt anläßlich der Gewährung des Kre-
dits an Italien auch deutsche Anliegen verfochten, wie sie seit 
Jahren Italien gegenüber vorgebracht werden, z. B. die Beseiti-
gung von Handelsdiskriminierungen, die Begnadigung des in 
Haft gehaltenen Herbert Kappler oder das Einstellen des Tötens 
von Singvögeln und wenn ja, mit welchem Erfolg? 

Im Zentrum des Arbeitsbesuches des Bundeskanz-
lers bei dem Regierungschef unseres EG-Partners 
Italien standen Fragen der Europäischen Gemein-
schaft, deren Festigung wesentliches deutsches An-
liegen ist. 

Der Bundeskanzler hat sich bei dieser Gelegenheit 
aus humanitären Gründen für den Kriegsverurteilten 
Herrn Kappler verwandt. Der deutsche Standpunkt 
wurde zur Kenntnis genommen. 

Anlage 8 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Klepsch (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 2) : 

Welche Haltung hat die Bundesregierung im Ministerkomitee 
des Europarats zu dem in der Empfehlung 734 der Parlamentari-
schen Versammlung enthaltenen Vorschlag eingenommen, der 
Einberufung des Gemischten Ausschusses auf Ministerebene zu-
zustimmen, um die durch den Zypern-Konflikt aufgeworfenen 
Probleme dringlich zu prüfen? 

Der von der Beratenden Versammlung des Euro-
parats gewünschte Zusammentritt des Gemischten 
Ausschusses auf politischer Ebene zur Behandlung 
des Zypernproblems ist praktisch nicht möglich. Die 
meisten Außenminister sind bei der Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen in New York anwe-
send oder durch andere Verpflichtungen verhindert. 

Zur Entschärfung und zur Lösung des  Zypern-
konflikts erscheinen nach deutscher Auffassung di-
rekte Verhandlungen der unmittelbar Betroffenen, 
d. h., der drei Garantiemächte und der beiden zypri-
schen Bevölkerungsgruppen, als der erfolgverspre-
chendste Weg. 

Das Ministerkomitee des Europarats, dem die Tür-
kei und Zypern angehören, hat sich zweimal auf 
der Ebene der Ministerbeauftragten mit dem Zypern-
problem befaßt. Die nächste Sitzung des Minister-
komitees auf politischer Ebene im November dieses 
Jahres wird eine weitere Gelegenheit zu einem ein-
gehenden und offenen Meinungsaustausch bieten. 
Die im Rahmen des Europarats liegenden Möglich-
keiten, zur Lösung der Krise beizutragen, werden 
durch den von der Bundesregierung lebhaft befür-
worteten baldigen Beitritt Griechenlands noch er-
weitert. 
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Anlage 9 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Stavenhagen (CDU/

-

CSU) (Drucksache 7/2550 Frage B 3) : 
Wie viele deutsche Staatsbürger befinden sich derzeit in spani-

schen Gefängnissen, und was unternimmt die Bundesregierung, 
um die Rechte dieser Inhaftierten zu wahren und insbesondere 
unschuldig Verhaftete schnellstmöglich frei zu bekommen? 

Das Auswärtige Amt hat  unsere Auslandsvertre-
tungen in Spanien um Drahtbericht über die An-
zahl der in diesem Lande z. Z. inhaftierten Deut-
schen gebeten. Sobald die Zahl bekannt ist, wird sie 
Ihnen unverzüglich mitgeteilt werden. 

In allen Fällen, in denen die deutschen Auslands-
vertretungen in Spanien oder in anderen fremden 
Staaten von der Verhaftung eines deutschen Staats-
angehörigen Kenntnis erlangen, versuchen sie zu-
nächst den Grund der Verhaftung zu erfahren und 
bemühen sich um eine Fühlungnahme mit dem Ver-
hafteten. Sie verwenden sich erforderlichenfalls da-
für, daß dieser in der Haftanstalt angemessen be-
handelt wird und gewähren ihm bei Vorliegen der 
entsprechenden sozialrechtlichen Voraussetzungen 
in begrenztem Umfang auch finanzielle Hilfe. 

Sie versuchen weiterhin, eine möglichst beschleu-
nigte Durchführung des gegen den verhafteten 
Deutschen laufenden Strafverfahrens zu erreichen 
und ihm darüber hinaus einen ortsansässigen An-
walt zu vermitteln. 

Anlage 10 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/2550 Frage B 4) : 

Was hat die Bundesregierung bisher unternommen, um dem 
Verlangen der Weltöffentlichkeit Nachdruck zu verleihen, die 
Sowjetunion zur Beachtung der Menschenrechtsdeklaration der 
Vereinten Nationen zu veranlassen, und hat sie sich insbesondere 
für die Freilassung verhafteter Bürgerrechtler, wie z. B. des 
Schriftstellers Bukovskij, eingesetzt? 

Die Bundesregierung tritt im Rahmen der Ver-
einten Nationen ebenso wie in anderem Rahmen 
für die weltweite Verwirklichung der in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 
verankerten Grundsätze ein. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat — ebenso wie die Sowjetunion — 
die  beiden Internationalen Menschenrechtspakte der 
Vereinten Nationen ratifiziert. Es ist zu hoffen, daß 
das in Kürze zu erwartende Inkrafttreten der bei-
den Pakte zu einer Stärkung des Menschenrechts-
schutzes in allen Teilen der Welt beitragen wird. 

Die Bundesregierung sieht in der Lösung dringen-
der humanitärer Probleme einen Prüfstein der Ent-
spannung zwischen West und Ost. Mit unseren Ver-
bündeten haben wir die Behandlung humanitärer 
Fragen auf der KSZE entscheidend gefördert. 

Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung 
auch unmittelbar für das Anliegen bedrängter Men

-

schen im Osten eingesetzt. So bemüht sie sich, im 
Rahmen der Familienzusammenführung den in der 
Sowjetunion lebenden Deutschstämmigen, die aus-
zureisen wünschen und sich dabei auch auf die 
Allgemeinen Menschenrechte berufen, zu helfen. 
Die in den letzten Jahren steigenden Ausreisegeneh-
migungen zeigen, daß hier unbestreitbare Erfolge er-
zielt werden konnten. Von der deutschen Offent-
lichkeit und insbesondere von den in der Bundes-
republik Deutschland lebenden Angehörigen wer-
den hier jedoch weitere Fortschritte erwartet. Die 
Lösung dieses Problems in seiner Gesamtheit hat 
daher für die Bundesregierung im humanitären Be-
reich gegenüber der Sowjetunion den Vorrang vor 
anderen, mit dem Schicksal Einzelner verbundenen 
Fragen. 

Eine direkte Intervention zugunsten der von Ihnen 
besonders erwähnten Personen, bei denen es sich 
um Staatsangehörige der UdSSR handelt, ist aus 
rechtlichen und politischen Gründen nicht möglich. 
Sie würde mit Sicherheit von der Sowjetunion als 
Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten zu-
rückgewiesen. Dabei ist auch in Betracht zu ziehen, 
daß sich ein derartiges Vorgehen möglicherweise 
nicht zum Vorteil, sondern letztlich zum Nachteil 
der Betroffenen auswirken könnte. 

Anlage 11 

Antwort 

des Staatsminister Moersch auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Franz (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/2550 Frage B 5) : 

Treffen Pressemeldungen zu, die 1974 in der „DDR" statt-
findende Generalversammlung des internationalen Kunstkritiker-
verbands habe 1972 wegen totalen Desinteresses des Bundes und 
des Landes nicht in Kassel durchgeführt werden können, und in 
Montreal habe die — durch die Untätigkeit der Bundesregierung 
erleichterte — Unterwanderung des Department of German der 
McGil-Universität durch die „DDR" nur durch das Eingreifen 
der kanadischen Behörden gestoppt werden können, und welche 
Konsequenzen wird — bejahendenfalls — die Bundesregierung 
daraus für ihre zukünftige auswärtige Kulturpolitik ziehen? 

Der internationale Kunstkritikerverband hatte 
für das Jahr 1972 eine Tagung in Portugal einge-
plant. Da der Verband kurzfristig die Tagung in ein 
anderes Land verlegen wollte, hat er im November 
1971 gesprächsweise sondiert, ob ein Kolloquium im 
Jahre 1972 im Bereich der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgeführt werden könne und entsprechende 
Zuschüsse von der Bundesregierung gegeben wür-
den. 

Zu dem späten Zeitpunkt mußte allerdings mitge-
teilt werden, daß die für solche Aufgaben bestimm-
ten Mittel bereits anderweitig festgelegt waren. 

Weitere Kontakte über diese Angelegenheit gab 
es nicht mehr. Das Kolloquium wurde im Septem-
ber 1972 in Paris abgehalten. 

Für das Jahr 1977 ist ein Antrag auf Unterstützung 
einer Generalversammlung des Internationalen 
Kunstkritikerverbandes in der Bundesrepublik 
Deutschland angekündigt. 
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Welche Pressemeldungen dem zweiten Teil der 
Frage zugrunde gelegen haben, ist dem Auswärtigen 
Amt nicht bekannt. Aus der Berichterstattung seiner 
Vertretung in Montreal weiß es, daß zusätzlich zu 
den guten langjährigen Beziehungen das German 
Department der McGill Universität in Montreal zur 
Germanistik der Bundesrepublik Deutschland einige 
Professoren und Lehrer dieses Departments auch 
Kontakte zur DDR und der DDR-Germanistik unter-
halten. 

Im Rahmen dieser Kontakte haben einige dieser 
Professoren sowohl selbst die DDR besucht als auch 
wiederholt Germanisten aus der DDR zu Vorträgen 
eingeladen. Gegen diese Beziehungen ist unserer-
seits nichts einzuwenden. 

Aus den dem Auswärtigen Amt vorliegenden Be-
richten lassen sich keine Anhaltspunkte für eine 
„Unterwanderung des Departments der McGill Uni-
versität durch die DDR" entnehmen. Das Auswärtige 
Amt wird jedoch die Angelegenheit weiter verfol-
gen. 

Beim gegenwärtigen Sach- und Erkenntnisstand 
sieht die Bundesregierung keine Veranlassung, be-
sondere Konsequenzen für ihre zukünftige aus-
wärtige oder innere Kulturpolitik zu ziehen. 

Anlage 12 

Antwort 

des Staatsministers Moersch auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Franz (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 6) : 

Hat die Bundesregierung den sowjetischen Außenminister bei 
seinem Besuch in Bonn wissen lassen, daß die brutale Zer-
störung einer Kunstausstellung in Moskau mit Hilfe von Planier-
raupen, Wasserwerfern und jugendlichen Wachtrupps und daß 
die Verbrennung der noch übriggebliebenen Kunstwerke sowie 
die Verfolgung der ausstellenden Künstler vom deutschen Volk 
mit Abscheu zur Kenntnis genommen wird und geeignet ist, die 
deutsch-sowjetischen Beziehungen zusätzlich zu belasten? 

Die Bundesregierung hat eine solche Stellung-
nahme gegenüber Außenminister Gromyko nicht 
abgegeben. 

Bei dem Vorfall der Verhinderung einer privaten 
Freilicht-Kunstausstellung in Moskau am 15. Sep-
tember 1974, der Zerstörung einiger Kunstwerke 
und Beschlagnahme anderer, die jedoch inzwischen 
den Eigentümern zurückgegeben wurden, sowie der 
Festnahme ausstellender Maler handelt es sich um 
innersowjetische Vorgänge. Diese öffentlich zu ver-
urteilen, kann nicht Sache der Bundesregierung sein. 
Täte sie dies, würde sie s i ch dem Vorwurf der Ein-
mischung in innere Angelegenheiten der Sowjet-
union aussetzen. Es bleibt natürlich jedermann un-
benommen, in unserem Lande seine Ansichten zu 
derartigen Vorgängen öffentlich zu äußern. 

Die große Aufmerksamkeit, die die Weltöffent-
lichkeit diesem Vorgang beigemessen hat, scheint 
ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Wie der Presse 
zu entnehmen ist, soll eine weitere, ordnungsgemäß 
angemeldete Freilicht-Ausstellung der nicht offiziell 
anerkannten sowjetischen Künstler für den 28. Sep

-

tember 1974 von den zuständigen Behörden in Mos

-

kau genehmigt worden sein. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Scheffler (SPD) (Drucksache 
7/2550 Frage B 7) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wer neben den Einnahmen 
aus Zuschlagserlösen der Sonderbriefmarken zur Finanzierung 
der Stiftung Deutsche Sporthilfe beigetragen hat, und welche 
Förderungsmaßnahmen mit diesen Mitteln bisher durchgeführt 
wurden? 

Neben den Einnahmen aus Zuschlagserlösen der 
Sonderbriefmarken sind der Stiftung Deutsche Sport-
hilfe Einnahmen aus 

— allgemeinen Spenden 

— besonderen Veranstaltungen und Maßnahmen 
(insbesondere Ball des Sports, Zertifikate, Koope-
rationen, Olympiabücher) 

— der Lotterie Glücksspirale 

— Zinsen 

zugeflossen. 

Der Gesamtbetrag dieser Einnahmen betrug zum 
31. Dezember 1973 rund 30 Millionen DM. 

Aus den Gesamteinnahmen der Stiftung Deut-
sche Sporthilfe — den vorgenannten Einnahmen so-
wie den Einnahmen aus Zuschlagserlösen der Son-
derbriefmarken — sind im wesentlichen folgende 
Förderungsmaßnahmen durchgeführt worden: 

— Ernährungsbeihilfen 

— Erstattung von Fahrkosten 

— Erstattung von Lohn- und Verdienstausfall 

— Studien- und Ausbildungsbeihilfen 

— Unfallversicherungen 

— Finanzierung von technischen Hilfsmitteln (Sport-
geräte u. a.) 

— Finanzierung von Trainerhonoraren 

— Finanzierung von Maßnahmen der ärztlichen Be-
treuung 

— Mietbeihilfen. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Barche (SPD) (Drucksache 
7/2550 Fragen B 8 und 9) : 

Ist die Bundesregierung mit mir der Auffassung, daß die Ver-
regnung von nur mechanisch vorgeklärten Abwässern und Fäka-
lien aus Großstädten auf landwirtschaftliche Anbauflächen in 
unmittelbarer Nähe von menschlichen Siedlungen gegen die Be-
stimmungen des Abfallbeseitigungs- und Immissionsschutzgesetzes 
verstößt und auf Dauer für die in solchen Gebieten wohnenden 
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Menschen unzumutbar ist, und unter Umständen durch die Ver-
regnung und Versprühung der hochinfektiösen Abwässer ernst-
hafte Erkrankungen mittel- oder unmittelbar entstehen können? 

Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, wenn sie 
meine Auffassung teilt, den gesetzlichen Bestimmungen An-
erkennung zu verschaffen, falls die in Frage kommenden Kom-
munen bzw. Bezirksregierungen den Übelstand nicht abstellen? 

Zu Frage B 8: 

Die Durchführung des Abfallbeseitigungsgesetzes 
fällt in den Zuständigkeitsbereich der Länder. Das 
Land, in dessen Gebiet noch größere Abwasserver-
regnungsanlagen betrieben werden, vertritt den 
Standpunkt, daß diese Anlagen nicht unter die Ge-
nehmigungspflicht nach § 8 bzw. unter die Anzei-
gungspflicht nach § 9 fallen und die damit verbun-
denen rechtlichen Folgerungen nicht wirksam wer-
den. 

Der Gesetzgeber hat jedoch für dieses begrenzte 
Teilgebiet eine erschöpfende Regelung in § 15 vor-
gesehen. In der nach § 15 Absatz 2 zu erlassenden 
Rechtsverordnung können zur Wahrung des Wohls 
der Allgemeinheit Vorschriften über das Verregnen 
von Abwasser erlassen werden, in denen das Ver-
regnen beschränkt, verboten, von einer Untersu-
chung, Vorbehandlung oder anderen geeigneten 
Maßnahmen abhängig gemacht werden kann. Die 
Bundesregierung beabsichtigt, die ihrer Auffassung 
entsprechende Klarstellung in der zu erlassenden 
Rechtsverordnung vorzunehmen. Außerdem gibt das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz nach dessen §§ 22 ff. 
den zuständigen Landesbehörden die rechtlichen 
Handhaben, Anordnungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinflüssen, insbesondere vor Geruchs-
belästigungen zu treffen. 

Zu Frage B 9: 

Das Bundesministerium des Innern hat im Herbst 
1973 das Bundesgesundheitsamt beauftragt, die wis-
senschaftlichen Grundlagen und fachlichen Bedin-
gungen zusammenzutragen, die zur Abwehr von 
Gefahren u. a. bei der Verregnung von Abwasser 
zu beachten sind. Die dafür eingesetzte Kommission, 
in der die kompetentesten Fachleute mitwirkten, hat 
ihre Arbeit im Frühjahr 1974 abgeschlossen und 
einen umfassenden Bericht vorgelegt. Im Bundes-
ministerium des Innern wird gegenwärtig unter Be-
rücksichtigung der von der Kommission gemachten 
Vorschläge der Entwurf einer Rechtsverordnung 
nach § 15 des Abfallbeseitigungsgesetzes ausge-
arbeitet, in der an die Verregnung von Abwasser 
besonders strenge Maßstäbe gesetzt werden. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Büchner (Speyer) (SPD) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 10) : 

Wie setzen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Ein-
nahmen und Ausgaben für die Ausrichtung der X. Fußball-Welt-
meisterschaft 1974 zusammen? 

Der Bundesregierung ist bislang nicht bekannt, 
wie sich die Einnahmen und Ausgaben für die Aus-
richtung der X. Fußball-Weltmeisterschaft zusam-
mensetzen. 

Nach dem Reglement der FIFA als dem Veranstal-
ter der Weltmeisterschaft hat der Deutsche Fußball-
Bund als Ausrichter innerhalb von vier Monaten 
nach dem Endspiel der FIFA eine Abrechnung vor-
zulegen. Entsprechende Unterlagen werden gegen-
wärtig vom Deutschen Fußball-Bund erarbeitet. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Walkhoff (SPD) (Druck-
sache 7/2550 Frage B 11) : 

Ist die Bundesregierung bereit, dafür zu sorgen, daß die Be-
amten des Bundesgrenzschutzes über die Existenz und Gültigkeit 
der auf Grund des Artikels 7 Abs. 1 des dem Vertrag zur Ein-
setzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften beigefügten Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der EG ausgestellten 
Pässe informiert werden, damit Benutzer dieser Ausweise beim 
Grenzübergang nicht zusätzliche Wartezeiten hinnehmen müssen, 
die dadurch entstehen, daß sich die kontrollierenden Beamten 
erst bei vorgesetzten Dienststellen nach der Gültigkeit des 
Passes erkundigen müssen? 

Die für den Grenzübertritt zugelassenen Pässe 
und Paßersatzpapiere sind in einem Handbuch auf-
geführt, das von der Grenzschutzdirektion erstellt 
und laufend ergänzt wird. Je eine Ausfertigung be-
findet sich unmittelbar bei den Dienststellen des 
Grenzschutzeinzeldienstes sowie den übrigen mit 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreiten-
den Verkehrs betrauten Stellen. 

Dieses Handbuch enthält auch die Ausweise für 
Abgeordnete der Beratenden Versammlung des 
Europarats und die Ausweise für Mitglieder und 
Bedienstete der Organe der Europäischen Gemein-
schaften. 

Als Paß oder Paßersatz sind für den Grenzüber-
tritt mehr als 1 000 Ausweise zugelassen. Wegen 
dieser großer Zahl und wegen des Umstandes, daß 
sich Aussehen der Ausweise und der Kreis der zur 
Führung dieser Ausweise Berechtigten häufig än-
dert, ist es den Beamten nicht immer möglich, sich 
alle diese Ausweise mit ihrem genauen Aussehen 
im Gedächtnis einzuprägen, so daß es vorkommen 
kann, daß bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eine 
Überprüfung des Ausweises unter Benutzung des 
in der Dienststelle vorhandenen Handbuches vorge-
nommen wird. 

Vor der Verwendung als Abfertigungsbeamter bei 
der grenzpolizeilichen Kontrolle werden die Beam-
ten mit den gängigen Ausweisen bekanntgemacht. 
Sie werden auch von Ergänzungen des Handbuches 
regelmäßig in Kenntnis gesetzt. Erfahrene und län-
gere Zeit in der grenzpolizeilichen Kontrolle einge-
setzte Beamte sind ausgezeichnete Kenner des Paß- 
und Ausweiswesens. Beamte, die vorübergehend — 
insbesondere als Sommerverstärkungskräfte — von 
den Verbänden des Bundesgrenzschutzes zur Grenz- 
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abfertigung abgeordnet werden, greifen dagegen 
öfters zu ihrer Orientierung auf das Handbuch zu-
rück. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wernitz (SPD) (Druck-
sache 7/2550 Frage B 12) : 

Trifft es zu, daß die Verzögerung des Inkrafttretens der Rechts-
verordnung zu § 62 BGS-Gesetz (Übertragung von Grenzschutz-
aufgaben auf die Zollverwaltung) u. a. auf die Haltung der baye-
rischen Staatsregierung in dieser Frage zurückzuführen ist? 

Bei der Vorbereitung der Rechtsverordnung zu 
§ 62 BGS-Gesetz ergaben sich schwierige Fragen 
über das Zusammenwirken von Bundesgrenzschutz, 
Zollverwaltung und Bayerischer Grenzpolizei bei 
der Durchführung grenzpolizeilicher Aufgaben. Das 
hat es notwendig gemacht — auch unter Inkauf-
nahme von Verzögerungen — von Anfang an auf 
ein von allen Beteiligten gemeinsam getragenes Er-
gebnis hinzuwirken. 

Der Entwurf der Rechtsverordnung zu § 62 BGSG 
ist seit kurzem mit dem Bundesminister der Finan-
zen abgestimmt. Da die zuletzt noch vorgenommene 
Änderung durch einen Wunsch des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern veranlaßt war, die 
vorgeschlagene Ergänzung in ihrem Wortlaut aber 
nicht voll dem Vorschlag Bayerns entspricht, habe 
ich dazu noch einmal eine Stellungnahme des Baye-
rischen Staatsministeriums des Innern erbeten. Ich 
gehe davon aus, daß der Zustimmung Bayerns zu 
dem Entwurf jetzt nichts mehr im Wege steht. 

Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 13) : 

Aus welchem Grunde nutzt die Bundesregierung die von der 
EG-Kommission als vertragskonform bezeichnete Kostensenkung 
bei Dieselöl bis zur Höhe der gesamten Besteuerung nicht aus? 

Die Bundesregierung ist auch weiterhin der Auf-
fassung, daß der deutschen Landwirtschaft eine 
Gasölverbilligung in Höhe der speziellen Verbrauch-
steuer, die auf dem Mineralöl lastet, gewährt wird. 
Diese beträgt z. Z. 41,15 Pf je Liter und entspricht 
der Höhe der Verbilligung. 

Eine Berücksichtigung der auf die Mineralöl-
steuer entfallenden Mehrwertsteuer als zusätzliche 
Beihilfe hat die Bundesregierung stets abgelehnt. 
Sinn der Gasölverbilligung ist allein die auf dem 
Mineralöl lastende spezielle Verbrauchsteuer auszu-
gleichen. Im übrigen wird ein Teil der Mehrwert-
steuerbelastung durch die Vorsteuerpauschale, die 

die Bundesregierung ab 1. 1. 1975 auf 6 v. H. erhöht  

hat, ausgeglichen. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen Bedenken 
sieht die Bundesregierung auch wegen der ange-
spannten Haushaltslage keine Möglichkeit zur Ge-
währung neuer Subventionen. 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Porzner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Immer (SPD) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 14 und 15) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die neuerlich geübte Praxis 
der Finanzverwaltungen, bei der Besteuerung der betriebseige-
nen Werksverpflegung nicht mehr die ausgewiesenen finanziellen 
Leistungen, sondern ortsübliche Vergleichspreise des Gaststätten-
gewerbes zugrunde zu legen? 

Inwieweit gedenkt die Bundesregierung dem Umstand Rech-
nung zu tragen, daß der seit vielen Jahren nicht mehr erhöhte 
steuerfreie Betrag (1,50 DM) bei der Gewährung einer betriebs-
eigenen Werksverpflegung schon lange nicht mehr den ge-
leisteten Aufwendungen entspricht und damit der Arbeitnehmer-
anteil erheblich erhöht wird? 

Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
unentgeltlich oder verbilligt Mahlzeiten im Betrieb. 
so handelt es sich grundsätzlich um einen lohn-
steuerpflichtigen Sachbezug; der Wert dieses Sach-
bezuges ist für die Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge seit jeher und auch 
weiterhin mit dem ortsüblichen Mittelpreis anzuset-
zen. Die Mahlzeiten sind mithin mit dem Betrag zu 
bewerten, den der Arbeitnehmer an seinem Arbeits-
ort aufwenden müßte, wenn er sich die Mahlzeit in 
üblicher Form, z. B. in einer Gaststätte, auf eigene 
Kosten verschaffen würde. Die Feststellung des 
Mittelpreises ist jedoch nicht Sache der Finanzver-
waltung, sondern Sache des Arbeitgebers, der bei 
der Wertbemessung sowohl die Art und Güte der 
Mahlzeit, als auch die örtlichen Preisverhältnisse 
berücksichtigen muß. Die Bindung an den orts-
üblichen Mittelpreis, wie sie in § 8 Abs. 2 Einkom-
mensteuergesetz grundsätzlich für die Bewertung 
von Sachbezügen vorgeschrieben ist, bietet im übri-
gen die Gewähr für eine relativ gleichmäßige Wert-
ermittlung des Kantinenessens. Eine Änderung die-
ses Verfahrens ist daher auch nicht beabsichtigt. 
Unabhängig davon wird jedoch aus Vereinfachungs-
gründen seit dem Jahre 1970 zugelassen, daß der 
Arbeitgeber an Stelle des ortsüblichen Mittelpreises 
den amtlichen Sachbezugswert, der für die Gewäh-
rung freier Kost bei einer Aufnahme des Arbeitneh-
mers in die Haus- und Verpflegungsgemeinschaft 
maßgehend ist, für eine Kantinenmahlzeit zugrunde

-

legt. In diesem Falle erspart er sich die Einzelbe-
rechnung, andererseits kann aber bei Ansatz des 
anteiligen amtlichen Sachbezugswerts der Freibe-
trag von 1,50 DM nicht berücksichtigt werden. 

Die Entwicklung der Preisverhältnisse in den letz-
ten Jahren hat dazu geführt, daß der ortsübliche 
Wert der Kantinenmahlzeit laufend gestiegen ist. 
Wenn die von dem Arbeitnehmer aufzubringende 
Eigenleistung nicht in gleichem Umfang angepaßt 
worden ist oder die Mahlzeit weiterhin unentgelt- 
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lieh gewährt wird, so führt das zweifellos zu einem 
entsprechend höheren lohnsteuerpflichtigen Betrag. 
Um dieses Ergebnis zu vermeiden, wird immer wie-
der die Erhöhung des Essensfreibetrags gefordert. 
Die Bundesregierung hat jedoch schon wiederholt, 
zuletzt in der Fragestunde des Deutschen Bundes-
tages am 26. April 1974, erklären müssen, daß ein 
höherer Freibetrag als 1,50 DM aus folgenden 
Gründen nicht vertretbar ist: 

1. Eine Erhöhung des Freibetrags würde nur den-
jenigen Arbeitnehmern zugute kommen, die tat-
sächlich im Betrieb Mahlzeiten erhalten oder 
einen Zuschuß bekommen. Das ist in weiten Be-
reichen der Wirtschaft nicht der Fall. Der jetzige 
Betrag von 1,50 DM pro Tag kommt einem Jah-
resfreibetrag von 345 DM gleich. Im Falle einer 
Verdoppelung auf 3,— DM ergäbe sich ein Jah-
resfreibetrag von 690 DM. Die Erhöhung würde 
von allen Arbeitnehmern als steuerliche Un-
gerechtigkeit empfunden werden, die im Betrieb 
keine Mahlzeiten oder keinen Zuschuß erhalten. 

2. Eine Erhöhung des Freibetrags wäre auch aus 
rechtlichen Gründen bedenklich, nachdem der 
Bundesfinanzhof bereits Zweifel an der Rechts-
grundlage für diesen Essensfreibetrag geäußert 
hat. 

3. Eine Erhöhung hätte erhebliche haushaltsmäßige 
Auswirkungen. So würde eine Verdoppelung des 
Essensfreibetrags auf täglich 3,— DM zu Steuer-
mindereinnahmen von ca. 1 Milliarde DM jähr-
lich führen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Kater (SPD) (Druck-
sache 7/2550 Fragen B 16 und 17): 

Wie groß ist nach den Erfahrungen und Erkenntnissen der 
Bundesregierung der Anteil an Insolvenzen und Konkursen in 
diesem Jahr, die durch einen Mangel an Know-how bei den be-
troffenen Unternehmen verursacht wurden? 

Was will und wird die Bundesregierung veranlassen, um dazu 
beizutragen, daß vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
verpflichtet werden, sich in regelmäßigen — mindestens drei-
jährigen — Abständen von Fachleuten beurteilen zu lassen, um 
wirtschaftliche Fehleinschätzungen und die sich daraus ergeben-
den sozialen Folgen mehr als bisher zu verhindern? 

Zu Frage B 16: 

Die Statistik der Konkurse und Vergleichsverfah-
ren stützt sich auf Meldungen der Amtsgerichte. 
Daraus ergibt sich lediglich die Höhe der angemel-
deten Forderungen; nicht ersichtlich sind dagegen 
die Ursachen, die zur Anmeldung der Konkurse und 
Vergleichsverfahren geführt haben. 

Zu Frage B 17: 

Unsere marktwirtschaftliche Ordnung geht davon 
aus, daß Unternehmer in eigener Verantwortung und 
freier Entscheidung tätig werden. Eine Verpflich-
tung im Sinne der Frage würde hiermit nicht im Ein-
klang stehen. 

Dem widerspricht nicht, daß die Bundesregierung 
die Betriebsberatung mit Haushaltsmitteln fördert. 
Zielsetzung dieser Förderung ist es, die Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 
Unternehmen unter Beachtung des Grundsatzes der 
Hilfe zur Selbsthilfe zu stärken. Eine Ausweitung 
dieser Förderung in dem in der Frage angesproche-
nen Umfange würde im übrigen nicht nur aus haus-
haltspolitischen Gründen, sondern schon an der be-
grenzten Zahl qualifizierter Betriebsberater schei-
tern. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Windelen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 18) : 

Wie hoch war die Zahl der Insolvenzen sowie der dadurch 
betroffenen Arbeitsplätze im Jahr 1973, im ersten Halbjahr 1974, 
und wie lauten die entsprechenden geschätzten Zahlen für das 
zweite Halbjahr 1974? 

Im Jahre 1973 wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt 5 515 Insolvenzverfahren er-
öffnet, davon entfielen auf das erste Halbjahr 1973 
2 470 und auf das zweite Halbjahr 3 045. Im ersten 
Halbjahr 1974 wurden 3 521 neue Insolvenzverfah-
ren gezählt. Die Gesamtzahl der Insolvenzen ent-
hält sowohl Insolvenzen von natürlichen Personen, 
Nachlässen und sonstigen Gemeinschuldnern als 
auch Insolvenzen von Erwerbsunternehmen. Von 
den oben genannten Gesamtzahlen entfielen auf Er-
werbsunternehmen im ersten Halbjahr 1973 1 703, 
im zweiten Halbjahr 1973 2 297 und im ersten Halb-
jahr 1974 2 702. Die Zahl der durch Zahlungs-
schwierigkeiten betroffenen Arbeitsplätze ist nicht 
bekannt, da sich die Statistik der Konkurse und 
Vergleichsverfahren auf Meldungen der Amts-
gerichte stützt, die keine Angaben über die Zahl 
der Beschäftigten enthalten. 

Schätzungen über die Zahl der im zweiten Halb-
jahr 1974 zu erwartenden Insolvenzen liegen nicht 
vor. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatsekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jenninger (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 19 und 20) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Mineralölgesell-
schaften durch rigoroses Schließen von Tankstellen besonders in 
dünn besiedelten ländlichen Räumen eine Lage zu schaffen dro-
hen, in der die Versorgung dieser Gebiete mit Treibstoff ernst-
haft gefährdet ist? 

Welche Maßnahmen sind geplant, um die Versorgung der Be-
völkerung mit Treibstoff auch in diesen Räumen weiterhin 
sicherzustellen? 

Im Tankstellengeschäft findet seit einigen Jahren 
ein Strukturwandel statt, der einer Rationalisierung 
des Treibstoffvertriebs dient. So haben die Bemü- 
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hungen der Mineralölgesellschaften, die Zahl der 
Tankstellen zu vermindern, in den letzten Jahren 
zu einem Rückgang der Tankstellenzahl von 46 900 
auf 40 400 am 1. Januar 1974 geführt. Auch im 
Jahre 1974 werden weitere Stillegungen erfolgen; 
die Mineralölwirtschaft rechnet für dieses Jahr mit 
einem Rückgang der Tankstellenzahl auf ca. 39 000. 

Nach den der Bundesregierung vorliegenden In-
formationen sind dünnbesiedelte Räume von der 
Tankstellenschließung nicht besonders betroffen. 
Der Schwerpunkt der Schließungen liegt vielmehr 
in den Ballungsgebieten, weil dort die Zahl der 
Tankstellen auf engem Raum besonders hoch liegt. 

Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß durch 
diese Rationalisierungsbemühungen vereinzelt Pro-
bleme auftauchen. Der Bundesminister für Wirt-
schaft ist allerdings erst in einem einzigen Fall 
(Schließung einer Tankstelle im Bayerischen Wald) 
unter Hinweis auf die Gefährdung der Flächenver-
sorgung um Unterstützung gebeten worden. Der Fall 
konnte durch Verhandlungen mit der Treibstoff-
gesellschaft befriedigend gelöst werden. Sollten in 
Zukunft in Einzelfällen erneut ähnliche Schwierig-
keiten auftreten, wird der Bundesminister für Wirt-
schaft sich wie in der Vergangenheit in Gesprächen 
mit den Mineralölgesellschaften um eine Lösung 
bemühen. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Nordlohne (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 21 und 22) : 

Für welchen Zeitraum gedenkt die Bundesregierung im Rahmen 
des zu verabschiedenden 4. Rahmenplanes der Gemeinschaftsauf-
gabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" groß-
zügige Übergangsregelungen für die Gebiete zu schaffen, die 
nach der Neuabgrenzung mit Wirkung vom 1. Januar 1975 trotz 
erheblicher Strukturschwächen keine Fördergebiete mehr sein 
sollen? 

Ist es möglich, daß die dem Land Niedersachsen für die ge-
meindescharfe Abgrenzung zugebilligte Dispositionsmasse von 
180 000 Einwohnern nicht nur dazu verwendet wird, im gesamten 
Lande die Feinabstimmung zu ermöglichen, sondern damit auch 
eine indirekte Wiederhereinnahme der Arbeitsmarktregionen 11 
(Harburg, Bremervörde, Stade), 13 (Osterholz, Verden, Braun-
schweig, Hoya) und 15 (Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg-
Land, Oldenburg-Stadt) in den Kreis der künftigen Fördergebiete 
zu erreichen? 

Der Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
hat am 21. August 1974 beschlossen, daß eine Über-
gangsregelung für die aus der Förderung entfallen-
den Gebiete im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des 4. Rahmenplans dieser Gemeinschaftsaufgabe 
festgelegt werden soll. Daher sind auch die Über-
legungen der Bundesregierung zu diesem Punkt 
noch nicht abgeschlossen. Sie werden sich aber 
aller Voraussicht nach daran orientieren, daß alle 
derzeit beabsichtigten Investitionsvorhaben reali-
siert werden können. 

Nach den mit sehr großer Mehrheit getroffenen 
Beschlüssen des Planungsausschusses ist es der Sinn 
der sog. „Feinabstimmung", eine flexible Anpassung 
der Förderregionen zu ermöglichen, wobei jedoch 

die Ergebnisse der methodischen Abgrenzung nicht 
ins Gegenteil verkehrt werden dürfen. Auf dieser 
Grundlage erarbeiten die Länder zur Zeit ihre An-
meldungen für den 4. Rahmenplan, die sie bis zum 
1. Dezember 1974 dem Bundesminister für Wirtschaft 
vorlegen. Eine Stellungnahme des Bundes wird erst 
danach möglich sein. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Straßmeir (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 23) : 

Ist bei den derzeit an Tankstellen vorhandenen Luftdruck

-

Meßgeräten eine exakte Anzeige und Kontrolle der Druck-Werte 
gewährleistet? 

Nach § 2 Abs. 3 des Eichgesetzes müssen Meß-
geräte zur Prüfung des Reifenluftdrucks an Kraft-
fahrzeugen, die in öffentlichen Tankstellen oder in 
Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes verwendet 
werden, geeicht sein. Die Eichung erfolgt nur, wenn 
die Bauart des Meßgerats von der Physikalisch

-

Technischen Bundesanstalt zur Eichung zugelassen 
ist und das Gerät bei der Einzelprüfung durch die 
Eichbehörde keine Mängel aufweist. Die Geräte 
sind nach jeweils zwei Jahren der Eichbehörde zur 
Nacheichung vorzulegen. Ich kann Ihre Frage zu-
sammenfassend also mit „ja" beantworten. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Geldner (FDP) (Druck-
sache 7/2550 Frage B 24) : 

Wie hoch ist in den einzelnen Ländern der EG der Anteil 
der Nahrungsmittel an den gesamten Lebenshaltungskosten, und 
worauf sind die bestehenden Unterschiede im wesentlichen 
zurückzuführen? 

Nach Angaben des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften hatten 1972 die Ausgaben 
für Nahrungsmittel und Getränke an den gesamten 
Ausgaben für den privaten Verbrauch in den volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen folgenden Anteil 
in %. 

Bundesrepublik Deutschland 21 

Frankreich 26 

Italien 36 

Niederlande 24 

Belgien 25 

Luxemburg 28 

Großbritannien 27 

Irland 39 

Dänemark 25 

EG (9) 26 
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Die Unterschiede in den Prozentanteilen ergeben 
sich einmal aus den Verbrauchsgewohnheiten in den 
einzelnen Ländern, in denen Art und Umfang der 
Verpflegung eine unterschiedliche Bedeutung beige-
messen wird. 

Zum anderen zeigt sich auch hier wieder die Er-
fahrung, daß mit zunehmendem Einkommen der An-
teil der Ausgaben für Nahrungsmittel an den Ge-
samtausgaben sinkt. So liegt in der Bundesrepublik 
Deutschland, dem Land, das in der EG mit das 
höchste Volkseinkommen pro Kopf hat, auch der 
Anteil der Nahrungsmittelausgaben an den gesam-
ten Lebenshaltungsausgaben am niedrigsten. Umge-
kehrt ist es in Irland und Italien, die beide die 
niedrigsten Einkommen pro Kopf der Bevölkerung 
in der EG erzielen. Frankreich, Belgien und die Nie-
derlande bewegen sich im Pro-Kopf-Einkommen und 
in den Nahrungsmittelanteilen an den Verbrauchs-
ausgaben auf etwa gleicher Höhe. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Gölter (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 25) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichekit, die deutsche Wein-
wirtschaft im Herbst 1974 durch Erntebergungskredite zu unter-
stützen? 

Zur Erleichterung der Erntefinanzierung stehen —
wie in den vergangenen Jahren — die von der Deut-
schen Bundesbank bereitgestellten Zusatz-Rediskont-
kontingente zur Verfügung. Diese wurden, nicht zu-
letzt auf meine intensiven Bemühungen hin, erst-
mals für 1974 auf einen Betrag von rund 305 Millio-
nen DM aufgestockt. 

In welchem Umfang die deutsche Weinwirtschaft 
an diesen Kontingenten teilnimmt, entzieht sich mei-
ner Kenntnis, da die Aufteilung von der Bundesbank 
vorgenommen wird. Die Bereitstellung höherer Zu-
satzkontingente oder anderer Kredithilfen hat die 
Bundesbank unter Hinweis auf die geld- und wäh-
rungspolitische Absicherung der Stabilitätspolitik 
entschieden abgelehnt. 

Ich sehe daher keine Möglichkeit, die deutsche 
Weinwirtschaft neben den angesprochenen Redis-
kontkontingenten durch Erntebergungskredite zu 
unterstützen. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 26) : 

Auf welche Weise gedenkt die Bundesregierung sicherzu-
stellen, daß bei den Schutzmaßnahmen der EG bei Einfuhren 
von Obst- und Gemüsekonserven aus Drittländern auch Erzeug-
nisse eingeschlossen werden, die für die deutschen Erzeuger von 
Bedeutung sind? 

Die gemeinsame Marktorganisation für Verarbei-
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse ist durch 
die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1427 
des Rates vom 2. Juli 1971 mit einer Schutzklausel 
ausgestattet worden. In Anwendung dieser Bestim-
mungen können Schutzmaßnahmen für alle Ver-
arbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse ge-
troffen werden. 

Die Bundesregierung wird Schutzmaßnahmen bei 
der Kommission beantragen, wenn die Vorausset-
zungen der o. g. Regelung bei Erzeugnissen vorlie-
gen, die von Bedeutung für die deutschen Erzeuger 
sind. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Müller (Nordenham) 
(SPD) (Drucksache 7/2550 Frage B 27): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, allgemein verbindliche 
Höchstgehalte an Schwermetall in Futtermitteln für Tiere durch 
Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien festzusetzen, und wenn 
ja, in welcher Form soll dies geschehen, wie weit ist der Stand 
der Beratung, und wann kann mit dem Inkrafttreten solcher 
Bestimmungen gerechnet werden? 

Die Bundesregierung ist nach den Bestimmungen 
der Richtlinie des Rates vom 17. Dezember 1973 
über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in Futter-
mitteln (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten Nr. L 38 vom 11. Februar 1974) verpflichtet, mit 
Wirkung vom 1. Januar 1976 Höchstgehalte an be-
stimmten Schwermetallen in allen Futtermitteln 
festzusetzen. Die Festsetzung wird durch Rechts-
verordnungen erfolgen. Diese Bestimmungen werden 
nach dem Inkrafttreten des neuen Futtermittelgeset-
zes, mit dem im kommenden Jahr gerechnet wird, 
erlassen werden. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Köster (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 28 und 29) : 

Ist die Bundesregierung auch der Meinung, daß die seit 1963 
unveränderte Zulage für Besatzungen strahlgetriebener Flug-
zeuge erhöht werden muß, weil u. a. die Verschärfung der 
Streßsituation der Besatzungen und die wirtschaftliche Entwick-
lung eine Anpassung der Aufwandsentschädigung erfordern? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, den Flugzeugführern strahl-
getriebener Flugzeuge in der Laufbahn „BO-40", die trotz Er-
füllung laufbahnrechtlicher Voraussetzungen auf Grund des so-
genannten „Hauptmann-Staues" nicht zum Major befördert wer-
den können, die Besoldung nach A 12 zu ermöglichen? 

Zu Frage B 28: 

Nach dem Beschluß des Verteidigungsausschusses 
des Deutschen Bundestages vom 14. Oktober 1971 
sollte die Fliegerzulage auf möglichst wenige Zu-
lagegruppen reduziert werden. Demgemäß wurde 
unter Berücksichtigung flugmedizinischer Untersu- 
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chungen, die eine weitgehend gleich große fliege-
rische Belastung der ständigen Besatzungsangehöri-
gen in Strahlflugzeugen und in sonstigen Flugzeu-
gen ergaben, für Luftfahrzeugbesatzungsangehörige 
eine einheitliche Fliegerzulage (steuerfreie Auf-
wandsentschädigung) von monatlich 190 DM fest-
gesetzt. Besatzungsangehörige von Strahlflugzeugen 
(im wesentlichen Strahlflugzeuge der Flugbereit-
schaft BMVg, z. B. Boeing 707), denen vorher eine 
Fliegerzulage von monatlich 210 DM zustand, erhal-
ten diese weiter. 

Eine Erhöhung der Fliegerzulage nur für Besat-
zungsangehörige von Strahlflugzeugen wäre im Hin-
blick auf die vergleichbare fliegerische Belastung 
der Besatzungsangehörigen sonstiger Flugzeuge 
nicht zu rechtfertigen. 

Eine Anhebung der Fliegerzulage im Hinblick auf 
die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht möglich. Es 
handelt sich hier um ein Problem, das nicht nur die 
Fliegerzulage, sondern alle anderen Zulagen in 
gleicher Weise betrifft. 

Im übrigen ist auch zu berücksichtigen, daß stän-
dige Besatzungsangehörige von Strahlflugzeugen 
seit dem 1. Mai 1971 eine nach 5jähriger entspre-
chender Verwendung ruhegehaltsfähige Stellenzu-
lage von monatlich 125 DM erhalten. 

Auch künftig wird eine angemessene Regelung 
der Zulagen für das fliegende Personal der Bundes-
wehr angestrebt werden. 

Zu Frage B 29: 

Hauptleute in der Laufbahn der Offiziere des 
Truppendienstes können in Planstellen der Besol-
dungsgruppe A 12 eingewiesen werden, wenn sie 
einen herausgehobenen Dienstposten innehaben 
und ihre Laufzeit im Dienstgrad mindestens sieben 
Jahre beträgt. Entsprechend den zur Verfügung ste-
henden Planstellen erfolgt die Einweisung dieser 
Hauptleute nach einer Reihenfolge, die, ausgehend 
von der Leistung, die Dauer der Verwendung auf 
herausgehobenen Dienstposten, die Laufzeit im 
Dienstgrad und das Lebensalter berücksichtigt. Diese 
Richtlinien gelten für die Einweisung aller Offiziere 
in der Laufbahn des Truppendienstes, also auch für 
Strahlflugzeugführeroffiziere BO 40. 

Eine besondere Regelung für die Einweisung von 
Strahlflugzeugführeroffizieren BO 40 in Planstellen 
der Besoldungsgruppe A 12 ist nicht beabsichtigt. 
Eine Sonderregelung für diesen Personenkreis wür-
de auch zu Ungerechtigkeiten gegenüber anderen 
Offizieren des Truppendienstes führen, die eben

-

falls mehrere Jahre bis zur Beförderung zum Major 
warten müssen, selbst wenn sie auf herausgehobe-
nen Dienstposten eingesetzt sind. 

Die in den Einweisungsrichtlinien geforderten sie-
ben Jahre Laufzeit im Dienstgrad Hauptmann sind 
so bemessen, daß alle Hauptleute, die die Voraus-
setzungen für einen Aufstieg in die Dienstgrad-
gruppe der Stabsoffiziere nicht mitbringen, nach an-
gemessener Zeit in eine höhere Besoldungsgruppe 
aufsteigen können. 

Dies gilt uneingeschränkt auch für Offiziere des 
Truppendienstes in Verwendungen als Strahlflug-
zeugführeroffizier BO 40. Regelmäßig werden je-
doch diese Offiziere bei Erreichen der für sie fest-
gesetzten besonderen Altersgrenze den Dienstgrad 
Major erreicht haben. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 30 und 31): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die bisherige Praxis, 
Wehrpflichtige oder Ersatzdienstpflichtige bei der Ausbildung 
nor dann zurückzustellen, wenn z. B. beim Studium ein Drittel 
der vorgesehenen Ausbildungszeit zurückgelegt worden ist, zu 
Härten z. B. bei solchen Betroffenen führen, die an der Tech-
nischen Universität München studieren, erst das 2. Semester 
absolvieren konnten und so bei nunmehriger Verweigerung 
weiterer Rückstellung die bisherigen angefangenen Semester 
praktisch als verloren gelten? 

Ist die Bundesregierung bereit, diese Praxis zu überprüfen 
mit dem Ziel, daß Werhrpflichtige oder Ersatzdienstpflichtige in 
solchen Fällen bis zum Vordiplom zurückgestellt werden, wenn 
diese sich verpflichten, daß sie nach Ablegung des Vordiploms 
auf weitere Rückstellung verzichten und anschließend die Wehr-
pflicht bzw. den Ersatzdienst ableisten? 

Die Bundesregierung sieht keine besondere Härte 
darin, daß an der Technischen Universität München 
studierende Wehrpflichtige noch nach der Absolvie-
rung von 2 Semestern zum Grundwehrdienst einbe-
rufen werden. Denn nach den Vorschriften des 
Wehrpflichtgesetzes (WPflG) kann ein im Studium 
stehender Wehrpflichtiger nur dann auf seinen An-
trag vom Wehrdienst zurückgestellt werden, wenn 
seine Einberufung einen bereits weitgehend geför-
derten Ausbildungsabschnitt unterbrechen würde. 
Eine solche Förderung ist erst dann gegeben, wenn 
von der erforderlichen Ausbildungszeit mindestens 
ein Drittel erreicht ist. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist dabei das Stu-
dium als ein Ausbildungsabschnitt zu bewerten, 
selbst wenn es im einzelnen nach Grund- und Haupt-
studium untergliedert ist. Auch liegt danach eine 
besondere Härte im Sinne der Zurückstellungsvor-
schriften dann nicht vor, wenn ein Student durch die 
Einberufung nach 2 Semestern an der Ablegung 
einer Vorprüfung gehindert wird. Ein Student, der 
zur Erfüllung seines Wehrdienstes sein Studium 
unterbrechen muß, ist dadurch nämlich nicht schlech-
ter gestellt als der Student einer anderen, nicht un-
tergliederten Fachrichtung. Es muß in beiden Fällen 
vom Wehrpflichtigen in Kauf genommen werden, 
daß er für den Lehrstoff, den er sich bereits vor 
seinem Wehrdienst angeeignet hat, die Prüfung erst 
nach seinem Wehrdienst ablegt. 

Der Bundesregierung ist es deshalb mit Rücksicht 
auf die Rechtslage und auch im Interesse der Gleich-
behandlung aller Wehrpflichtigen nicht möglich, für 
Studenten der Technischen Universität München eine 
Sonderregelung einzuführen, die deren Zurückstel-
lung bis zum Vordiplom unabhängig davon ermög-
licht, ob der Ausbildungsabschnitt weitgehend geför-
dert ist. Sie sieht hierzu aber keinen Anlaß, weil die 
Masse der Wehrpflichtigen bereits nach dem Er- 
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werb der Hochschul- oder Fachhochschulreife — also 
vor Beginn des beabsichtigten Studiums — zu Juli 
eines jeden Jahres einberufen wird. Einberufungen 
erst nach Studienbeginn sind deshalb die Ausnahme 
und vielfach von den Wehrpflichtigen selbst verur-
sacht worden. Insoweit nehme ich auf die Antwort 
vom 16. 8. 1973 zu der Frage des Herrn Kollegen 
Pfeffermann (BT-Drucksache 7/952) Bezug, in der 
ausführlich zur Einberufung von Studenten Stellung 
genommen wurde. Bei Zivildienstpflichtigen wird 
nach den gleichen Grundsätzen verfahren. 

Anlage 31 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Geldner (FDP) (Drucksache 
7/2550 Frage B 32) : 

Hat die Bundesregierung schon einen Überblick oder Berech-
nungen darüber, wie sich die neue Kindergeldregelung vom 
1. Januar 1975 an in etwa auf die landwirtschaftlichen Ein-
kommen auswirken wird, und welche generelle Einkommens-
verbesserung bei der Gesamtbevölkerung dürfte von dieser Neu-
regelung zu erwarten sein? 

Durch die zum 1. Januar 1975 wirksam werdende 
Vereinheitlichung und einkommensunabhängige Ge-
staltung des Familienlastenausgleichs erhöht sich der 
jährliche Aufwand des Staates für den Familien-
lastenausgleich um über 4 Mrd. DM. Der Mehrauf-
wand kommt vor allem den Beziehern niedriger und 
mittlerer Einkommen zugute. Denn sie nehmen am 
derzeitigen steuerlichen Familienlastenausgleich — 
an der Einkommensteuerermäßigung, die in Form 
von Kinderfreibeträgen gewährt wird, also einkom-
mensabhängig ist — gar nicht oder nur begrenzt teil. 
Dies gilt weithin auch für die Landwirte. Infolge der 
für sie geltenden allgemeinen, also nicht den Fami-
lienlastenausgleich unmittelbar betreffenden Steuer-
vorschriften kann sich der derzeitige steuerliche 
Familienlastenausgleich für sie weithin nur sehr be-
grenzt auswirken. Demgemäß kommt ihnen die Ver-
einheitlichung und einkommensunabhängige Gestal-
tung des Familienlastenausgleichs — das neue Kin-
dergeld — besonders stark zugute. Darauf hat auch 
Herr Bundesfinanzminister Apel bei der Einbringung 
des Haushaltsgesetzes 1975 hingewiesen. Beispiel-
hafte Einzelberechnungen des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hierzu 
liegen vor. Berechnungen über die Auswirkungen 
der Reform des Familienlastenausgleichs auf die 
Landwirtschaft insgesamt sind gegenwärtig noch 
nicht möglich. 

Anlage 32 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Müller (Nordenham) (SPD) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 33) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, allgemein verbindliche 
Höchstgehalte an Schwermetallen in Lebensmitteln durch Ge-
setze, Verordnungen oder Richtlinien festzusetzen, und wenn 
ja, in welcher Form soll dies geschehen, wie weit ist der Stand 
der Beratung, und wann kann mit dem Inkrafttreten solcher 
Bestimmungen gerechnet werden? 

Die Bundesregierung beabsichtigt, seit sie sich im 
Rahmen ihres Umweltprogramms intensiver mit Art, 
Ursache und Ausmaß der Kontamination von Lebens-
mitteln durch chemische Stoffe, die über die Umwelt 
in menschliche Nahrung gelangen können, befaßt, 
Höchstmengen für Schwermetalle in und auf Lebens-
mitteln festzusetzen. Die Höchstmengen-Festsetzun-
gen sollen in Form von Rechtsverordnungen erfol-
gen. 

Da aufgrund der Befunde der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung besonders häufig bei Fischen mit 
überhöhten Werten an Quecksilber gerechnet wer-
den muß, hat das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit als erste der geplanten 
Maßnahmen für einen gewissen abgeschlossenen 
Teilbereich die Rechtsverordnung über zulässige 
Höchstmengen an Quecksilber in Fischen, Krusten-, 
Schalen- und Weichtieren (Quecksilberverordnung, 
Fische) vorbereitet. Der Verordnungsentwurf soll im 
Laufe des nächsten Vierteljahres dem Bundesrat zu-
geleitet werden. Die entsprechenden Vorschriften 
sollen dem Entwurf gemäß sechs Monate nach Er-
laß der Verordnung in Kraft treten. 

Eine weitere Rechtsvorschrift wird über Höchst-
mengen an den Schwermetallen Blei, Cadium und 
Quecksilber und dem Halbmetall Arsen bei einer 
Reihe anderer Lebensmittel vorbereitet. Die vor dem 
Erlaß dieser Rechtsverordnung erforderliche Klärung 
einiger noch offener Fragen wird allerdings noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Um die Frist bis zum Erlaß der vorgesehenen Ver-
ordnung zu überbrücken, werden im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und den obersten Landesgesund-
heits- und -veterinärbehörden die Werte an Arsen, 
Blei, Cadium und Quecksilber, die nach dem derzei-
tigen Wissensstand als vertretbare obere Grenze 
für eine Reihe von Lebensmitteln bzw. Lebensmittel-
gruppen angesehen werden können, den Ländern in 
Kürze bekanntgegeben. Diese Richtwerte sollen der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung Orientierungs-
hilfe für die Beurteilung kontaminierter Lebens-
mittel geben. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 34 und 35) : 

Sind der Bundesregierung Ergebnisse amerikanischer For-
schungen bekannt, nach denen Autofahrer, die stark rauchen, 
unaufmerksamer seien als Nichtraucher und deswegen doppelt 
so viel Unfälle hätten wie Nichtraucher, und liegen bei uns ver-
gleichbare Forschungsergebnisse vor? 

Welche Folgerungen wären gegebenenfalls nach Meinung der 
Bundesregierung aus solchen Forschungsergebnissen zu ziehen? 
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Zu Frage B 34: 

Amerikanische Forschungsergebnisse in dieser 
Richtung sind mir nicht bekannt. Der Bundesver-
kehrsminister wird mit den zuständigen amerikani-
schen Stellen Kontakt aufnehmen, um festzustellen, 
ob und gegebenenfalls welche Forschungsergebnisse 
vorliegen. 

Eigene Forschungsergebnisse liegen nicht vor. 
Der Bundesminister für Verkehr hat jedoch für das 
Jahr 1975 zum Unfallforschungsprogramm der Bun-
desanstalt für Straßenwesen vorgeschlagen, die 
Frage der Verkehrsgefährdung durch Rauchen am 
Steuer zu untersuchen. 

Zu Frage B 35: 

Folgerungen können erst erwogen werden, wenn 
entsprechende Ergebnisse vorliegen. 

Schon jetzt muß aber darauf hingewiesen werden, 
daß — unterstellt, das Rauchen am Steuer lenke 
den Fahrer ab und könne sich deshalb verkehrsge-
fährdend auswirken — dem Kraftfahrer auch eine 
Anzahl anderer Verhaltensweisen verboten werden 
müßte (Unterhaltung mit Insassen, Abhören einer 
spannenden Radiosendung, Essen während der 
Fahrt usw.). Ein wie auch immer ausgestalteter Ver-
botskatalog wäre letztlich doch unvollständig. Das 
generelle Gebot, sich stets so zu verhalten, daß 
andere nicht geschädigt oder gefährdet werden (§ 1 
Abs. 2 StVO), sollte eigentlich ausreichen. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schachtschabel (SPD) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 36 und 37) : 

Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zur Einfüh-
rung von Wechselkennzeichen an Kraftfahrzeugen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, erwerbs-
unfähige Frührentner bei der Benutzung der Deutschen Bundes-
bahn in die sogenannte „Seniorenklasse" mit einzubeziehen? 

Zu Frage B 36: 

Die Einführung sogenannter Wechselkennzeichen 
wurde schon in der Vergangenheit mehrmals gefor-
dert. Sie war auch bereits Gegenstand von Anfragen 
in der Fragestunde des Deutschen Bundestages. Bis-
her wurde jedoch die Zulassung solcher Kennzei-
chen abgelehnt. Die Gründe hierfür sind im wesent-
lich folgende: 

1. Ohne Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
würde die Einführung von Wechselkennzeichen 
im Verkehrsrecht keine Ermäßigung der Kraft-
fahrzeugsteuer zur Folge haben, weil nicht die 
Zuteilung des Kennzeichens, sondern das Halten 
des Fahrzeugs versteuert wird. 

2. Falls jedoch die Benutzer von Wechselkennzei-
chen von der Kraftfahrzeugsteuer für ein oder 

mehrere Fahrzeuge befreit werden, würden die 
Einnahmen aus der Kraftfahrzeugverkehr gerin-
ger werden, während sich die Inanspruchnahme 
der Straßen kaum mindern würde. Eine Reihe 
von Haltern, die heute bereits über zwei oder 
mehr Wagen verfügen, würde künftig nur noch 
für ein Fahrzeug die Kraftfahrzeugsteuer entrich-
ten, während — gerade wegen der Möglichkeit 
der Verwendung von Wechselkennzeichen — die 
Fahrleistungen dieser Wagen insgesamt nicht 
nennenswert geringer werden. 

3. Es besteht die Gefahr, daß die auswechselbaren 
Kennzeichen unberechtigt verwendet werden, 
z. B. an solchen Fahrzeugen, für die sie nicht 
vorgesehen sind und für die dann der erforder-
liche Versicherungsschutz nicht vorhanden ist. 

4. Die Vergünstigung würde in erster Linie den-
jenigen zugutekommen, die sich schon jetzt meh-
rere Fahrzeuge leisten können. 

5. Es erscheint zudem zweifelhaft, ob die Einfüh-
rung von Wechselkennzeichen zu nennenswer-
ten — von der Automobilindustrie erhofften — 
Absatzsteigerungen auf dem Automobilmarkt 
führt. Die ersparte Kraftfahrzeugsteuer, etwa des 
kleineren Zweitwagens, dürfte im Verhältnis zu 
den Gesamtkosten der verwendeten Kraftfahr-
zeuge nicht sehr ins Gewicht fallen. Die Kraft-
fahrzeugsteuer macht überschlägig weniger als 
5 % der jährlichen Gesamtkosten eines Pkw aus. 

Ich werde aber Ihre Anfrage zum Anlaß nehmen, 
erneut diese Frage mit den beteiligten Ressorts und 
den Ländern zu erörtern. 

Zu Frage B 37: 

Die Sonderangebote für Senioren werden von der 
Deutschen Bundesbahn selbständig durchgeführt. 
Ihre Ausgestaltung erfolgt ausschließlich nach kauf-
männischen Erwägungen. Der Bundesminister für 
Verkehr kann und will in dieser Hinsicht keinen 
Einfluß auf die Deutsche Bundesbahn ausüben. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 7/2550 Frage B 38) : 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, bei der Umrüstung 
von vorhandenem Fluggerät auf leisere Triebwerke zur Minde- 
rung des Fluglärms dadurch einen Anreiz zu geben, daß huh-
zeitig umrüstenden Fluggesellschaften Vorzugsstellungen (z. B. 
im Rahmen der Nachtflugbeschränkungen u. a.) eingeräumt wer-
den? 

Die Bundesregierung hat frühzeitig erkannt, daß 
bei den Bemühungen zur Verminderung des Flug-
lärms Maßnahmen gegen den Fluglärm an der 
Quelle d. h. in bezug auf die Geräuschdämpfung am 
Triebwerk, Priorität haben müssen. Sie sieht daher 
die Verwendung von leisem, den Anforderungen des 
Anhangs 16 des ICAO-Abkommens entsprechendem 
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Fluggerät, bzw. die Umrüstung von Luftfahrzeugen 
mit lauten Triebwerken im Wege von sog. retrofit-
Programmen als vordringlich an. Da in beiden Fäl-
len die Lärmminderung an der Quelle einen er-
heblichen Kostenfaktor für die Beschaffungspolitik 
der Luftfahrtunternehmen darstellt, hat die Bundes-
regierung versucht, Anreize für das Beschaffen 
leisen Gerätes und für schnelles Umrüsten vorhan-
dener Luftfahrzeuge dadurch zu schaffen, daß sie 
in einem Erlaß vom 21. März 1972 an die Luftfahrt-
behörden der Länder (= betreffend Nachtflugbe-
schränkungen auf Verkehrsflughäfen) ausdrücklich 
Ausnahmen zugunsten von Luftfahrzeugen, die die 
Lärmwerte des Anhangs 16 zum ICAO-Abkommen 
erfüllen, zugelassen hat. 

Weil  die Bundesregierung der Auffassung ist, daß 
ein zwingender Anreiz zu einer auf die Anschaffung 
leiserer, bzw. die Umrüstung vorhandener Flugzeuge 
gerichteten Beschaffungspolitik der Luftfahrtunter-
nehmen nur in einer weitgehenden Freistellung ge-
räuscharmer Flugzeuge vom Nachtbetriebsverbot 
liegen kann, hat sie in einem weiteren Erlaß vom 
29. März 1973 den Luftfahrtbehörden der Länder 
eine generelle Freistellung unter Anpassung an die 
jeweils vorliegenden, örtlichen Verhältnisse emp-
fohlen. Die Bundesregierung hält diesen Weg für 
eine geeignete Möglichkeit, frühzeitig umrüstenden 
Fluggesellschaften eine Vorzugstellung einzuräu-
men. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) (CDU/

-

CSU) (Drucksache 7/2550 Frage B 39) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß dem Bau einer Nord-
land-Autobahn von Lübeck über Lüneburg bis Wolfsburg für die 
wirtschaftliche Entwicklung des schleswig-holsteinischen und 
niedersächsischen Zonenrandgebiets größte Bedeutung beikommt, 
und wann gedenkt die Bundesregierung, diese Nordland-Auto-
bahn in den Bedarfsplan zum Gesetz über den Ausbau der Bun-
desfernstraßen aufzunehmen? 

In dem Bedarfsplan für den Ausbau der Bundes-
fernstraßen ist ein 4spuriger Ausbau der Bundes-
straßen 404/4 in diesem Bereich vorgesehen. Ob an-
stelle eines 4spurigen Ausbaues der B 404 im Be-
reich Bad Oldesloe—Lüneburg eine Netzergänzung 
zwischen Lübeck und Luneburg in den Bedarfsplan 
aufgenommen wird, bleibt der Überprüfung des Be-
darfsplanes vorbehalten. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 40 und 41): 

Wann wird mit dem Neubau der Umgehungsstraße im Ver

-

lauf der Bundesstraße 9 im Ortsteil Hüls der Stadt Kempen be-
gonnen werden, und wie lange wird die voraussichtliche Bauzeit 
betragen? 

Wer wäre dafür verantwortlich, wenn mit dem dringend not-
wendigen Ausbau der Umgehungsstraße der B 9 an dieser Stelle 
bei den bekannten katastrophalen und stets Menschenleben ge-
fährdenden Engpässen nicht im Herbst 1974 begonnen werden 
könnte? 

Die zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Hüls im 
Zuge der B 9 geplante Umgehungsstraße wird in der 
Baulast des Kreises Kempen—Krefeld gebaut. Nach 
Mitteilung des Landes Nordrhein-Westfalen soll 
diese Maßnahme antragsgemäß mit Bundesfinanz-
hilfen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz gefördert werden. Bereits für 1974 ist ein 
Anlaufbetrag vorgesehen. 

Es ist nunmehr Aufgabe des Baulastträgers, das 
Vorhaben baureif vorzubereiten und durchzuführen. 
Voraussichtlich soll noch in diesem Jahr mit den 
Bauarbeiten begonnen werden. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 7/2550 Frage B 42) : 

Welche besonderen Ausbildungsvorschriften im Bereich der 
Binnenschiffahrt sind für die Führer von Schiffen mit gefähr-
lichen Ladegütern nach AD  N R vorgesehen? 

Besondere Ausbildungsvorschriften für die Führer 
von Schiffen, mit denen gefährliche Güter im Sinne 
des ADNR befördert werden, gibt es bisher nicht. 

Im Zuge der Revision der Verordnung über die 
Erteilung von Rheinschifferpatenten ist vorgesehen, 
daß Bewerber um das Rheinschifferpatent in Zu-
kunft ausreichende Kenntnisse aller für die Schiff-
fahrt auf dem Rhein geltenden Verordnungen und 
damit auch der Vorschriften über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf dem Rhein — ADNR — be-
sitzen müssen. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Peter (SPD) (Drucksache 
7/2550 Frage B 43) : 

Trifft es zu, daß die Deutsche Bundesbahn langfristig beab-
sichtigt, die Bundesbahndirektion Saarbrücken aufzulösen, und 
ist die Bundesregierung gegebenenfalls gewillt, die Deutsche 
Bundesbahn zu veranlassen, eine solche Absicht nicht weiter zu 
verfolgen? 

Dem Bundesminister für Verkehr liegt kein An-
trag des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn zur 
Auflösung der Bundesbahndirektion Saarbrücken 
vor. 
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Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 44 und 45) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Auflösung 
der im Bereich der strukturschwachen Region Westmittelfrankens 
liegenden Stückgutbahnhöfe Dinkelsbühl, Treuchtlingen, Wasser-
trüdingen, Bad Windsheim, Gunzenhausen, Heilsbronn und Ro-
thenburg ob der Tauber zu schwerwiegenden Nachteilen für 
diese Region führen würde, und wie ließe sich eine solche Be-
nachteiligung im Verhältnis zu den Ballungszentren recht-
fertigen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sich die Frachtkosten für 
die nicht am Ort von Stückgutbahnhöfen gelegenen Gerwerbe-
betriebe ganz wesentlich erhöhen, wenn der Stückgutverkehr 
nicht über einen nahegelegenen Bahnhof abgewickelt werden 
kann, und daß die im Bereich Westmittelfrankens z. T. bereits 
überlasteten Straßen und Bundesstraßen nicht in der Lage sind, 
den bei Auflösung der Stückgutbahnhöfe dann zu erwartenden 
Lastkraftwagenverkehr zu bewältigen? 

Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn be-
trägt die Kostenunterdeckung im Kleingutverkehr 
jährlich mehr als 1 Mrd. DM (1974 voraussichtlich 
1 213 Millionen DM). Sie muß vom Bund und damit 
schließlich vom Steuerzahler abgedeckt werden. 
Jede beförderte Tonne Kleingut wird also heute be-
reits mit mehr als 200,— DM subventioniert. 

Angesichts der zunehmenden Belastungen für den 
Bundeshaushalt hat die Bundesregierung bereits vor 
einem Jahr den Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn aufgefordert, alle Möglichkeiten auszuschöp-
fen, das Wirtschaftsergebnis des Kleingutverkehrs 
durch Konzentration zu verbessern und ihn nach 
eigenwirtschaftlichen Grundsätzen zu betreiben. Der 
Vorstand der Deutschen Bundesbahn ist zur Zeit 
dabei, dauerhafte Lösungsvorschläge zu entwickeln. 
Auf der Grundlage dieser Vorschläge können end-
gültige Entscheidungen gefällt werden. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 46 und 47): 

Welche Pläne hat die Bundesregierung hinsichtlich der Bundes-
bahnstrecke Dillenburg—Wallau? 

Welche Maßnahmen sind seitens der Deutschen Bundesbahn 
und der Deutschen Bundespost geplant, um eine bessere Ver-
bindung zwischen den Gemeinden Bischoffen, Niederweidbach und 
Oberweidbach (ehemaliger Kreis Biedenkopf) mit der neuen 
Kreisstadt Wetzlar zu erreichen? 

Zu Frage B 46: 

Die Deutsche Bundesbahn (DB) hat sich zum Ziel 
gesetzt, ihr Leistungsangebot den Erfordernissen 
des Verkehrsmarktes anzupassen. Dazu gehört 
auch die Überprüfung der Strecken, deren Ver-
kehrsaufkommen schwach ist. Im Rahmen dieser 
Untersuchungen wird von der Deutschen Bundes-
bahn die dauernde Einstellung des Gesamtbetriebes 
der Teilstrecke Dillenburg–Gönnern und die dau-
ernde Einstellung des Reisezugbetriebes der Teil-
strecke Gönnern–Wallau geprüft. Ob die Verlage

-

rung des Verkehrs von der Schiene auf die Straße 
zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt, wird sich 
erst nach Abschluß der Untersuchung ergeben. Erst 
dann wird vom Vorstand der DB entschieden, ob 
ein Stillegungsverfahren nach Bundesbahngesetz 
eingeleitet werden wird. Der Bundesminister für 
Verkehr kann erst nach Vorlage des Stillegungs-
antrages mit prüffähigen Unterlagen eine Aussage 
treffen. 

Zu Frage B 47: 

Die Omnibus-Verkehrsgemeinschaft Bahn/Post 
hat der Gemeinde Bischoffen angeboten, die Ver-
kehrsverbindungen von Bischoffen und den einge-
meindeten Ortsteilen Niederweidbach und Ober-
weidbach nach Wetzlar durch Fahrplanerweiterun-
gen im Rahmen der Linien Wetzlar–Frankenbach 
und Wetzlar–Altenkirchen zu verbessern. Da das 
voraussichtlich geringere Verkehrsaufkommen je-
doch keinen wirtschaftlichen Buseinsatz erwarten 
läßt, hat die Omnibus-Verkehrsgemeinschaft Bahn/

-

Post diese Verkehrserweiterung davon abhängig 
gemacht, daß sich die Gemeinde Bischoffen oder der 
Kreis Wetzlar am Risiko beteiligen. Die Stellung-
nahmen der Gemeinde Bischoffen und des Kreises 
Wetzlar stehen noch aus. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Zebisch (SPD) (Drucksache 
7/2550 Frage B 48) : 

Nach welchem Zeitplan soll der Bau der B 15 (neu) Weiden—
Hof durchgeführt werden, und welche Möglichkeiten sieht die 
Bundesregierung zur Stabilisierung der Beschäftigung auf dem 
Bausektor, die Baumaßnahmen beschleunigt in Angriff zu neh-
men und durchzuführen? 

Der Ausbau der B 15 zwischen Weiden und Hof 
ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen — mit 
Ausnahme der bereits fertiggestellten Ortsumge-
hung Selb und der geplanten Ortsumgehung 
Rehau — erst in 2. bzw. 3. Dringlichkeitsstufe vor-
gesehen. 

Für einen beschleunigten Baubeginn käme daher 
nur die Ortsumgehung Rehau in Frage. Hierfür 
fehlen jedoch zur Zeit die planerischen und recht-
lichen Voraussetzungen. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/

-

CSU) (Drucksache 7/2550 Frage B 49) : 
Da sich nach der Stillegung der Strecke Waldkappel/Malsfeld 

die Fahrpreise der Deutschen Bundesbahn durch die Verlage-
rung des Verkehrs von der Schiene auf die Straße für die 
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Bundesbahnkunden erheblich verteuert haben (von Melsungen 
nach Spangenberg erhöhten sich die Kosten einer Monatskarte 
von 39 DM auf 45 DM, von Adelshausen nach Spangenberg von 
25 DM auf 35 DM), frage ich die Bundesregierung, wie sie eine 
derartige finanzielle Mehrbelastung der Bürger, die ohnehin 
auf Grund der Stillegung der Bahnstrecke genügend Schwierig-
keiten in Kauf nehmen müssen, beurteilt und ob sie Möglich-
keiten sieht, die Fahrpreise auf den alten Stand zu reduzieren? 

Infolge des Fahrgastrückganges mußte der Per-
sonenverkehr zwischen Waldkappel–Malsfeld von 
der Schiene auf die Straße verlagert werden. Die 
Bahnbusse fahren die Orte unmittelbar an. Es be-
stehen heute 17 Bushaltestellen gegenüber 11 frühe-
ren Zughalten. Außerdem braucht in Maisfeld in 
Richtung Melsungen nicht mehr umgestiegen sowie 
in Spangenberg zum abseits gelegenen Bahnhof kein 
Fußweg mehr zurückgelegt werden. 

Die kundennähere Verkehrsbedienung hat in den 
angesprochenen Verbindungen allerdings zu größe-
ren Entfernungen und damit zu höheren Fahrpreisen 
geführt. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Straßmeir (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Frage B 50) : 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Faktor „richtiger 
Reifenluftdruck" für die Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen 
ein? 

Reifen sind Verschleißteile, für deren verkehrs-
sicheren Betriebszustand der Fahrzeughalter ver-
antwortlich ist. Gesetzliche Vorschriften für die Ein-
haltung des Reifenluftdrucks bestehen nicht und er-
scheinen auch nicht notwendig. 

Der Kraftfahrzeug-Betriebsanleitung kann ent-
nommen werden, mit welchem Reifenluftdruck das 
Fahrzeug jeweils zu fahren ist. Kleine Druckabwei-
chungen führen nur zu einer Erhöhung des Reifen-
verschleißes, nicht aber zu einer Beeinträchtigung 
der Verkehrssicherheit. Wegen des höheren Reifen-
verschleißes ist zu erwarten, daß der Kraftfahrzeug

-

Halter auf die Einhaltung der vorgegebenen Reifen

-

druckwerte selbst bedacht ist. - 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Flämig (SPD) (Drucksache 
7/2550 Frage B 51) : 

Wann ist damit zu rechnen, daß die bisher getrennten Fern-
sprech-Ortsnetze der früheren Gemeinden Ravolzhausen und 
Rüdigheim (Landkreis Hanau) zum einheitlichen Ortsnetz der 
Gemeinde Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) vereinigt werden? 

Es ist nicht beabsichtigt, die Fernsprechortsnetze 
Erlensee und Hammersbach, denen die früheren Ge-
meinden Ravolzhausen und Rüdigheim zugeordnet 
sind, zu einem einheitlichen Ortsnetz zu vereinigen. 

Die Leitungen des Fernsprechnetzes sind fest in 
der Erde verlegt und auf bestimmte Zentralpunkte 
— Vermittlungsstellen — ausgerichtet. Wollte man 
das bestehende Kabelnetz allen veränderten Ge-
bietsgrenzen anpassen, so wären unübersehbare In-
vestitionsanstrengungen erforderlich, die sich 
zwangsläufig auch in der Höhe der Fernsprechge-
bühren niederschlagen müßten. 

Mit der am 1. Juli 1971 in Kraft getretenen Fern-
meldeordnung ist jedoch gleichzeitig die Einführung 
eines neuen großraumorientierten Gesprächstarifs 
— Nahverkehrstarif — angeordnet worden. Mit die-
sem „Nandienst" werden die Tarifgrenzen von den 
Ortsnetzen gelöst. Die Bereiche, in denen die „Nah-
gebühr" (z. Z. Ortsgebühr) gilt, werden hierdurch 
von derzeit 70 qkm auf künftig ca. 2 000 qkm erwei-
tert. Der Nahgebührenbereich wird sich auf alle 
umliegenden bis zu 25 km entfernten Ortsnetze er-
strecken. Jedes einzelne Ortsnetz ist Zentrum eines 
solchen Nahgebührenbereichs, so daß im Durch-
schnitt von ihm aus 30 andere Ortsnetze zur Nahge-
sprächsgebühr erreicht werden können. 

Die Umstellung auf den neuen Tarif kann aller-
dings wegen der umfangreichen technischen Vorbe-
reitungen nicht kurzfristig vorgenommen werden. Im 
Hinblick darauf, daß die Gebührenerfassungseinrich-
tungen in den Vermittlungsstellen umgestellt, zum 
Teil sogar ganz ausgewechselt werden müssen, daß 
der zu erwartende Verkehrszuwachs vor allem in 
den Nahverkehrsbereichen umfangreiche Erweite-
rungen sowohl des Fernmeldenetzes als auch der 
technischen Einrichtungen in den Vermittlungsstel-
len erforderlich macht und daß für die Unterbrin-
gung der zusätzlichen Einrichtungen wiederum die 
räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen, wird die Reihenfolge der Einführung des 
Nandienstes vor allem von den technischen Gege-
benheiten in den einzelnen Netzbereichen bestimmt. 
Für die geschilderten Maßnahmen müssen ganz er-
hebliche Beträge aufgewendet werden; die Investi-
tionen werden mehrere Milliarden DM betragen. 
Die Bundesregierung wird alles tun, um die Voraus-
setzungen für die Einführung des Nahverkehrsbe-
reichs sobald als möglich zu schaffen. 

Anlage 46 

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/2550 Fragen B 52 und 53) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Erhöhung der 
Postgebühren bedauerlicherweise auch persönliche Verbindungen 
in die DDR belastet werden und daß hierdurch vorwiegend die-
jenigen betroffen werden, die selbstlos aus humanitären Grün-
den drüben helfen wollen? 

Ist die Bundesregierung bereit, auf eine Senkung der Paket-
gebühren für private Sendungen in die DDR hinzuwirken und 
den Gebührenausfall aus Bundesmitteln zu ersetzen? 

Zu Frage B 52: 

Die Erhöhung der Postgebühren vom 1. Juli 1974 
an betrifft den Verkehr nach der DDR in gleicher 
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Weise wie den Verkehr innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Die Postverwaltung der DDR erhebt seit dem 
1. Juli 1971 für Postsendungen nach der Bundes-
republik Deutschland Auslandsgebühren. Die Bun-
desregierung vertritt dagegen den Standpunkt, daß 
der Postverkehr mit der DDR nach wie vor nicht 
als Auslandsverkehr zu behandeln ist. Die Deut-
sche Bundespost erhebt deshalb für Sendungen nach 
der DDR die gleichen Gebührensätze wie für Sen-
dungen, die in der Bundesrepublik Deutschland aus-
geliefert werden. Die Anhebung der Gebühren für 
Sendungen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land wirkt sich somit auch auf die Sendungen nach 
der DDR aus. 

Zu Frage B 53: 

Gebührenvergünstigungen werden nicht nur im 
Verkehr nach der DDR gefordert. Die Deutsche 
Bundespost erhält viele Anträge auf Gewährung 
von Gebührenvergünstigungen aus humanitären 
Gründen zugunsten bestimmter Bevölkerungskreise 
oder bestimmter Hilfsaktionen (z. B. bei Naturkata-
strophen). Bei der Vielzahl der Anträge, die nicht 
unterschiedlich behandelt werden können, hätte 
die Einräumung von Gebührenvergünstigungen er-
hebliche Einnahmeausfälle zur Folge. Sie würden 
erhebliche Zuschüsse aus Bundesmitteln notwendig 
machen, was den derzeit geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen widerspräche, daß die Deutsche Bun-
despost ihre Ausgaben aus ihren Einnahmen zu 
bestreiten hat. Die Kontrolle derartiger Gebühren-
vergünstigungen, die nicht auf den privaten Paket-
verkehr nach der DDR und Ost-Berlin beschränkt 
werden könnten, würde bei dem Massenverkehr der 
Post und dem großen Kreis der betroffenen Per-
sonen erhebliche postbetriebliche Schwierigkeiten 
bereiten und unverhältnismäßig hohe Verwaltungs-
kosten verursachen. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/

-

CSU) (Drucksache 7/2550 Frage B 54) : 
Welche Poststellen in kleinen Landgemeinden und Ortsteilen 

sind im Bereich der Oberpostdirektion Frankfurt/Main seit dem 
1. Januar 1972 aufgelöst worden, welche sollen aufgelöst wer-
den. und wie gedenkt die Deutsche Bundespost eine bürgernahe 
Versorgung der Bevölkerung mit ihren Dienstleistungen in die-
sen Bereichen durchzuführen? 

Seit dem 1. Januar 1972 hat die Oberpostdirektion 
Frankfurt am Main im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
und in Anwendung der vom Bundesministerium für 
das Post- und Fernmeldewesen erlassenen Bestim-
mungen 319 Poststellen aufgehoben. Die Aufhebun-
gen wurden nahezu ausschließlich nach kommuna-
len Neuordnungsmaßnahmen vorgenommen. Diese 
Neuordnungsmaßnahmen verändern im allgemeinen 
die Planungsgrundlagen für die postalische Ablauf

-

organisation. Im Interesse einer einheitlichen Post

-

versorgung müssen insbesondere der Posteingang 
und die Zustellung in kommunalpolitisch neu geord-
neten Gemeinden bei einer Postanstalt zusammen-
gefaßt werden. Damit verlieren die in den früher 
selbständigen Gemeindeteilen bestehenden Post-
anstalten häufig den überwiegenden Teil ihrer Auf-
gaben. Der verbleibende Annahmedienst hat in vie-
len Fällen einen so geringen Umfang, daß die Wei-
terführung dieser Postanstalten nicht mehr gerecht-
fertigt ist und wirtschaftlich nicht vertreten werden 
kann. 

Die Entwicklung im Bereich der Oberpostdirek-
tion Frankfurt am Main entspricht mit strukturell 
und verkehrsgeographisch bedingten Abweichungen 
der Entwicklung in allen kommunalen Neuord-
nungsgebieten. Sie wird sich in dem Umfang fort-
setzen, in dem Kommunalreformen und Verkehrs-
entwicklung zu entscheidenden Änderungen der 
Verkehrsbedingungen führen. Auch im Bezirk der 
Oberpostdirektion Frankfurt am Main wird in den 
nächsten Jahren noch eine größere — z. Z. noch 
nicht bestimmbare — Zahl von Poststellen aufgeho-
ben werden müssen. Die Postversorgung der früher 
durch die aufgehobenen Postanstalten versorgten 
Gebiete wird durch die in den neugeordneten Ge-
meinden verbleibenden Postanstalten, durch Hilfs-
einrichtungen (Fernsprechzellen, Wertzeichengeber) 
und insbesondere durch Landzusteller sichergestellt. 
Im Bereich der Oberpostdirektion Frankfurt am 
Main konnte festgestellt werden, daß der überwie-
gende Teil der Bevölkerung die Neuordnung der 
Postversorgung in kommunalen Neuordnungsgebie-
ten positiv beurteilt. 

Sollten Sie an einer namentlichen Aufzählung 
interessiert sein, bin ich gern bereit, Ihnen ein Ver-
zeichnis der bisher aufgehobenen Poststellen zu 
übersenden. 
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Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Jung auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) (CDU/

-

CSU) (Drucksache 7/2550 Frage B 55) : 
Wie nimmt die Bundesregierung zu den — insbesondere auf 

Artikel 5 des Grundgesetzes gestützten — verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die einschneidenden Änderungen der Bestim-
mungen über Rundfunk-Empfangsanlagen Stellung, die sie mit 
Erlaß der „Bestimmungen über Gemeinschaftsantennenanlagen 
mit aktiven elektronischen Bauelementen" vorgenommen hat, 
und wie rechtfertigt die  Bundesregierung  den grundsätzlichen 
Ausschluß eines Anspruchs auf Erteilung und Genehmigung zum 
Errichten und Betreiben von Gemeinschaftsantennenanlagen? 

Die „Bestimmungen über Gemeinschaftsantennen-
anlagen mit aktiven elektronischen Bauelementen" 
— veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers 
für das Post- und Fernmeldewesen, 1974, Nr. 103 — 
sind Verwaltungsvorschriften, die im wesentlichen 
die von den Dienststellen der Deutschen Bundes-
post (DBP) zu prüfenden Voraussetzungen für die 
erforderliche fernmelderechtliche Genehmigung be-
stimmter Gemeinschaftsantennenanlagen regeln. Sie 
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wenden sich an die Dienststellen der DBP und die-
nen einer gleichmäßigen Handhabung des der DBP 
durch § 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen 
(FAG) vom 14. Januar 1928 (RGBl. I S. 8) einge-
räumten Ermessens, Errichtung und Betrieb von 
Fernmeldeanlagen unter festgesetzten Bedingungen 
und Auflagen zu regeln. Damit stellen sie die Be-
achtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sicher. 

Die Bestimmungen geben die geltende Rechtslage 
wieder. Auf die Erteilung einer fernmelderecht-
lichen Genehmigung besteht grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch. Dies gilt für Funkanlagen aus-
nahmslos. Nur eine solche Regelung setzt den Bun-
desminister für das Post- und Fernmeldewesen, der 
zu einer einheitlichen Ordnung des Fernmelde-
wesens verpflichtet ist, in den Stand, einen störungs-
freien Funkverkehr zu gewährleisten und ermög-
licht es zugleich, Verbesserungen des Rundfunk-
empfangs über Rundfunkempfangsanlagen ein-
schließlich Gemeinschaftsantennenanlagen herbei-
zuführen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat dementspre-
chend entschieden, daß selbst einem Presseunter-
nehmen kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Ge-
nehmigung zum Errichten und Betreiben einer Sen-
defunkstelle zusteht. Es hat die Berufung auf Art,  5 
GG ausdrücklich zurückgewiesen (BVerwG in NJW 
1968, 612 — Archiv für das Post- und Fernmelde-
wesen 1969, 851). Von dieser Rechtsauffassung geht 
auch das Bundesverfassungsgericht im sogenannten 
Fernsehurteil aus (BVerfG 12, 205, 239, 249, 250). 

Der in den Bestimmungen enthaltene Hinweis auf 
das geltende Recht dient der Information der Dienst-
stellen insbesondere für den Fall, daß sich Antrag-
steller weigern, den festgesetzten Auflagen nachzu-
kommen. Darüber hinaus kommt ihm jedoch keine 
selbständige Bedeutung zu. Die DBP darf selbst-
verständlich ihr Ermessen nur pflichtgemäß ausüben 
und hat sich durch den Erlaß der genannten Ver-
waltungsvorschriften gerade gebunden, Antragstel-
lern die Genehmigung zu erteilen, wenn sie die an-
geführten Voraussetzungen erfüllen. 
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